
I Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen
wurden

VERORDNUNGEN

★ Verordnung (EG) Nr. 1299/2008 des Rates vom 9. Dezember 2008 zur Festsetzung der Orien-
tierungspreise und der gemeinschaftlichen Produktionspreise für bestimmte Fischereierzeug-
nisse für das Fischwirtschaftsjahr 2009 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 104/2000. . . . . . . . . . . . . 1

★ Verordnung (EG) Nr. 1300/2008 des Rates vom 18. Dezember 2008 zur Festlegung eines
Mehrjahresplans für den Heringsbestand des Gebietes westlich Schottlands und für die Fisch-
ereien, die diesen Bestand befischen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Verordnung (EG) Nr. 1301/2008 der Kommission vom 19. Dezember 2008 zur Festlegung pauschaler
Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise . . . . 10

★ Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1302/2008 der Kommission vom 17. Dezember 2008 über die
zentrale Ausschlussdatenbank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

★ Verordnung (EG) Nr. 1303/2008 der Kommission vom 18. Dezember 2008 zur Berichtigung
der Verordnung (EG) Nr. 983/2008 zur Annahme eines Programms zur Bewilligung von Mit-
teln, die den Mitgliedstaaten für die Lieferung von Nahrungsmitteln aus Interventionsbeständen
zur Verteilung an Bedürftige in der Gemeinschaft zuzuteilen und im Haushaltsjahr 2009 zu
verbuchen sind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

★ Verordnung (EG) Nr. 1304/2008 der Kommission vom 19. Dezember 2008 zur Änderung der
Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 hinsichtlich der Bedingungen für die Ausnahme bestimmter
Tiere empfänglicher Arten vom Verbringungsverbot gemäß der Richtlinie 2000/75/EG des
Rates (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

★ Verordnung (EG) Nr. 1305/2008 der Kommission vom 19. Dezember 2008 zur Genehmigung
geringfügiger Änderungen der Spezifikation einer im Register der geschützten Ursprungsbe-
zeichnungen und der geschützten geografischen Angaben eingetragenen Bezeichnung (Maroilles
oder Marolles (g.U.)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Bei Rechtsakten, deren Titel in magerer Schrift gedruckt sind, handelt es sich um Rechtsakte der laufenden Verwaltung im Bereich der
Agrarpolitik, die normalerweise nur eine begrenzte Geltungsdauer haben.

Rechtsakte, deren Titel in fetter Schrift gedruckt sind und denen ein Sternchen vorangestellt ist, sind sonstige Rechtsakte.

ISSN 1725-2539

L 344

51. Jahrgang

20. Dezember 2008Rechtsvorschriften

(1) Text von Bedeutung für den EWR (Fortsetzung umseitig)

Amtsblatt
der Europäischen Union

DE

Ausgabe
in deutscher Sprache

Inhalt

Preis: 26 EUR



★ Verordnung (EG) Nr. 1306/2008 der Kommission vom 17. Dezember 2008 zur Festsetzung der
gemeinschaftlichen Verkaufspreise für die in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des
Rates aufgeführten Fischereierzeugnisse für das Fischwirtschaftsjahr 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

★ Verordnung (EG) Nr. 1307/2008 der Kommission vom 19. Dezember 2008 zur Festsetzung der
Referenzpreise für bestimmte Fischereierzeugnisse für das Fischwirtschaftsjahr 2009 . . . . . . . . . 37

★ Verordnung (EG) Nr. 1308/2008. der Kommission vom 19. Dezember 2008 zur Festsetzung der
Höhe der Beihilfe zur privaten Lagerhaltung für bestimmte Fischereierzeugnisse im Fischwirt-
schaftsjahr 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

★ Verordnung (EG) Nr. 1309/2008 der Kommission vom 19. Dezember 2008 zur Festsetzung der
im Fischwirtschaftsjahr 2009 geltenden gemeinschaftlichen Rücknahme- und Verkaufspreise für
die Fischereierzeugnisse des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates . . . . . . . . . 42

★ Verordnung (EG) Nr. 1310/2008 der Kommission vom 19. Dezember 2008 zur Festsetzung der
Pauschalwerte für die aus dem Handel genommenen Fischereierzeugnisse, die zur Berechung
des finanziellen Ausgleichs und des entsprechenden Vorschusses dienen, für das Fischwirt-
schaftsjahr 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

★ Verordnung (EG) Nr. 1311/2008 der Kommission vom 19. Dezember 2008 zur Festsetzung der
Höhe der Übertragungsbeihilfe und der Pauschalbeihilfe für bestimmte Fischereierzeugnisse im
Fischwirtschaftsjahr 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

★ Verordnung (EG) Nr. 1312/2008 der Kommission vom 19. Dezember 2008 über die Festsetzung
der Umrechnungssätze für die Verarbeitungsstufen von Reis sowie über die Festsetzung der
Bearbeitungskosten und des Wertes der Nebenprodukte (kodifizierte Fassung) . . . . . . . . . . . . . . . . 56

★ Verordnung (EG) Nr. 1313/2008 der Kommission vom 19. Dezember 2008 zur Änderung der
Verordnung (EG) Nr. 501/2008 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG)
Nr. 3/2008 des Rates über Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen für Agrarerzeug-
nisse im Binnenmarkt und in Drittländern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

★ Verordnung (EG) Nr. 1314/2008 der Kommission vom 19. Dezember 2008 zur 102. Änderung
der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates über die Anwendung bestimmter spezifischer
restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen, die mit Osama bin
Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk und den Taliban in Verbindung stehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Verordnung (EG) Nr. 1315/2008 der Kommission vom 19. Dezember 2008 über die Erteilung von
Einfuhrlizenzen für die in den ersten sieben Tagen des Monats Dezember 2008 im Rahmen des mit der
Verordnung (EG) Nr. 533/2007 eröffneten Zollkontingents für Geflügelfleisch gestellten Anträge . . . . 66

Verordnung (EG) Nr. 1316/2008 der Kommission vom 19. Dezember 2008 über die Erteilung von
Einfuhrlizenzen für die in den ersten sieben Tagen des Monats Dezember 2008 im Rahmen des mit der
Verordnung (EG) Nr. 539/2007 eröffneten Zollkontingents für bestimmte Erzeugnisse im Sektor Eier
und Eieralbumin gestellten Anträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Verordnung (EG) Nr. 1317/2008 der Kommission vom 19. Dezember 2008 über die Erteilung von
Einfuhrlizenzen für die in den ersten sieben Tagen des Monats Dezember 2008 im Rahmen des mit der
Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 eröffneten Zollkontingents für Geflügelfleisch gestellten Anträge . . . 70

DE

Inhalt (Fortsetzung)

(Fortsetzung Seite 140)



Verordnung (EG) Nr. 1318/2008 der Kommission vom 19. Dezember 2008 über die Erteilung von
Einfuhrlizenzen für die in den ersten sieben Tagen des Monats Dezember 2008 im Rahmen des mit der
Verordnung (EG) Nr. 536/2007 eröffneten und den Vereinigten Staaten von Amerika zugewiesenen
Zollkontingents für Geflügelfleisch gestellten Anträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Verordnung (EG) Nr. 1319/2008 der Kommission vom 19. Dezember 2008 über die Erteilung von
Einfuhrlizenzen für die in den ersten sieben Tagen des Monats Dezember 2008 im Rahmen des mit der
Verordnung (EG) Nr. 1384/2007 eröffneten Zollkontingents für Geflügelfleisch mit Ursprung in Israel
gestellten Anträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Verordnung (EG) Nr. 1320/2008 der Kommission vom 19. Dezember 2008 über die Erteilung von
Einfuhrlizenzen für die in den ersten sieben Tagen des Monats Dezember 2008 im Rahmen des mit der
Verordnung (EG) Nr. 1383/2007 eröffneten Zollkontingents für Geflügelfleisch mit Ursprung in der
Türkei gestellten Anträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Verordnung (EG) Nr. 1321/2008 der Kommission vom 19. Dezember 2008 über die Erteilung von
Einfuhrlizenzen für die in den ersten sieben Tagen des Monats Dezember 2008 im Rahmen der mit der
Verordnung (EG) Nr. 616/2007 eröffneten Zollkontingente für Geflügelfleisch gestellten Anträge . . . . 76

RICHTLINIEN

★ Richtlinie 2008/125/EG der Kommission vom 19. Dezember 2008 zur Änderung der Richtlinie
91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme von Aluminiumphosphid, Calciumphosphid, Magne-
siumphosphid, Cymoxanil, Dodemorph, 2,5-Dichlorbenzoesäuremethylester, Metamitron, Sul-
cotrion, Tebuconazol und Triadimenol als Wirkstoffe (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

★ Richtlinie 2008/127/EG der Kommission vom 18. Dezember 2008 zur Änderung der Richtlinie
91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme verschiedener Wirkstoffe (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

II Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen
wurden

ENTSCHEIDUNGEN UND BESCHLÜSSE

Kommission

2008/965/EG:

★ Entscheidung der Kommission vom 5. Dezember 2008 über eine Finanzhilfe der Gemeinschaft
für bestimmte gemeinschaftliche Referenzlaboratorien im Bereich Tiergesundheit und lebende
Tiere im Jahr 2009 (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2008) 7667) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

2008/966/EG:

★ Entscheidung der Kommission vom 12. Dezember 2008 gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des
Rates zur Verabschiedung der Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung in der
biogeografischen Steppenregion (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2008) 8066) . . . . . . . . . . . . . . . . 117

DE

Inhalt (Fortsetzung)

(1) Text von Bedeutung für den EWR (Fortsetzung dritte Umschlagseite)



2008/967/EG:

★ Entscheidung der Kommission vom 12. Dezember 2008 über die Nichtaufnahme von Kohlen-
monoxid in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und den Widerruf der Zulassungen
für Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2008) 8077) (1) 121

2008/968/EG:

★ Entscheidung der Kommission vom 12. Dezember 2008 zur Genehmigung des Inverkehrbrin-
gens von arachidonsäurereichem Öl aus Mortierella alpina als neuartige Lebensmittelzutat im
Sinne der Verordnung (EG) Nr. 258/97 des Europäischen Parlaments und des Rates (Bekannt
gegeben unter Aktenzeichen K(2008) 8080) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

2008/969/EG, Euratom:

★ Beschluss der Kommission vom 16. Dezember 2008 über das von den Anweisungsbefugten der
Kommission und den Exekutivagenturen zu verwendende Frühwarnsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

III In Anwendung des EU-Vertrags erlassene Rechtsakte

IN ANWENDUNG VON TITEL V DES EU-VERTRAGS ERLASSENE RECHTSAKTE

2008/970/GASP:

★ Beschluss EUPOL COPPS/1/2008 des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees vom
16. Dezember 2008 betreffend die Ernennung des Leiters der Polizeimission der Europäischen
Union für die Palästinensischen Gebiete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

DE

Inhalt (Fortsetzung)

(1) Text von Bedeutung für den EWR



I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

VERORDNUNGEN

VERORDNUNG (EG) Nr. 1299/2008 DES RATES

vom 9. Dezember 2008

zur Festsetzung der Orientierungspreise und der gemeinschaftlichen Produktionspreise für
bestimmte Fischereierzeugnisse für das Fischwirtschaftsjahr 2009 gemäß der Verordnung (EG) Nr.

104/2000

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates vom
17. Dezember 1999 über die gemeinsame Marktorganisation
für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur (1), insbeson
dere auf Artikel 18 Absatz 3 und Artikel 26 Absatz 1,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 18 Absatz 1 und Artikel 26 Absatz 1 der Ver
ordnung (EG) Nr. 104/2000 sehen die Festsetzung eines
Orientierungspreises und eines gemeinschaftlichen Pro
duktionspreises zur Bestimmung des Preisniveaus zur
Marktintervention für bestimmte Fischereierzeugnisse
für jedes Fischwirtschaftsjahr vor.

(2) Gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
104/2000 ist für jedes Erzeugnis bzw. jede Erzeugnis
gruppe, die in den Anhängen I und II der genannten
Verordnung aufgeführten sind, ein Orientierungspreis
festzusetzen.

(3) Aufgrund der derzeit verfügbaren Preisangaben für die
betreffenden Erzeugnisse und der in Artikel 18 Absatz
2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegten Krite
rien sollten die Orientierungspreise für das Fischwirt
schaftsjahr 2009 je nach Fischart angehoben, beibehalten
oder gesenkt werden.

(4) Gemäß Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
104/2000 ist der gemeinschaftliche Produktionspreis für
die in Anhang III der genannten Verordnung aufgeführ
ten Erzeugnisse festzusetzen. Es empfiehlt sich, den ge
meinschaftlichen Produktionspreis nur für eines dieser

Erzeugnisse festzusetzen und den gemeinschaftlichen Pro
duktionspreis für die anderen Erzeugnisse mittels der
Anpassungskoeffizienten zu errechnen, die durch die Ver
ordnung (EG) Nr. 802/2006 der Kommission vom
30. Mai 2006 zur Festsetzung der Anpassungskoeffizien
ten für Fische der Gattungen Thunnus und Euthynnus (2)
festgelegt worden sind.

(5) Aufgrund der in Artikel 18 Absatz 2 erster und zweiter
Gedankenstrich sowie in Artikel 26 Absatz 1 der Ver
ordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegten Kriterien sollte
der gemeinschaftliche Produktionspreis für das Fischwirt
schaftsjahr 2009 angepasst werden.

(6) Aus Gründen der Dringlichkeit ist es wichtig, eine Aus
nahme von der in Abschnitt I Nummer 3 des dem Ver
trag über die Europäische Union beigefügten Protokolls
über die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente in der
Europäischen Union genannten sechswöchigen Frist zu
gewähren —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für das Fischwirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember
2009 werden die Orientierungspreise gemäß Artikel 18 Absatz
1 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 in Anhang I der vor
liegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Für das Fischwirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember
2009 werden die gemeinschaftlichen Produktionspreise gemäß
Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 in
Anhang II der vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Geschehen zu Brüssel am 9. Dezember 2008.

Im Namen des Rates
Der Präsident
D. BUSSEREAU
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ANHANG I

Anhänge
Art

Erzeugnisse der Anhänge I und II der Verordnung
(EG) Nr. 104/2000

Aufmachungsform Orientierungspreise
(EUR/t)

I 1. Heringe der Art Clupea harengus Ganz 281

2. Sardinen der Art Sardina pilchardus Ganz 574

3. Dornhai (Squalus acanthias) Ganz oder ausgenommen, mit Kopf 1 112

4. Katzenhai (Scyliorhinus-Arten) Ganz oder ausgenommen, mit Kopf 725

5. Rotbarsche, Goldbarsche oder
Tiefenbarsche (Sebastes-spp.)

Ganz 1 200

6. Kabeljau der Art Gadus morhua Ganz oder ausgenommen, mit Kopf 1 655

7. Köhler (Pollachius virens) Ganz oder ausgenommen, mit Kopf 776

8. Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus), Ganz oder ausgenommen, mit Kopf 1 038

9. Merlan (Merlangius merlangus) Ganz oder ausgenommen, mit Kopf 955

10. Leng (Molva-Arten) Ganz oder ausgenommen, mit Kopf 1 214

11. Makrelen der Art Scomber scombrus Ganz 323

12. Makrelen der Art Scomber japonicus Ganz 291

13. Sardellen (Engraulis-Arten) Ganz 1 300

14. Scholle (Pleuronectes platessa), Ganz oder ausgenommen, mit Kopf vom
1.1.2009 bis 30.4.2009

1 079

Ganz oder ausgenommen, mit Kopf vom
1.5.2009 bis 31.12.2009

1 499

15. Seehechte der Art Merluccius merluccius Ganz oder ausgenommen, mit Kopf 3 620

16. Scheefsnut (Lepidorhombus-Arten) Ganz oder ausgenommen, mit Kopf 2 528

17. Scharbe (Limanda limanda) Ganz oder ausgenommen, mit Kopf 854

18. Flunder (Platichthys flesus) Ganz oder ausgenommen, mit Kopf 522

19. Weißer Thun (Thunnus alalunga) Ganz 2 197

ausgenommen, mit Kopf 2 415

20. Tintenfische (Sepia officinalis und Rossia
macrosoma)

Ganz 1 729

21. Seeteufel (Lophius-Arten) Ganz oder ausgenommen, mit Kopf 2 968

Ohne Kopf 6 107
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Anhänge
Art

Erzeugnisse der Anhänge I und II der Verordnung
(EG) Nr. 104/2000

Aufmachungsform Orientierungspreise
(EUR/t)

22. Garnelen der Art Crangon crangon Nur in Wasser gekocht 2 498

23. Tiefseegarnelen (Pandalus Borealis) Nur in Wasser gekocht 6 539

Frisch oder gekühlt 1 622

24. Taschenkrebse (Cancer pagurus) Ganz 1 783

25. Kaisergranat (Nephrops norvegicus) Ganz 5 470

Nur als Schwanz 4 364

26. Seezunge (Solea-Arten) Ganz oder ausgenommen, mit Kopf 6 880

II 1. Schwarzer Heilbutt
(Reinhardtius hippoglossoides)

Gefroren, in Originalverpackung einheitli
chen Inhalts

1 955

2. Seehecht (Merluccius-Arten) Gefroren, in Originalverpackung einheitli
chen Inhalts

1 196

Gefroren, in Filets, in Originalverpackung
einheitlichen Inhalts

1 483

3. Seebrassen (Dentex dentex und Pagellus-
Arten)

Gefroren, in Partien oder in Originalverpa
ckung einheitlichen Inhalts

1 554

4. Schwertfisch (Xiphias gladius) Gefroren, ganz, in Originalverpackung ein
heitlichen Inhalts

3 998

5. Tintenfische der Arten Sepia officinalis,
Rossia macrosoma und Sepiola rondeletti

Gefroren, in Originalverpackung einheitli
chen Inhalts

1 954

6. Kraken (Octopus-Arten) Gefroren, in Originalverpackung einheitli
chen Inhalts

2 183

7. Kalmare (Loligo-Arten) Gefroren, in Originalverpackung einheitli
chen Inhalts

1 203

8. Kalmare (Ommastrephes sagittatus) Gefroren, in Originalverpackung einheitli
chen Inhalts

961

9. Illex argentinus Gefroren, in Originalverpackung einheitli
chen Inhalts

869

10. Garnelen der Familie Penaeidae

— Garnelen der Art Parapenaeus Lon
girostris

Gefroren, in Originalverpackung einheitli
chen Inhalts

4 032

— andere Arten der Familie Penaeidae Gefroren, in Originalverpackung einheitli
chen Inhalts

7 897
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ANHANG II

Art
Erzeugnisse des Anhangs III der
Verordnung (EG) Nr. 104/2000

Gewicht Handelsmerkmale

Gemeinschaftli
cher Produk
tionspreis

(EUR/Tonne)

Gelbflossenthun (Thunnus albacares) Stückgewicht von mehr als 10 kg Ganz 1 275

Ausgenommen, ohne
Kiemen

Andere

Stückgewicht von 10 kg oder weniger Ganz

Ausgenommen, ohne
Kiemen

Andere

Weißer Thun (Thunnus alalunga) Stückgewicht von mehr als 10 kg Ganz

Ausgenommen, ohne
Kiemen

Andere

Stückgewicht von 10 kg oder weniger Ganz

Ausgenommen, ohne
Kiemen

Andere

Echter Bonito (Katsuwonus pelamis) Ganz

Ausgenommen, ohne
Kiemen

Andere

Roter Thun (Thunnus Thynnus) Ganz

Ausgenommen, ohne
Kiemen

Andere

Andere Arten der Gattungen Thunnus
und Euthynnus

Ganz

Ausgenommen, ohne
Kiemen

Andere
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1300/2008 DES RATES

vom 18. Dezember 2008

zur Festlegung eines Mehrjahresplans für den Heringsbestand des Gebietes westlich Schottlands und
für die Fischereien, die diesen Bestand befischen

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION—

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 37,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (1),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 2371/2002 des Rates vom
20. Dezember 2002 über die Erhaltung und nachhaltige
Nutzung der Fischereiressourcen im Rahmen der gemein
samen Fischereipolitik (2) schreibt vor, dass die Gemein
schaft zur Verwirklichung des dort genannten Ziels nach
dem Vorsorgeansatz Maßnahmen ergreift, um die leben
den aquatischen Ressourcen zu schützen und zu erhalten,
ihre nachhaltige Nutzung zu ermöglichen und die Aus
wirkungen der Fischerei auf die marinen Ökosysteme auf
ein Mindestmaß zu begrenzen.

(2) Der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) und
der Wissenschafts-, Technik- und Wirtschaftsausschuss
für Fischerei (STECF) weisen in aktuellen wissenschaftli
chen Gutachten darauf hin, dass der Heringsbestand (Clu
pea harengus) in den Gewässern westlich von Schottland
gemessen an dem Ziel des höchstmöglichen Dauerertrags
leicht überfischt ist.

(3) Es sollte ein Mehrjahresplan aufgestellt werden, der ge
währleistet, dass der Bestand im Rahmen des höchstmög
lichen Dauerertrags unter nachhaltigen wirtschaftlichen,
ökologischen und sozialen Bedingungen befischt wird.

(4) Der Plan sollte auf die stufenweise Einführung eines öko
systemorientierten Ansatzes in der Bestandsbewirtschaf
tung abzielen und einen Beitrag zu effizienten Fischerei
tätigkeiten innerhalb einer wirtschaftlich lebensfähigen,
wettbewerbsfähigen Fischwirtschaft leisten, einen ange
messenen Lebensstandard für die von der Heringsfischerei
westlich von Schottland abhängigen Personen gewährleis
ten und die Verbraucherinteressen berücksichtigen.

(5) Den wissenschaftlichen Gutachten des STECF und des
ICES zufolge ist der Heringsbestand im Gebiet westlich
Schottlands in der Lage, sich kontinuierlich zu erneuern
und einen angemessen hohen Ertrag zu erbringen, wenn
er so befischt wird, dass die fischereiliche Sterblichkeit bei
einem Niveau der Biomasse des Bestands von mindestens
75 000 Tonnen 0,25 und bei einem Niveau von weniger
als 75 000 Tonnen, aber mindestens 50 000 Tonnen 0,2
beträgt.

(6) Zur Umsetzung des Gutachtens ist eine geeignete Me
thode erforderlich, mit der die zulässigen Gesamtfang
mengen (TACs) für den Heringsbestand in den Gewässern
westlich Schottlands auf ein Niveau festgesetzt werden,
das mit einer angemessenen langfristigen fischereilichen
Sterblichkeit und dem Niveau der Biomasse des Fischbes
tands vereinbar ist.

(7) Um bei den Fangmöglichkeiten Stabilität zu gewährleis
ten, sind die Schwankungen der TACs von einem Jahr
zum nächsten zu begrenzen, wenn das Niveau der Bio
masse des Bestands 50 000 Tonnen oder mehr beträgt.

(8) Um die Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung
zu gewährleisten, bedarf es zusätzlich zu den Vorschrif
ten der Verordnung (EG) Nr. 1627/94 des Rates vom
27. Juni 1994 zur Festlegung allgemeiner Bestimmungen
über die speziellen Fangerlaubnisse (3), der Verordnung
(EWG) Nr. 2847/93 des Rates vom 12. Oktober 1993
zur Einführung einer Kontrollregelung für die gemein
same Fischereipolitik (4) und der Verordnung (EWG)
Nr. 2807/83 der Kommission vom 22. September
1983 zur Festlegung der Einzelheiten der Aufzeichnung
von Informationen über den Fischfang durch die Mit
gliedstaaten (5) weiterer Kontrollmaßnahmen.
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(9) Es sollten Vorschriften vorgesehen werden, um den durch
diese Verordnung eingeführten Mehrjahresplan für die
Zwecke des Artikels 21 Buchstabe a Ziffer i der Verord
nung (EG) Nr. 1198/2006 des Rates vom 27. Juli 2006
über den Europäischen Fischereifonds (1) als Wiederauf
füllungsplan im Sinne von Artikel 5 der Verordnung (EG)
Nr. 2371/2002 bzw. für die Zwecke des Artikels 1 Buch
stabe a Ziffer iv der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 als
Bewirtschaftungsplan im Sinne von Artikel 6 der Verord
nung (EG) Nr. 2371/2002 einzustufen, wobei dem Ni
veau der Biomasse des Bestands Rechnung zu tragen ist.

(10) Die Festsetzung von Gesamtfangmengen, die Revision der
Mindestwerte für die fischereiliche Sterblichkeit sowie be
stimmte notwendige Anpassungen der Bewirtschaftungs-
und Wiederauffüllungspläne nach Prüfung ihrer Wirk
samkeit und ihrer Funktionsweise sind Maßnahmen von
entscheidender Bedeutung für die gemeinsame Fischerei
politik. Der Rat sollte sich daher vorbehalten, Durchfüh
rungsbefugnisse in diesen speziellen Bereichen selbst aus
zuüben —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

GEGENSTAND UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1

Gegenstand

Mit dieser Verordnung wird ein Mehrjahresplan für die
Fischereien festgelegt, die den Heringsbestand (Clupea harengus)
in den internationalen und Gemeinschaftsgewässern der ICES-
Gebiete Vb und VIb und in dem Teil des ICES-Gebiets VIa west
lich von 7o W und nördlich von 55o N oder östlich von 7o W
und nördlich von 56o N, Clyde ausgenommen, (nachstehend
zusammen als „das Gebiet westlich Schottlands“ bezeichnet)
befischen.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die Begriffsbestim
mungen in Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 2371/2002. Da
rüber hinaus bezeichnet der Ausdruck

a) „ICES-Gebiete“ die in der Verordnung (EWG) Nr. 3880/91
des Rates vom 17. Dezember 1991 über die Vorlage von
Fangstatistiken durch die Mitgliedstaaten, die im Nordostat
lantik Fischfang betreiben, definierten Gebiete (2);

b) „zulässige Gesamtfangmenge (TAC)“ die Menge, die einem
Bestand jedes Jahr entnommen und angelandet werden darf;

c) „VMS“ ein satellitengestütztes Schiffsüberwachungssystem im
Sinne der Verordnung (EG) Nr. 2244/2003 der Kommission
mit Durchführungsbestimmungen für satellitengestützte
Schiffsüberwachungssysteme (3);

d) „betroffene Altersklassen“ die Altersklassen von drei bis ein
schließlich sieben Jahren oder andere Altersklassen, die der
Wissenschafts-, Technik- und Wirtschaftsausschuss für Fi
scherei (STECF) als betroffen genannt hat.

KAPITEL II

ZIEL UND ZIELWERTE

Artikel 3

Ziel und Zielwerte

(1) Der Mehrjahresplan soll die Nutzung des Heringsbestands
im Gebiet westlich Schottlands auf der Grundlage des höchst
möglichen Dauerertrags sichern.

(2) Das in Absatz 1 genannte Ziel wird erreicht, indem

a) die fischereiliche Sterblichkeit in den betroffenen Altersklas
sen bei 0,25 pro Jahr gehalten wird, wenn das Niveau der
Biomasse des Laicherbestands 75 000 Tonnen oder mehr
beträgt;

b) die fischereiliche Sterblichkeit in den betroffenen Altersklas
sen bei höchstens 0,2 pro Jahr gehalten wird, wenn das
Niveau der Biomasse des Laicherbestands weniger als
75 000 Tonnen, aber mindestens 50 000 Tonnen beträgt;

c) die Fischerei eingestellt wird, falls das Niveau der Biomasse
des Laicherbestands weniger als 50 000 Tonnen beträgt.

(3) Das Ziel gemäß Absatz 1 wird mit einer je nach Zustand
des Bestands auf 20 % oder 25 % begrenzten Schwankung der
TAC von einem Jahr zum anderen erreicht.
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KAPITEL III

ZULÄSSIGE GESAMTFANGMENGEN

Artikel 4

Festsetzung der TAC

(1) Der Rat setzt jedes Jahr auf der Grundlage eines Vor
schlags der Kommission mit qualifizierter Mehrheit gemäß den
Absätzen 2 bis 6 die TAC für den Heringsbestand im Gebiet
westlich Schottlands für das kommende Jahr fest.

(2) Würde nach dem Gutachten des STECF das Niveau der
Biomasse des Laicherbestands in dem Jahr, für das die TAC
festzulegen ist, 75 000 Tonnen oder mehr betragen, so wird
die TAC auf einer Höhe festgesetzt, die nach dem Gutachten
des STECF eine fischereiliche Sterblichkeit von 0,25 pro Jahr
bewirkt. Die Schwankung der TAC von einem Jahr zum ande
ren wird jedoch auf 20 % begrenzt.

(3) Würde nach dem Gutachten des STECF das Niveau der
Biomasse des Laicherbestands in dem Jahr, für das die TAC
festzulegen ist, weniger als 75 000 Tonnen, aber mindestens
50 000 Tonnen betragen, so wird die TAC auf einer Höhe
festgesetzt, die nach dem Gutachten des STECF eine fischerei
liche Sterblichkeit von 0,2 pro Jahr bewirkt. Die Schwankung
der TAC von einem Jahr zum anderen wird jedoch begrenzt auf

a) 20 %, wenn davon ausgegangen wird, dass das Niveau der
Biomasse des Laicherbestands 62 500 Tonnen oder mehr,
aber weniger als 75 000 Tonnen beträgt;

b) 25 %, wenn davon ausgegangen wird, dass das Niveau der
Biomasse des Laicherbestands 50 000 Tonnen oder mehr,
aber weniger als 62 500 Tonnen beträgt.

(4) Würde nach dem Gutachten des STECF das Niveau der
Biomasse des Laicherbestands in dem Jahr, für das die TAC
festzulegen ist, weniger als 50 000 Tonnen betragen, so wird
die TAC auf 0 Tonnen festgesetzt.

(5) Für die gemäß den Absätzen 2 und 3 vorzunehmende
Berechnung berücksichtigt der STECF, dass die fischereiliche
Sterblichkeit des Bestands in dem Jahr vor dem Jahr, für das
die TAC festzulegen ist, 0,25 beträgt.

(6) Abweichend von den Absätzen 2 und 3 wird die TAC,
falls der STECF der Ansicht ist, dass der Heringsbestand des
Gebiets westlich Schottlands sich nicht hinreichend erholt, auf
einer Höhe festgesetzt, die unter dem liegt, was in den genann
ten Absätzen vorgesehen ist.

Artikel 5

Spezielle Fangerlaubnis

(1) Für den Heringsfang im Gebiet westlich Schottlands müs
sen die Schiffe im Besitz einer gemäß Artikel 7 der Verordnung
(EG) Nr. 1627/94 ausgestellten speziellen Fangerlaubnis sein.

(2) Fischereifahrzeugen, die nicht im Besitz einer speziellen
Fangerlaubnis gemäß Absatz 1 sind, ist es verboten, während
Fangreisen, bei denen das Schiff sich im Gebiet westlich Schott
lands aufhält, Hering zu fangen oder an Bord aufzubewahren.

(3) Fischereifahrzeuge, denen eine spezielle Fangerlaubnis ge
mäß Absatz 1 erteilt wurde, dürfen während derselben Fangreise
nicht außerhalb des Gebiets westlich Schottlands fischen.

(4) Absatz 3 gilt nicht für Fischereifahrzeuge, die ihren Fang
bericht täglich dem gemäß Artikel 3 Absatz 7 der Verordnung
(EWG) Nr. 2847/93 eingerichteten Fischereiüberwachungszent
rum des Flaggenmitgliedstaats zur Eingabe in dessen elektroni
sche Datenbank übermitteln.

(5) Jeder Mitgliedstaat führt ein Verzeichnis der Schiffe, die
im Besitz der speziellen Fangerlaubnis gemäß Absatz 1 sind,
und macht es der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten
durch Veröffentlichung auf seiner offiziellen Website zugäng
lich. Die unter Absatz 4 fallenden Schiffe sind in dem Verzeich
nis deutlich auszuweisen.

Artikel 6

Gegenkontrollen

Neben den in Artikel 19 der Verordnung (EWG) Nr. 2847/93
festgelegten Verpflichtungen führen die Mitgliedstaaten Verwal
tungsgegenkontrollen durch, indem sie einen Dokumentenab
gleich der Anlandeerklärungen, der in den Logbüchern eingetra
genen Fanggebiete und Fänge, der gemäß Artikel 5 Absatz 4
dieser Verordnung übermittelten Fangberichte und der VMS-Da
ten vornehmen. Die Ergebnisse dieser Gegenkontrollen werden
aufgezeichnet und der Kommission auf Anfrage zur Verfügung
gestellt.

KAPITEL IV

FOLGEMASSNAHMEN

Artikel 7

Revision der Mindestwerte für die fischereiliche
Sterblichkeit

Gelangt die Kommission auf der Grundlage der Gutachten des
STECF zu dem Ergebnis, dass die Werte für die fischereiliche
Sterblichkeit und die entsprechenden Niveaus der Biomasse des
Laicherbestands gemäß Artikel 3 Absatz 2 mit dem in Artikel 3
Absatz 1 festgelegten Ziel nicht im Einklang stehen, so be
schließt der Rat auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter
Mehrheit eine Revision dieser Niveaus der Biomasse und/oder
Werte.
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Artikel 8

Bewertung und Überprüfung des Mehrjahresplans

(1) Die Kommission holt jährlich beim STECF und beim Re
gionalbeirat „Pelagische Arten“ Gutachten zur erreichten Umset
zung der Ziele des Mehrjahresplans ein. Geht aus den Gutachten
hervor, dass die Ziele nicht erreicht werden, entscheidet der Rat
der EU mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommis
sion über zusätzliche und/oder alternative Maßnahmen, mit de
ren Hilfe die Verwirklichung dieser Ziele gewährleistet werden
soll.

(2) Mindestens alle vier Jahre ab dem 18. Dezember 2008
überprüft die Kommission den geografischen Anwendungsbe
reich, die biologischen Referenzwerte, die Angemessenheit und
das ordnungsgemäße Funktionieren des Mehrjahresplans. Die
Kommission holt zu dieser Überprüfung Gutachten beim STECF
und beim Regionalbeirat „Pelagische Arten“ ein. Gegebenenfalls
kann der Rat der EU mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag
der Kommission beschließen, geeignete Anpassungen des Mehr
jahresplans hinsichtlich des geografischen Anwendungsbereichs
nach Artikel 1, der biologischen Referenzwerte nach Artikel 3
oder der Vorschriften über die Festsetzung der TAC nach Arti
kel 4 vorzunehmen.

KAPITEL V

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 9

Europäischer Fischereifonds

Geht der STECF davon aus, dass die Laicherbiomasse des He
rings 75 000 Tonnen oder mehr beträgt, so gilt der Mehrjahres
plan für die Zwecke des Artikels 21 Buchstabe a Ziffer iv der
Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 als Bewirtschaftungsplan im
Sinne des Artikels 6 der Verordnung (EG) Nr. 2371/2002. An
dernfalls gilt der Mehrjahresplan für die Zwecke des Artikels 21
Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 als
Wiederauffüllungsplan im Sinne des Artikels 5 der Verordnung
(EG) Nr. 2371/2002.

Artikel 10

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Geschehen zu Brüssel am 18. Dezember 2008.

Im Namen des Rates
Der Präsident
M. BARNIER
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1301/2008 DER KOMMISSION

vom 19. Dezember 2008

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche
GMO) (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 der Kommis
sion vom 21. Dezember 2007 mit Durchführungsbestimmun
gen zu den Verordnungen (EG) Nr. 2200/96, (EG) Nr. 2201/96
und (EG) Nr. 1182/2007 des Rates im Sektor Obst und Ge
müse (2), insbesondere auf Artikel 138 Absatz 1,

in Erwägung nachstehenden Grundes:

Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handels
verhandlungen der Uruguay-Runde von der Kommission fest
zulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Einfuhrwerte zu
berücksichtigenden Kriterien sind in der Verordnung (EG) Nr.
1580/2007 für die in ihrem Anhang XV Teil A aufgeführten
Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 138 der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 ge
nannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang
zur vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 20. Dezember 2008 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 19. Dezember 2008

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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ANHANG

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrwert

0702 00 00 CR 110,3
MA 82,4
TR 91,2
ZZ 94,6

0707 00 05 JO 167,2
MA 63,0
TR 110,3
ZZ 113,5

0709 90 70 MA 126,5
TR 110,9
ZZ 118,7

0805 10 20 AR 17,0
BR 44,6
CL 52,1
EG 51,1
MA 76,3
TR 76,0
UY 30,6
ZA 44,5
ZW 25,4
ZZ 46,4

0805 20 10 MA 76,3
TR 64,0
ZZ 70,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

CN 50,3
IL 73,9
TR 66,7
ZZ 63,6

0805 50 10 MA 64,0
TR 58,5
ZZ 61,3

0808 10 80 CA 82,7
CN 85,8
MK 30,3
US 94,9
ZA 118,0
ZZ 82,3

0808 20 50 CN 48,4
TR 42,4
US 117,2
ZZ 69,3

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.
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VERORDNUNG (EG, EURATOM) Nr. 1302/2008 DER KOMMISSION

vom 17. Dezember 2008

über die zentrale Ausschlussdatenbank

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atom
gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des
Rates vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung für den
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (1), ins
besondere auf Artikel 95,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 215/2008 des Rates vom
18. Februar 2008 über die Finanzregelung für den 10. Europä
ischen Entwicklungsfonds (2), insbesondere auf Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Kommission, die die Verantwortung für die Ausfüh
rung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union
sowie aller übrigen von den Gemeinschaften bewirtschaf
teten Mittel trägt, ist gehalten, unter Einhaltung der Ge
meinschaftsregelung für die Bearbeitung personenbezoge
ner Daten eine zentrale Datenbank einzurichten und zu
betreiben, um das in der Haushaltsordnung vorgesehene
Ausschlussverfahren effizienter zu machen und die finan
ziellen Interessen der Gemeinschaften zu schützen. Die
Datenbank sollte insbesondere den Vollzug sämtlicher
Gemeinschaftsmittel unabhängig von der geltenden Ver
waltungsmethode abdecken.

(2) Die Haushaltsordnung erlegt den Organen im Rahmen
der zentralen Verwaltung von Gemeinschaftsmitteln be
stimmte Pflichten bei der Vergabe von Aufträgen und
Finanzhilfen an Dritte auf. So müssen nach Artikel 93
und Artikel 114 Absatz 3 der Haushaltsordnung Dritte,
auf die einer der in Artikel 93 Absatz 1 genannten Um
stände zutrifft, von der Teilnahme an allen Verfahren zur
Vergabe von öffentlichen Aufträgen oder zur Gewährung
von Finanzhilfen der Gemeinschaft ausgeschlossen wer
den. Artikel 94 und Artikel 114 Absatz 3 der Haushalts
ordnung untersagen die Vergabe von Aufträgen oder Fi
nanzhilfen an Dritte, die sich in einem Interessenkonflikt
befinden oder im Zuge der Mitteilung der vom öffent

lichen Auftraggeber für die Teilnahme an der Ausschrei
bung verlangten Auskünfte falsche Erklärungen abgege
ben haben. Artikel 96 und Artikel 114 Absatz 4 räumen
dem öffentlichen Auftraggeber überdies die Möglichkeit
ein, Dritten verwaltungsrechtliche oder finanzielle Sank
tionen aufzuerlegen, insbesondere in Form des Aus
schlusses von der Gewährung jeglicher finanzieller Unter
stützung der Gemeinschaft während eines Zeitraums, den
das betroffene Organ nach Maßgabe von Artikel 133a
der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2342/2002 der Kom
mission vom 23. Dezember 2002 mit Durchführungsbe
stimmungen zur Verordnung (EG, Euratom) Nr.
1605/2002 des Rates über die Haushaltsordnung für
den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaf
ten (3) festzulegen hat.

(3) Nach den Artikeln 74 und 75 der Verordnung (EG, Eu
ratom) Nr. 2343/2002 der Kommission vom 23. Dezem
ber 2002 betreffend die Rahmenfinanzregelung für Ein
richtungen gemäß Artikel 185 der Verordnung (EG, Eu
ratom) Nr. 1605/2002 des Rates über die Haushaltsord
nung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen
Gemeinschaften (4) sind diese Einrichtungen zur Anwen
dung der oben genannten Bestimmungen verpflichtet.

(4) Nach Artikel 50 der Verordnung (EG) Nr. 1653/2004 der
Kommission vom 21. September 2004 betreffend die
Standardhaushaltsordnung für Exekutivagenturen gemäß
der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates zur Fest
legung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit be
stimmten Aufgaben bei der Verwaltung von Gemein
schaftsprogrammen beauftragt werden (5) sind die Exeku
tivagenturen bei der Ausführung ihres Verwaltungshaus
halts zur Anwendung der oben genannten Bestimmun
gen der Haushaltsordnung verpflichtet.

(5) Da die Exekutivagenturen bei der Ausführung ihrer ope
rativen Mittel, auf die sie die Haushaltsordnung anwen
den, den Status von durch die Kommission bevollmäch
tigten Anweisungsbefugten haben, sollten sie in gleicher
Weise wie die Kommissionsdienststellen Zugang zu der
Ausschlussdatenbank haben.

(6) Um die Verwendung der Daten zu regeln, sollten die
Ziele und der Zweck der Ausschlussdatenbank festgelegt
werden.
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(7) Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF)
sollte Zugang zu der Ausschlussdatenbank erhalten, um
den ihm obliegenden Untersuchungsaufgaben, Arbeiten
zur Informationssammlung und -auswertung und Be
trugsverhütungsmaßnahmen gemäß Artikel 1 Absatz 2
der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 über die
Untersuchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbe
kämpfung (OLAF) (1) und der Verordnung (Euratom) Nr.
1074/1999 des Rates vom 25. Mai 1999 über die Unter
suchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämp
fung (OLAF) (2) nachzukommen.

(8) Der Rechnungsführer der Kommission sollte die Verwal
tung der Ausschlussdatenbank sicherstellen und das
Recht haben, die in der Datenbank gespeicherten Daten
zu ändern. Die zuständigen Kommissionsdienststellen
oder die anderen Einrichtungen sollten für die Beantra
gung der Eingabe von Ausschlusswarnungen in die Aus
schlussdatenbank verantwortlich sein.

(9) Bei der Regelung des Zugangs zur Ausschlussdatenbank
sollte unterschieden werden zwischen Kommissionsdien
stellen, Exekutivagenturen und allen Organen und Ein
richtungen der Gemeinschaft, die das den Direktzugriff
auf die Ausschlusswarnungen ermöglichende Rechnungs
führungssystem der Kommission benutzen, einerseits und
den sonstigen, nicht über einen solchen Zugriff verfügen
den Einrichtungen, Durchführungsbehörden und -stellen
andererseits. Letztgenannte Einrichtungen sollten daher
über benannte Kontaktstellen Zugang erhalten, und die
Durchführungsbehörden und -stellen über Verbindungs
stellen.

(10) Es sollte möglich sein, den Zugang zur Ausschlussdaten
bank in Fällen zu begrenzen, in denen Durchführungsbe
hörden oder -stellen Mittel mit einem sehr begrenzten
Dezentralisierungsniveau verwalten, so dass ein Zugang
zur Ausschlussdatenbank unangemessen wäre, oder in
denen ein solcher Zugriff aus Datenschutzgründen ver
wehrt wird.

(11) Es sollten die Aufgaben der Kontakt- und der Verbin
dungsstellen bestimmt werden, um ihre Verantwortlich
keiten klar festzulegen.

(12) Um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die Daten
bank allen Einrichtungen gemein sein sollte, sollte der
Datenfluss direkt zum Rechnungsführer der Kommission
erfolgen.

(13) Um im Zeitraum zwischen einem nach Artikel 93 Absatz
1 der Haushaltsordnung ergangenen Beschluss über den
Ausschluss von einem Auftrag oder einer Finanzhilfe und
der Festlegung der Ausschlussdauer durch die Einrichtung
die finanziellen Interessen der Gemeinschaften zu schüt

zen, sollte letztere die vorläufige Registrierung einer Aus
schlusswarnung beantragen können.

(14) Um nicht mehr aktuelle Ausschlusswarnungen (insbeson
dere für inzwischen abgewickelte Unternehmen) zu ver
meiden, sollten Ausschlusswarnungen nach Artikel 93
Absatz 1 Buchstaben a und d der Haushaltsordnung
nach fünf Jahren automatisch gelöscht werden.

(15) Da sich Ausschlüsse nach Artikel 94 der Haushaltsord
nung nicht (wie bei Artikel 93 Absatz 1 der Fall) auf
einen generellen Ausschluss beziehen, sondern auf spezi
fische Aufträge oder Finanzhilfen, sollte der Registrie
rungszeitraum begrenzt und automatisch gelöscht wer
den.

(16) Das Verfahren für Anträge auf der Grundlage von Infor
mationen der Durchführungsbehörden oder -stellen, das
für alle Verwaltungsarten mit Ausnahme der direkten
zentralen Mittelverwaltung gilt, sollte klar festgelegt wer
den.

(17) Die Mitverantwortung der Durchführungsbehörden oder
-stellen für die Daten, die der zuständigen Kommissions
dienststelle einerseits von der Verbindungsstelle und an
dererseits vom Rechnungsführer übermittelt werden, so
wie ihre Berichtigung, Aktualisierung oder Löschung soll
ten klar festgelegt werden.

(18) Um klare Regeln für den Fall festzulegen, dass die Durch
führungsbehörde oder -stelle keine Ausschlussdauer ge
mäß Artikel 133a Absatz 1 der Durchführungsbestim
mungen festgelegt hat, sollte vorgesehen werden, dass
der Beschluss über die Ausschlussdauer von der zuständi
gen Kommissionsdienststelle auszuarbeiten und von der
Kommission zu erlassen ist.

(19) Der Informationsfluss zwischen den zugelassenen Nut
zern der Ausschlussdatenbank sollte detailliert festgelegt
werden, und für jede Ausschlusswarnung sollte eine Kon
taktperson bestimmt werden, die den zugelassenen Nut
zern der Ausschlussdatenbank nähere Informationen über
die Warnung geben kann.

(20) Für den Fall, dass von Dritten vorgelegte Unterlagen nicht
mit den Daten in der Ausschlussdatenbank übereinstim
men, sollte die spezifische Bestimmung eingeführt wer
den, dass dafür Sorge zu tragen ist, dass die in der Aus
schlussdatenbank gespeicherten Daten allzeit korrekt und
auf dem neuesten Stand sind.

(21) Es sollte ein Rahmen festgelegt werden, der es ermög
licht, bewährte Praktiken zwischen Einrichtungen auszu
tauschen und Fragen der Benutzung der Ausschlussdaten
bank zu klären.
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(22) Die mit dem Betrieb der Ausschlussdatenbank verbun
dene Verarbeitung personenbezogener Daten sollte in
Übereinstimmung mit der auf die Mitgliedstaaten an
wendbaren Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezo
gener Daten und zum freien Datenverkehr (1) und der
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung perso
nenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtun
gen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (2)
erfolgen; beide Rechtsakte sind in vollem Umfang an
wendbar.

(23) Die vorliegende Verordnung trägt der Stellungnahme des
Europäischen Datenschutzbeauftragten in gebührender
Weise Rechnung. Zudem sieht die Verordnung (EG) Nr.
45/2001 vor, dass der Datenschutzbeauftragte der Kom
mission vor Beginn der Verarbeitung den Europäischen
Datenschutzbeauftragten unterrichten muss, welcher den
Fall sodann prüft.

(24) Aus Gründen der Klarheit sollten die Rechte der Perso
nen, deren Daten in der Ausschlussdatenbank erfasst wer
den bzw. erfasst werden könnten, in Datenschutzbestim
mungen präzisiert werden. Sowohl natürliche als auch
juristische Personen sollten in Kenntnis gesetzt werden,
wenn sie betreffende Daten in die Ausschlussdatenbank
aufgenommen werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Gegenstand

(1) Durch diese Verordnung wird eine zentrale Datenbank
(nachfolgend „Ausschlussdatenbank“ genannt) gemäß Artikel 95
der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 (nachfolgend
„Haushaltsordnung“ genannt) eingerichtet.

(2) Die in der Ausschlussdatenbank gespeicherten Daten dür
fen nur für die Zwecke der Anwendung der Artikel 93 bis 96
und 114 der Haushaltsordnung, der Artikel 133 bis 134b der
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2342/2002 und der Artikel 96
bis 99 und 110 der Verordnung (EG) Nr. 215/2008 verwendet
werden.

(3) Das OLAF darf die Daten für seine Untersuchungen ge
mäß der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 und der Verordnung
(Euratom) Nr. 1074/1999 für seine Arbeiten zur Informations
sammlung und -auswertung sowie für seine Betrugsverhütungs
maßnahmen einschließlich Risikoanalysen verwenden.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmun
gen:

1. „Einrichtungen“: Europäisches Parlament, Rat, Kommission,
Gerichtshof, Rechnungshof, Europäischer Wirtschafts- und
Sozialausschuss, Ausschuss der Regionen, Europäischer Bür
gerbeauftragter, Europäischer Datenschutzbeauftragter, in Ar
tikel 185 Absatz 1 der Haushaltsordnung genannte Exekutiv
agenturen und Einrichtungen;

2. „Durchführungsbehörde oder -stelle“: Behörden der Mitglied
staaten oder von Drittländern, internationale Organisationen
und sonstige gemäß den Artikeln 53 und 54 der Haushalts
ordnung beim Haushaltsvollzug mitwirkende Einrichtungen
mit Ausnahme der in Artikel 185 Absatz 1 der Haushalts
ordnung genannten Exekutivagenturen und Einrichtungen.
Die Mitgliedstaaten können in dieser Verordnung vorgese
hene Aufgaben anderen einzelstaatlichen Behörden übertra
gen, die dadurch mit Durchführungsbehörden oder -stellen
gleichgesetzt werden;

3. „Dritte“: Bewerber, Bieter, Auftragnehmer, Lieferanten,
Dienstleister und ihre Unterauftragnehmer, Finanzhilfeantrag
steller und -empfänger einschließlich Empfänger von Direkt
hilfen, Auftragnehmer von Finanzhilfeempfängern sowie
Rechtssubjekte, die finanzielle Unterstützung von einem
Empfänger einer Gemeinschaftsfinanzhilfe nach Artikel 120
der Haushaltsordnung erhalten.

Artikel 3

Ausschlusswarnung

Ausschlusswarnungen enthalten folgende Daten:

a) Informationen über Dritte, auf die die in Artikel 93 Absatz
1, Artikel 94, Artikel 96 Absatz 1 Buchstabe b und Arti
kel 96 Absatz 2 Buchstabe a der Haushaltsordnung genann
ten Umstände zutreffen;

b) Informationen über Personen mit Vertretungs-, Entschei
dungs- oder Kontrollbefugnissen gegenüber juristischen Per
sonen, auf die die in Artikel 93 Absatz 1, Artikel 94, Arti
kel 96 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 96 Absatz 2 Buch
stabe a der Haushaltsordnung genannten Umstände zutref
fen;

c) die Gründe für den Ausschluss der unter Buchstabe a ge
nannten Dritten bzw. der unter Buchstabe b genannten Per
sonen sowie gegebenenfalls Angaben über etwaige Verurtei
lungen und die Dauer des Ausschlusses.
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Artikel 4

Verwaltung der Ausschlussdatenbank

(1) Der Rechnungsführer der Kommission oder die ihm un
terstehenden Bediensteten, denen in Anwendung von Artikel 62
der Haushaltsordnung bestimmte Aufgaben übertragen wurden
(nachfolgend „der Rechnungsführer der Kommission“ genannt),
verwalten die Ausschlussdatenbank und treffen die entsprechen
den technischen Vorkehrungen.

Der Rechnungsführer der Kommission gibt auf Antrag der Ein
richtungen Ausschlusswarnungen in die Ausschlussdatenbank
ein, ändert die Einträge oder löscht sie.

(2) Der Rechnungsführer der Kommission erlässt Durchfüh
rungsmaßnahmen für technische Aspekte und legt entspre
chende Unterstützungsmaßnahmen, auch sicherheitstechnischer
Art, fest.

Er teilt die Maßnahmen den Kommissionsdienststellen, den Exe
kutivagenturen sowie gegebenenfalls den nach Maßgabe von
Artikel 6 Absatz 1 benannten Kontaktstellen anderer Einrich
tungen und den nach Maßgabe von Artikel 7 Absatz 2 benann
ten Verbindungsstellen mit.

Artikel 5

Zugang zur Ausschlussdatenbank

(1) Andere Einrichtungen als die Kommission und die Exe
kutivagenturen erhalten über das Rechnungsführungssystem der
Kommission oder über Kontaktstellen direkten Zugriff auf die in
der Ausschlussdatenbank gespeicherten Daten.

(2) Durchführungsbehörden oder -stellen, die Mittel im Rah
men der gemeinsamen Mittelverwaltung verwalten, sowie öf
fentliche Einrichtungen der Mitgliedstaaten, die Mittel im Rah
men der indirekten zentralen Mittelverwaltung verwalten, erhal
ten über Verbindungsstellen Zugriff auf die in der Ausschluss
datenbank gespeicherten Daten.

(3) Durchführungsbehörden oder -stellen, die Mittel im Rah
men der zentralen indirekten, der dezentralen oder gemeinsa
men Mittelverwaltung verwalten, erhalten über Verbindungsstel
len Zugriff auf die in der Ausschlussdatenbank gespeicherten
Daten, wenn sie der zuständigen Kommissionsdienststelle be
scheinigen, dass sie geeignete Datenschutzmaßnahmen gemäß
den nach Artikel 134a Absatz 4 Unterabsatz 2 der Verordnung
(EG, Euratom) Nr. 2342/2002 geschlossenen Vereinbarungen
anwenden.

In folgenden Fällen erhalten Durchführungsbehörden oder -stel
len keinen Zugang zur Ausschlussdatenbank:

a) die zuständige Kommissionsdienststelle hat keine in Unter
absatz 1 genannte Bescheinigung erhalten;

b) der zuständigen Kommissionsdienststelle liegen Beweise da
für vor, dass die Durchführungsbehörden oder -stellen keine
geeigneten Datenschutzmaßnahmen anwenden;

c) die zuständige Kommissionsdienststelle ist in Fällen, in denen
nur eine begrenzte dezentrale Mittelverwaltung einschließlich
einer Vorabkontrolle durch die Kommission erfolgt, der Auf
fassung, dass der Zugang unangemessen wäre.

Wenn der Zugriff auf die in der Ausschlussdatenbank gespei
cherten Daten verwehrt wird, ergreift die zuständige Kommis
sionsdienststelle geeignete Maßnahmen für einen mindestens
gleichwertigen Schutz der finanziellen Interessen der Gemein
schaften. Im Rahmen derartiger Maßnahmen im Vorfeld der
Vergabe einer Finanzhilfe oder eines Auftrags überprüft die zu
ständige Kommissionsdienststelle, ob eine Ausschlusswarnung
bezüglich des betreffenden Dritten vorliegt.

(4) Den Zugriff der Kommissionsdienststellen und Exekutiv
agenturen auf die in der Ausschlussdatenbank gespeicherten
Daten regelt der Beschluss 2008/969/EG, Euratom der Kommis
sion (1).

Artikel 6

Kontaktstellen und zugelassene Nutzer in den
Einrichtungen

(1) Außer der Kommission und den Exekutivagenturen be
nennt jede Einrichtung eine Kontaktstelle, welche für alle mit
der Ausschlussdatenbank verbundenen Fragen zuständig ist, und
teilt dem Rechnungsführer der Kommission die Namen der zu
ständigen Personen mit.

(2) Die Kontaktstellen dürfen zugelassenen Nutzern Zugriff
auf die in der Ausschlussdatenbank gespeicherten Daten gewäh
ren; zugelassene Nutzer sind alle Mitglieder des Personals der
Einrichtungen, die, um ihre Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen
zu können, Zugang zur Ausschlussdatenbank benötigen. Jede
Kontaktstelle führt ein Verzeichnis der zugelassenen Nutzer
und erteilt den Kommissionsdienststellen auf Anfrage Zugriff
auf das Verzeichnis.

Zugelassene Nutzer dürfen die Ausschlussdatenbank von sich
aus online konsultieren.

(3) Die Einrichtung ergreift geeignete Sicherheitsmaßnahmen,
um sicherzustellen, dass keine Informationen von Unbefugten
eingesehen oder kopiert werden können.
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Artikel 7

Verbindungsstellen und zugelassene Nutzer in
Durchführungsbehörden und -stellen

(1) Die Verbindungsstellen sind für die Beziehungen zur
Kommission in allen Fragen im Zusammenhang mit der Aus
schlussdatenbank zuständig.

(2) Jeder Mitgliedstaat benennt eine Verbindungsstelle für die
Mittel, die er im Rahmen der gemeinsamen Mittelverwaltung
gemäß Artikel 53 Buchstabe c verwaltet sowie für die Mittel,
die gemäß Artikel 54 Absatz 2 Buchstabe c der Haushaltsord
nung im Rahmen der zentralen indirekten Mittelverwaltung von
seinen öffentlichen Einrichtungen verwaltet werden. In begrün
deten Ausnahmefällen kann die Kommission mehr als eine Ver
bindungsstelle je Mitgliedstaat zulassen.

(3) Jedes Drittland, das Mittel gemäß Artikel 53 Buchstabe b
der Haushaltsordnung dezentral verwaltet, benennt eine Verbin
dungsstelle, wenn die zuständige Kommissionsdienststelle dies
wünscht.

Mit Ausnahme der öffentlichen nationalen Einrichtungen be
nennt jede Durchführungsstelle, die Mittel verwaltet, welche
im Wege der gemeinsamen Mittelverwaltung gemäß Artikel 53
Buchstabe c oder durch zentrale indirekte Mittelverwaltung ge
mäß Artikel 54 Absatz 2 Buchstaben b, c oder d der Haushalts
ordnung verwaltet werden, eine Verbindungsstelle, wenn die
zuständige Kommissionsdienststelle dies wünscht.

Die zuständige Kommissionsdienststelle darf jedoch nicht um
Benennung einer Verbindungsstelle ersuchen, wenn eine solche
bereits existiert.

Falls die zuständige Kommissionsdienststelle einer Verbindungs
stelle den Zugang zur Ausschlussdatenbank entzieht, setzt sie
den Rechnungsführer der Kommission davon in Kenntnis.

(4) Jeder Mitgliedstaat und jede in Absatz 3 genannte Be
hörde oder Stelle teilt dem Rechnungsführer der Kommission
die Namen der für die betreffende Verbindungsstelle zuständi
gen Personen mit. Der Rechnungsführer der Kommission ver
öffentlicht die Liste der Drittländer und der Durchführungsstel
len, die über Verbindungsstellen verfügen, auf der kommissions
internen Webseite.

(5) Die Verbindungsstellen geben den Durchführungsbehör
den oder -stellen Zugriff auf die in der Ausschlussdatenbank
gespeicherten Informationen.

Durchführungsbehörden und -stellen können innerhalb ihres
Personals zugelassene Nutzer benennen. Der Kreis dieser zuge

lassenen Nutzer ist auf Personen zu begrenzen, die, um ihre
Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, Zugang zur Aus
schlussdatenbank benötigen. Jede Durchführungsbehörde oder -
stelle führt ein Verzeichnis der zugelassenen Nutzer und erteilt
der Kommission auf Anfrage Zugriff auf das Verzeichnis.

Zum Zwecke der Vertragsvergabe im Zusammenhang mit dem
Haushaltsvollzug oder dem Europäischen Entwicklungsfonds
können zugelassene Nutzer von sich aus die Ausschlussdaten
bank online konsultieren. Falls eine Onlinekonsultation nicht
möglich ist, darf der betreffende zugelassene Nutzer herunterge
ladene Daten empfangen. Heruntergeladene Daten müssen min
destens einmal monatlich aktualisiert werden.

(6) Die Behörde oder Stelle, die die Verbindungsstelle oder
die zugelassenen Nutzer benannt hat, trifft angemessene Sicher
heitsvorkehrungen, damit die Informationen nicht von Unbe
fugten eingesehen oder kopiert werden können.

Artikel 8

Anträge der Einrichtungen

(1) Alle Anträge auf Registrierung, Berichtigung, Aktualisie
rung oder Löschung von Ausschlusswarnungen sind an den
Rechnungsführer der Kommission zu richten.

Derartige Anträge können nur von Einrichtungen gestellt wer
den. Zu diesem Zweck verwenden die zuständigen Kommis
sionsdienststellen und Exekutivagenturen die im Anhang zum
Beschluss 2008/969/EG, Euratom befindlichen Vorlagen; die
Kontaktstellen anderer Einrichtungen verwenden die im Anhang
I dieser Verordnung befindlichen Vorlagen.

(2) Die zuständige Kommissionsdienststelle oder Exekutiv
agentur bestätigt in jedem Antrag auf Registrierung einer Aus
schlusswarnung, dass die mitgeteilten Informationen nach Maß
gabe der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 festgestellt und über
mittelt wurden, und gibt den Namen der für die Ausschlusswar
nung zuständigen Person an, die die in Artikel 12 dieser Ver
ordnung festgelegten Verantwortlichkeiten wahrnimmt.

Die Kontaktstellen bestätigen in ihren Anträgen auf Registrie
rung einer Ausschlusswarnung, dass die mitgeteilten Informatio
nen nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 festge
stellt und übermittelt wurden. Sie nehmen die Verantwortlich
keiten einer für die Ausschlusswarnung zuständigen Kontakt
person wahr.

(3) Jede Einrichtung beantragt vorbehaltlich einer Entschei
dung über die Dauer des Ausschlusses eine vorläufige Registrie
rung einer Ausschlusswarnung.
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(4) Die zuständige Kommissionsdienststelle oder jede andere
Einrichtung, die die Registrierung einer Ausschlusswarnung be
antragt hat, ist für die Beantragung einer etwaigen Berichtigung,
Aktualisierung oder Löschung der Warnung zuständig.

Artikel 9

Anträge auf der Grundlage von Informationen von
Durchführungsbehörden oder -stellen

(1) Die Verbindungsstellen teilen die sich auf Ausschlusssi
tuationen nach Artikel 93 Absatz 1 Buchstabe e der Haushalts
ordnung beziehenden Informationen, die sie von Durchfüh
rungsbehörden oder -stellen erhalten, dem Rechnungsführer
der Kommission mit, welche diese Informationen an die für
das betreffende Programm, die betreffende Maßnahme oder
die betreffende Rechtsvorschrift zuständige und von den Behör
den oder Stellen angegebene Kommissionsdienststelle weiterlei
tet. Ferner übermitteln sie die Bescheinigung der Durchfüh
rungsbehörde oder -stelle, dass die von dieser mitgeteilten In
formationen nach Maßgabe der Grundsätze der Richtlinie
95/46/EG festgestellt und übermittelt wurden.

Zu diesem Zweck verwenden die Verbindungsstellen die im
Anhang II dieser Verordnung befindliche Vorlage.

(2) Bei Erhalt der in Absatz 1 genannten Informationen er
sucht die zuständige Kommissionsdienststelle den Rechnungs
führer der Kommission um die Eingabe einer Ausschlusswar
nung in die Ausschlussdatenbank für die von der Durchfüh
rungsbehörde oder -stelle festgelegte Dauer, deren Höchstmaß
in Artikel 93 Absatz 3 der Haushaltsordnung festgelegt ist.

Wenn keine Registrierungsdauer festgelegt wird, beantragt die
zuständige Kommissionsdienststelle eine vorläufige Registrie
rung nach Artikel 10 Absatz 2, bis ein entsprechender Beschluss
der Kommission ergeht. Die zuständige Kommissionsdienststelle
legt die Angelegenheit so rasch wie möglich der Kommission
zur Beschlussfassung vor.

(3) Die Durchführungsbehörde oder -stelle ist für die mitge
teilten Daten verantwortlich. Sie setzt die zuständige Kommis
sionsdienststelle unverzüglich über die Verbindungsstelle in
Kenntnis, wenn übermittelte Informationen berichtigt, aktuali
siert oder gelöscht werden müssen.

Die Durchführungsbehörden oder -stellen sowie die Verbin
dungsstellen verwenden zu diesem Zweck die im Anhang II
befindliche Vorlage.

Bei Erhalt aktualisierter Informationen ersucht die zuständige
Kommissionsdienststelle den Rechnungsführer der Kommission
um Berichtigung, Aktualisierung oder Löschung der betreffen
den Ausschlusswarnung.

Artikel 10

Dauer der Registrierung in der Ausschlussdatenbank

(1) Ausschlusswarnungen zu Artikel 93 Absatz 1 Buchstaben
b, c, e und f der Haushaltsordnung werden für die von der

Antrag stellenden Einrichtung festgelegte und im Antrag ange
gebene Dauer registriert.

(2) Ausschlusswarnungen aufgrund eines Antrags nach Arti
kel 8 Absatz 3 werden vorläufig für die Dauer von drei Mona
ten registriert. Die vorläufige Registrierung kann auf Antrag ein
malig verlängert werden.

Die vorläufige Registrierung von Ausschlusswarnungen auf
grund eines in Artikel 9 Absatz 2 Unterabsatz 2 genannten
Antrags kann in Ausnahmefällen um weitere drei Monate ver
längert werden.

(3) Ausschlusswarnungen zu Artikel 93 Absatz 1 Buchstabe
a oder d der Haushaltsordnung werden für die Dauer von fünf
Jahren registriert.

(4) Ausschlusswarnungen zur Auftrags- oder Finanzhilfever
gabe im Rahmen eines gegebenen Verfahrens nach Artikel 94
Buchstaben a und b der Haushaltsordnung werden für die Dauer
von sechs Monaten registriert.

Artikel 11

Löschung von Ausschlusswarnungen

Ausschlusswarnungen sind nach Ablauf des in Artikel 10 ge
nannten Zeitraums automatisch zu löschen.

Falls sich der betroffene Dritte nicht mehr in einer Ausschluss
situation befindet sowie insbesondere in den in Artikel 10 Ab
satz 3 genannten Fällen und bei offensichtlichen, nach der Re
gistrierung der Ausschlusswarnung festgestellten Fehlern bean
tragt die Einrichtung, die die Registrierung beantragt hat, die
Löschung der Ausschlusswarnung.

Artikel 12

Zusammenarbeit

(1) Die in Artikel 8 Absatz 2 dieser Verordnung genannte,
für die Ausschlusswarnung zuständige Person übermittelt in
schriftlicher oder in elektronischer Form alle verfügbaren sach
dienlichen Informationen, welche es der Antrag stellenden Ein
richtung ermöglichen, Ausschlussbeschlüsse nach Artikel 93
Absatz 1 der Haushaltsordnung zu fassen, oder welche es der
Durchführungsbehörde oder -stelle ermöglichen, die Informatio
nen bei der Vertragsvergabe im Zusammenhang mit der Haus
haltsausführung zu berücksichtigen.

(2) Falls die einer Einrichtung vorliegenden Bescheinigungen
oder Belege nicht im Einklang mit den registrierten Ausschluss
warnungen stehen, setzt die betreffende Einrichtung unverzüg
lich die für Ausschlusswarnungen zuständige Kontaktperson in
Kenntnis. Die für Ausschlusswarnungen zuständige Kontaktper
son und gegebenenfalls die betroffene Verbindungsstelle ergrei
fen daraufhin geeignete Maßnahmen.
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(3) Falls die einer Durchführungsbehörde oder -stelle vorlie
genden Bescheinigungen oder Belege nicht im Einklang mit den
registrierten Ausschlusswarnungen stehen, übermittelt die be
treffende Durchführungsbehörde oder -stelle die Informationen
über die betreffende Verbindungsstelle an die für Ausschlusswar
nungen zuständige Kontaktperson. Die für Ausschlusswarnun
gen zuständige Kontaktperson und gegebenenfalls die betroffene
Verbindungsstelle ergreifen daraufhin geeignete Maßnahmen.

(4) Der Rechnungsführer der Kommission und die Kontakt
stellen der anderen Einrichtungen tauschen regelmäßig bewährte
Praktiken aus.

Fragen im Zusammenhang mit der Ausschlussdatenbank wer
den im Rahmen von Zusammenkünften der Durchführungsbe
hörde oder -stelle mit der zuständigen Kommissionsdienststelle
erörtert.

Artikel 13

Datenschutz

(1) In Ausschreibungen bzw. Aufforderungen zur Einrei
chung von Vorschlägen sowie, falls keine solche Ausschreibung
bzw. Aufforderung erfolgt, vor der Auftrags- bzw. Finanzhilfe
vergabe setzen die Einrichtungen und die Durchführungsbehör
den oder -stellen Dritte über die sie betreffenden Daten, die in
der Ausschlussdatenbank gespeichert werden können und über
die Stellen, denen die Daten mitgeteilt werden können, in
Kenntnis. Falls es sich bei diesen Dritten um juristische Personen
handelt, setzen die Einrichtungen und die Durchführungsbehör
den auch die Personen, die über Vertretungs-, Entscheidungs-
oder Kontrollbefugnisse gegenüber diesen juristischen Personen
verfügen, in Kenntnis.

(2) Die die Registrierung einer Ausschlusswarnung beantra
gende Einrichtung ist für die Beziehungen zu der natürlichen
oder juristischen Person, deren Daten in die Ausschlussdaten
bank eingegeben werden (nachfolgend „die betroffene Person“
genannt), verantwortlich.

Die Einrichtung setzt die betroffene Person über den Antrag auf
Eingabe, Aktualisierung oder Löschung einer diese unmittelbar
betreffenden Ausschlusswarnung und die betreffenden Gründe
in Kenntnis.

Die Einrichtung bearbeitet zudem Anträge betroffener Personen
auf Berichtigung ungenauer oder unvollständiger personenbezo
gener Daten und alle sonstigen Anträge oder Fragen betroffener
Personen.

Anträge oder Fragen betroffener Personen, die sich auf die von
Durchführungsbehörden oder -stellen übermittelten Informatio
nen beziehen, werden von letzteren selbst bearbeitet. Die zu
ständige Kommissionsdienststelle leitet derartige Anträge oder
Fragen an die zuständige Verbindungsstelle weiter und teilt
dies der betroffenen Person mit.

(3) Unbeschadet der in Absatz 2 genannten Informations
pflichten kann jede ordnungsgemäß benannte natürliche Person
Auskunft darüber verlangen, ob sie betreffende Daten in der
Ausschlussdatenbank gespeichert sind.

Der Rechnungsführer der Kommission teilt der natürlichen Per
son in schriftlicher oder in elektronischer Form mit, ob sie in
der Ausschlussdatenbank erfasst ist. Falls die Person erfasst ist,
fügt er die in der Ausschlussdatenbank über sie gespeicherten
Daten bei. Er setzt die Einrichtung, die die Registrierung der
Warnmeldung beantragt hat, darüber in Kenntnis.

(4) Unbeschadet der in Absatz 2 genannten Informations
pflichten kann jeder ordnungsgemäß ermächtigte Vertreter einer
juristischen Person Auskunft darüber verlangen, ob die juristi
sche Person betreffende Daten in der Ausschlussdatenbank ge
speichert sind.

Der Rechnungsführer der Kommission teilt dem Vertreter in
schriftlicher oder in elektronischer Form mit, ob die juristische
Person in der Ausschlussdatenbank erfasst ist. Falls die Person
erfasst ist, fügt er die in der Ausschlussdatenbank über sie ge
speicherten Daten bei. Er setzt die Einrichtung, die die Regist
rierung der Warnmeldung beantragt hat, darüber in Kenntnis.

(5) Gelöschte Ausschlusswarnungen dürfen nur für Audit-
oder Untersuchungszwecke zugänglich und für die Nutzer der
Datenbank nicht sichtbar sein.

Personenbezogene Daten in sich auf natürliche Personen bezieh
enden Ausschlusswarnungen brauchen nur fünf Jahre nach Lö
schung der Warnung für diese Zwecke verfügbar bleiben.

Artikel 14

Übergangsbestimmungen

(1) Informationen von Durchführungsbehörden oder -stellen
dürfen sich ausschließlich auf nach dem 1. Januar 2009 ergan
gene Gerichtsentscheide beziehen.

(2) Gemäß Artikel 95 der Haushaltsordnung registrierte
Warnhinweise, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung er
fasst werden und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens noch aktuell
sind, stellen Ausschlusswarnungen dar und werden direkt in die
Ausschlussdatenbank übernommen.

(3) Falls ein Dritter nicht über die Registrierung einer in Ab
satz 2 genannten Ausschlusswarnung in Kenntnis gesetzt
wurde, teilt die Kommissionsdienststelle oder die Einrichtung,
die die Registrierung beantragt hat, dem Dritten binnen eines
Monats nach Inkrafttreten dieser Verordnung mit, dass seine
Daten in der Ausschlussdatenbank erfasst worden sind.
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(4) Die zuständige Kommissionsdienststelle oder sonstige
Einrichtung, die die Registrierung einer in Absatz 2 genannten
Ausschlusswarnung beantragt hat, bleibt für die Beantragung
einer etwaigen Änderung oder Löschung der Ausschlusswar
nung gemäß den Bestimmungen dieser Verordnung verantwort
lich.

(5) Bei Ausschlüssen, die von einer Kommissionsdienststelle
oder einer Exekutivagentur vor dem 1. Mai 2007 gemäß Arti
kel 93 Absatz 1 Buchstaben b und e der Haushaltsordnung
beschlossen wurden, ist bei der Festlegung der Ausschlussdauer
jeweils die nach nationalem Recht für den Strafregistereintrag
geltende Dauer zugrunde zu legen.

Für derartige Ausschlüsse gilt eine Höchstdauer von vier Jahren
ab dem Datum der Urteilszustellung. Nach Ablauf dieses Zeit
raums beantragt die zuständige Kommissionsdienststelle oder
Exekutivagentur die Löschung der Ausschlusswarnung.

Artikel 15

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2009.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 17. Dezember 2008

Im Namen der Kommission
Dalia GRYBAUSKAITĖ

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

Antrag auf Datenerfassung in der Ausschlussdatenbank, ihre Änderung oder ihre Löschung durch andere
Einrichtungen als die Kommission und Exekutivagenturen

Der Antrag ist in Übereinstimmung mit dem Verfahren für Verschlusssachen gemäß den von der Einrichtung festgelegten
Regeln zu übermitteln. Er ist in einem verschlossenen Umschlag zu versenden.

Europäische Kommission
Generaldirektion „Haushalt“

Rechnungsführer der Kommission
BRE2 13/505

B-1049 BRÜSSEL
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ANHANG II

Mitteilung von Informationen durch Durchführungsbehörden oder -stellen
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1303/2008 DER KOMMISSION

vom 18. Dezember 2008

zur Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 983/2008 zur Annahme eines Programms zur
Bewilligung von Mitteln, die den Mitgliedstaaten für die Lieferung von Nahrungsmitteln aus
Interventionsbeständen zur Verteilung an Bedürftige in der Gemeinschaft zuzuteilen und im

Haushaltsjahr 2009 zu verbuchen sind

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirt
schaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche
GMO) (1), insbesondere auf Artikel 43 Buchstabe g in Verbin
dung mit Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Aufgrund eines Verwaltungsfehlers sind in die Liste in
Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 983/2008 der Kom
mission (2) die falschen Empfängeragenturen für innerge
meinschaftliche Transfers von Zucker für Litauen und
Portugal eingetragen worden. Diese Fehler müssen berich
tigt werden, um eine ordnungsgemäße Durchführung des
Programms zu gewährleisten.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 983/2008 ist daher entspre
chend zu berichtigen. Die Berichtigung sollte ab dem
Datum des Inkrafttretens der genannten Verordnung gel
ten.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 983/2008 wird die
vierte Spalte „Empfänger“ wie folgt geändert:

1. In Nummer 2 wird „Ministério das Finanças, Direcção-Geral
das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo,
Direcção de Serviços de Licenciamento, Portugal“ durch
„IFAP, Portugal“ ersetzt.

2. In Nummer 4 wird „NMA, Lietuva“ durch „Lietuvos žemės
ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lie
tuva“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 10. Oktober 2008.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 18. Dezember 2008

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1304/2008 DER KOMMISSION

vom 19. Dezember 2008

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 hinsichtlich der Bedingungen für die Ausnahme
bestimmter Tiere empfänglicher Arten vom Verbringungsverbot gemäß der Richtlinie 2000/75/EG

des Rates

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 2000/75/EG des Rates vom 20. No
vember 2000 mit besonderen Bestimmungen für Maßnahmen
zur Bekämpfung und Tilgung der Blauzungenkrankheit (1), ins
besondere auf Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c, Artikel 11, Arti
kel 12 und Artikel 19 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 der Kommission (2)
enthält Vorschriften für die Bekämpfung, Überwachung
und Beobachtung der Blauzungenkrankheit sowie über
die Beschränkungen, die für Verbringungen von Tieren
in und aus den Sperrzonen gelten.

(2) Laut Artikel 8 Absatz 1 der genannten Verordnung wer
den Verbringungen von Tieren sowie von deren Sperma,
Eizellen und Embryonen aus einem Haltungsbetrieb, ei
ner Besamungsstation oder einem Samendepot in einer
Sperrzone in einen anderen Haltungsbetrieb oder eine
andere Besamungsstation oder ein anderes Samendepot
vom Verbringungsverbot gemäß der Richtlinie
2000/75/EG ausgenommen, sofern die Tiere, das Sperma,
die Eizellen und die Embryonen bestimmte in diesem
Artikel aufgeführte Bedingungen erfüllen.

(3) Die Erfahrung zeigt, dass in einer Reihe von Mitglied
staaten eine Kombination von Faktoren die Wirksamkeit
der Maßnahmen gemäß der Verordnung (EG) Nr.
1266/2007 zur Sicherstellung des Schutzes der Tiere
vor Vektorangriffen beeinträchtigen kann. Zu diesen Fak
toren gehören Vektorart, Klimabedingungen und Hal
tungsart der empfänglichen Wiederkäuer.

(4) Als Übergangsmaßnahme ist daher in Artikel 9a der Ver
ordnung (EG) Nr. 1266/2007, geändert durch die Ver
ordnung (EG) Nr. 394/2008 (3), festgelegt, dass die Be
stimmungsmitgliedstaaten, gestützt auf das Ergebnis einer
Risikobewertung, die die entomologischen und epidemio
logischen Bedingungen bei der Einfuhr der Tiere berück
sichtigt, bis zum 31. Dezember 2008 verlangen können,
dass die Verbringung bestimmter Tiere, für die die Aus
nahme gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 1266/2007 gilt, zusätzlichen Bedingungen unterliegt.

(5) In der Zeit nach dem Erlass dieser Übergangsbestimmung
hat die Erfahrung gezeigt, dass in mehreren Mitgliedstaa
ten die Maßnahmen zur Sicherstellung des Schutzes der
Tiere vor Vektorangriffen nicht wirksam angewendet
werden. Außerdem stellt das Wissenschaftliche Gremium
für Tiergesundheit und Tierschutz in seinem Gutachten
über die Blauzungenkrankheit vom 19. Juni 2008 (4) fest,
dass in der Gemeinschaft keine Behandlungsprotokolle
formell als wirksamer Schutz von Tieren vor Culicoi
des-Angriffen genehmigt worden sind.

(6) Angesichts dieser Umstände und bis zu ihrer weiteren
wissenschaftlichen Bewertung sollte die Geltungsdauer
der Übergangsmaßnahme gemäß Artikel 9a der Verord
nung (EG) Nr. 1266/2007 verlängert werden.

(7) Die Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 sollte daher ent
sprechend geändert werden.

(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

In Artikel 9a Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1266/2007 wird das Datum „31. Dezember 2008“ durch
„31. Dezember 2009“ ersetzt.
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Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 19. Dezember 2008

Für die Kommission
Androulla VASSILIOU

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1305/2008 DER KOMMISSION

vom 19. Dezember 2008

zur Genehmigung geringfügiger Änderungen der Spezifikation einer im Register der geschützten
Ursprungsbezeichnungen und der geschützten geografischen Angaben eingetragenen Bezeichnung

(Maroilles oder Marolles (g.U.))

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom
20. März 2006 zum Schutz von geografischen Angaben und
Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmit
tel (1), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 2 Satz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 1 und Artikel 17
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 hat die
Kommission den Antrag Frankreichs, Änderungen von
Angaben in der Spezifikation der mit der Verordnung
(EG) Nr. 1107/96 der Kommission (2) eingetragenen ge
schützten Ursprungsbezeichnung „Maroilles oder Marol
les“ zu genehmigen, geprüft.

(2) Zweck des Antrags ist eine Änderung der Spezifikation,
mit der die Bedingungen für die Behandlungen und für
die Verwendung von Zusatzstoffen für die Milch und bei
der Herstellung von „Maroilles oder Marolles“ präzisiert
werden. Diese Praktiken gewährleisten, dass die wesent
lichen Merkmale der Ursprungsbezeichnung erhalten blei
ben.

(3) Die Kommission hat die Änderung geprüft und hält sie
für gerechtfertigt. Da es sich um eine geringfügige Ände
rung im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr.
510/2006 handelt, kann die Kommission sie genehmi
gen, ohne auf das Verfahren nach den Artikeln 5, 6 und
7 derselben Verordnung zurückzugreifen.

(4) Gemäß Artikel 18 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
1898/2006 der Kommission (3) und Artikel 17 Absatz
2 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 empfiehlt es sich,
eine Zusammenfassung der Spezifikation zu veröffentli
chen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Spezifikation der geschützten Ursprungsbezeichnung „Ma
roilles oder Marolles“ wird gemäß Anhang I dieser Verordnung
geändert.

Artikel 2

Anhang II dieser Verordnung enthält die konsolidierte Zusam
menfassung der wichtigsten Angaben der Spezifikation.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröf
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 19. Dezember 2008

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

Folgende Änderungen der Spezifikation der geschützten Ursprungsbezeichnung „Maroilles oder Marolles“ werden ge
nehmigt:

„Herstellungsverfahren“

Nummer 5 der Spezifikation über das Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses wird durch folgende Bestimmungen
ergänzt:

„(…) Das Dicklegen der Milch darf nur mit Lab erfolgen.

Die Konzentrierung der Milch durch teilweise Abscheidung des wässrigen Teils vor der Gerinnung ist untersagt.

Neben dem Ausgangsstoff Milch dürfen als Inhaltsstoffe oder Herstellungshilfsstoffe oder Zusatzstoffe in der Milch
oder während der Herstellung nur Lab, nicht schädliche Bakterien-, Hefe- und Schimmelkulturen sowie Calcium
chlorid und Salz hinzugefügt werden.

(...) Die Aufbewahrung des Rohstoffs Milch, der in der Herstellung befindlichen Erzeugnisse, des Käsebruchs und des
frischen Käses bei Temperaturen unter Null ist untersagt.

(...) Die Aufbewahrung des frischen Käses und des in der Reife befindlichen Käses unter Schutzgas ist untersagt.“.
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ANHANG II

ZUSAMMENFASSUNG

Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

„MAROILLES oder MAROLLES“

EG-Aktenzeichen: FR-PDO-0117-0123/29.03.2006

G.U. ( X ) G.G.A. ( )

Diese Zusammenfassung enthält zu Informationszwecken die wichtigsten Angaben der Produktspezifikation.

1. Zuständige Behörde des Mitgliedstaats

Name: Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

Anschrift: 51, rue d’Anjou, 75008 Paris

Telefon: +33 (0)1 53 89 80 00

Fax: +33 (0)1 53 89 80 60

E-Mail: info@inao.gouv.fr

2. Antragstellende Vereinigung

Name: Syndicat des fabricants et affineurs du fromage de Maroilles

Anschrift: Uriane - B.P. 20 — 148, av. du Général de Gaulle — 02260 La capelle

Telefon: +33 (0)3 23 97 57 57

Fax: +33 (0)3 23 97 57 59

E-Mail: sfam@uriane.com

Zusammensetzung: Erzeuger/Verarbeiter ( X ) Sonstige ( )

3. Art des Erzeugnisses

Klasse 1.3: Käse

4. Spezifikation:

(Zusammenfassung der Anforderungen nach Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006)

4.1. Name

„Maroilles oder Marolles“

4.2. Beschreibung

Weichkäse aus Kuhmilch mit rötlicher bis orangefarbener Rotschmierrinde, quadratische Form von 12,5 bis 13 cm
Seitenlänge; außerdem gibt es drei kleinere Formate (Sorbais, Mignon und Quart); mindestens 45 % Fettgehalt.

Der Teig ist cremig und fett, homogen und cremefarben.

4.3. Geografisches Gebiet

Das geografische Gebiet umfasst folgende Gemeinden:
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Departement Aisne:

Insgesamt einbezogene Kantone: Aubenton, Hirson, La Capelle, Le Nouvion-en-Thiérache, Vervins.

Insgesamt einbezogene Gemeinden: Archon, Les Autels, Le Sourd, Brunehamel, Cuiry-lès-Iviers, Dagny-Lambercy,
Dohis, Etreux, Flavigny-le-Grand-et-Beaurain, Grandrieux, Guise, Iron, Lavaqueresse, Lemé, Malzy Marly-Gomont,
Monceau-sur-Oise, Morgny-en-Tiérache, Oisy, Parfondeval, Proizy, Résigny, Romery, Villers-lès-Guise und Wiège-Faty.

Departement Nord:

Insgesamt einbezogene Kantone: Avesne-sur-Helpe-Nord, Avesne-sur-Helpe-Sud, Solre-le-Château, Trélon.

Insgesamt einbezogene Gemeinden: Aulnoye-Aymeries, Bachant, Bazuel, Beaufort, Berlaimont, Catillon-sur-Sambre,
Damousies, Eclaibes, Ecuélin, Le Favril, Fontaine-au-Bois, La Groise, Hecq, Landrecies, Leval, Limont-Fontaine, Loc
quignol, Maroilles, Monceau-Saint-Waast, Noyelles-Sur-Sambre, Obrechies, Ors, Pommereuil, Pont-sur-Sambre, Preux-
aux-Bois, Prisches, Quievelon, Rejet-de-Beaulieu, Saint-Rémy-Chaussée, Robersart, Sassegnies und Wattignies-la-Vic
toire.

4.4. Ursprungsnachweis

Jeder Verarbeitungsbetrieb und jeder Reifungsbetrieb füllt eine Eignungserklärung (déclaration d'aptitude) aus, die bei
den Dienststellen des INAO registriert wird und anhand deren alle am Herstellungsprozess Beteiligten identifiziert
werden können. Jeder von ihnen muss dem INAO die Register und alle Dokumente zur Verfügung stellen, die für die
Kontrolle des Ursprungs, der Qualität und der Bedingungen für die Milch- und Käseerzeugung erforderlich sind.

Im Rahmen der Kontrollen, die in Bezug auf die Eigenschaften des Erzeugnisses mit geschützter Ursprungsbezeich
nung durchgeführt werden, gewährleistet eine analytische und organoleptische Prüfung die Qualität und den typi
schen Charakter der Erzeugnisse.

4.5. Herstellungsverfahren

Die Milcherzeugung sowie die Herstellung und die Reifung des Käses müssen in der geografischen Region erfolgen.

Ausschließlich aus Kuhmilch mit Labzusatz hergestellter Käse; der Käsebruch wird ungewaschen geteilt; spontane
Trocknung; wird trocken gesalzen; je nach Größe unterschiedliche Reifezeit; mindestens fünf Wochen für Basisfor
mat. In dieser Zeit wird die Rinde mehrmals mit Salzlake ohne Fungizide gewaschen.

4.6. Zusammenhang

Dieser Käse wurde erstmals um 960 von den Mönchen der im 7. Jahrhundert gegründeten Abtei Maroilles herge
stellt. Ab dem 11. Jahrhundert wurde das Herstellungsprivileg auf die benachbarten Dörfer ausgeweitet. Die Mönche
passten die Rinderrasse an das Klima und an die Anforderungen der Käseherstellung an. Die Bezeichnung wurde am
17. Juli 1955 auf dem Rechtswege festgesetzt.

Die Bezeichnung ist in der natürlichen Region der Thiérache um den Ort Maroilles mit seiner Abtei entstanden. Die
Gegend hat ein kühles, feuchtes Klima, undurchlässigen Boden, der den Graswuchs so stark begünstigt, dass die
Weidewirtschaft eine vorherrschende Stellung einnimmt. Die Fachkenntnisse der Mönche, die an die Bevölkerung der
Umgebung weitergegeben wurden, waren die Grundlage für die harmonische Entwicklung des Maroilles.

4.7. Kontrolleinrichtung

Name: Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

Anschrift: 51, rue d’Anjou, 75008 Paris

Tel. +33 (0)1 53 89 80 00

Fax: +33 (0)1 53 89 80 60

E-Mail: info@inao.gouv.fr

Das „Institut National de l’Origine et de la Qualité“ ist eine öffentliche Verwaltungseinrichtung mit eigener zivil
rechtlicher Rechtsform, die dem Landwirtschaftsministerium untersteht.
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Das INAO ist für die Kontrolle der Herstellungsbedingungen von Erzeugnissen mit Ursprungsbezeichnung zuständig.

Name: Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)

Anschrift: 59, Boulevard Vincent Auriol, 75703 PARIS Cedex 13

Telefon: +33 (0)1 44 87 17 17

Fax: +33 (0)1 44 97 30 37

Die DGCCRF ist eine Abteilung des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie und Beschäftigung.

4.8. Etikettierung

Der Käse muss den Namen der Bezeichnung tragen.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1306/2008 DER KOMMISSION

vom 17. Dezember 2008

zur Festsetzung der gemeinschaftlichen Verkaufspreise für die in Anhang II der Verordnung (EG)
Nr. 104/2000 des Rates aufgeführten Fischereierzeugnisse für das Fischwirtschaftsjahr 2009

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates vom
17. Dezember 1999 über die gemeinsame Marktorganisation
für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur (1), insbeson
dere auf Artikel 25 Absätze 1 und 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Für jedes der in Anhang II der Verordnung (EG) Nr.
104/2000 aufgeführten Erzeug-nisse wird vor Beginn
des Fischwirtschaftsjahrs ein gemeinschaftlicher Verkaufs
preis in Höhe von mindestens 70 % und höchstens 90 %
des Orientierungspreises festge-setzt.

(2) Die Orientierungspreise für das Fischwirtschaftsjahr 2009
sind für alle betreffenden Erzeugnisse mit der Verord
nung (EG) Nr. 1299/2008 des Rates (2) festgesetzt wor
den.

(3) Die Marktpreise schwanken je nach Art und Aufmachung
des Erzeugnisses erheblich, vor allem bei Kalmar und
Seehecht.

(4) Zur Bestimmung der Schwelle, ab der die Interventions
maßnahmen gemäß Artikel 25 Absatz 2 der Verordnung
(EG) Nr. 104/2000 ausgelöst werden, sollten deshalb
Anpassungskoeffizienten für die verschiedenen Arten
und Aufmachungen der in der Gemeinschaft angelande
ten Gefriererzeugnisse festgesetzt werden.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Fischereierzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die gemeinschaftlichen Verkaufspreise gemäß Artikel 25 Ab
satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 für das Fischwirt
schaftsjahr 2009 für die in Anhang II der genannten Verord
nung aufgeführten Erzeugnisse sowie die entsprechenden Auf
machungen und Koeffizienten sind im Anhang der vorliegenden
Verordnung angegeben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2009.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 17. Dezember 2008

Für die Kommission
Joe BORG

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Verkaufspreise und Anpassungskoeffizienten

Art Aufmachung Anpassungs-
koeffizient Intervention Verkaufspreis

(EUR je Tonne)

Schwarzer Heilbutt
(Reinhardtius hippoglossoides)

Ganz oder ausgenommen, mit oder
ohne Kopf

1,0 0,85 1 662

Seehecht
(Merluccius spp.)

Ganz oder ausgenommen, mit oder
ohne Kopf

1,0 0,85 1 017

Einzelfilets

— mit Haut 1,0 0,85 1 261

— ohne Haut 1,1 0,85 1 387

Meerbrassen
(Dentex dentex und Pagellus spp.)

Ganz oder ausgenommen, mit oder
ohne Kopf

1,0 0,85 1 321

Schwertfische
(Xiphias gladius)

Ganz oder ausgenommen, mit oder
ohne Kopf

1,0 0,85 3 398

Garnelen Penaeidae Gefroren

a) Parapenaeus Longirostris 1,0 0,85 3 427

b) Andere Penaeidae 1,0 0,85 6 712

Tintenfische
(Sepia officinalis, Rossia macrosoma
und Zwergtintenfische Sepiola ronde
letti)

Gefroren 1,0 0,85 1 661

Kalmare und Pfeilkalmare
(Loligo spp.)

a) Loligo patagonica — ganz, nicht gereinigt 1,00 0,85 1 023

— gereinigt 1,20 0,85 1 227

b) Loligo vulgaris — ganz, nicht gereinigt 2,50 0,85 2 556

— gereinigt 2,90 0,85 2 965

Tintenfische
(Octopus spp.)

Gefroren 1,00 0,85 1 856

Illex argentinus — ganz, nicht gereinigt 1,00 0,80 695

— Rümpfe 1,70 0,80 1 182

Handelsaufmachung:
ganz, nicht gereinigt: völlig unbehandelte Kalmare
gereinigt: zumindest ausgenommene Kalmare
Rümpfe: Kalmarenkörper, zumindest ausgenommen und ohne Kopf.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1307/2008 DER KOMMISSION

vom 19. Dezember 2008

zur Festsetzung der Referenzpreise für bestimmte Fischereierzeugnisse für das Fischwirtschaftsjahr
2009

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates vom
17. Dezember 1999 über die gemeinsame Marktorganisation
für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur (1), insbeson
dere auf Artikel 29 Absätze 1 und 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 können für
die Gemeinschaft geltende Referenzpreise jährlich für ein
zelne Erzeugniskategorien der Erzeugnisse festgesetzt
werden, für die die Zollsätze gemäß Artikel 28 Absatz
1 derselben Verordnung ausgesetzt werden, Dasselbe gilt
für die Erzeugnisse, für die entweder im Rahmen einer in
der WTO konsolidierten Verringerung der Zollsätze oder
einer anderen Präferenzregelung die Einhaltung eines Re
ferenzpreises vorgeschrieben ist.

(2) Gemäß Artikel 29 Absatz 3 Buchstabe a der Verordnung
(EG) Nr. 104/2000 entspricht der Referenzpreis bei den
in Anhang I Abschnitte A und B derselben Verordnung
aufgeführten Erzeugnissen dem gemäß Artikel 20 Absatz
1 derselben Verordnung festgesetzten Rücknahmepreis.

(3) Die gemeinschaftlichen Rücknahmepreise für die betref
fenden Erzeugnisse sind für das Fischwirtschaftsjahr 2009
mit der Verordnung (EG) Nr. 1309/2008 der Kommis
sion (2) festgesetzt worden.

(4) Gemäß Artikel 29 Absatz 3 Buchstabe d der Verordnung
(EG) Nr. 104/2000 wird der Referenzpreis bei den ande
ren als den in den Anhängen I und II derselben Verord
nung aufgeführten Erzeugnissen insbesondere auf der
Grundlage des gewogenen Durchschnitts der auf den Ein
fuhrmärkten oder in den Einfuhrhäfen der Mitgliedstaaten
während der letzten drei Jahre vor Festsetzung des Refe
renzpreises festgestellten Zollwerte berechnet.

(5) Es ist nicht notwendig, Referenzpreise für alle unter die
Kriterien von Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 104/2000 fallenden Erzeugnisse festzusetzen, insbe
sondere diejenigen, bei denen die aus Drittländern einge
führten Mengen nur von geringer Bedeutung sind.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Fischereierzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die für das Fischwirtschaftsjahr 2009 geltenden Referenzpreise
für Fischereierzeugnisse gemäß Artikel 29 der Verordnung (EG)
Nr. 104/2000 sind im Anhang der vorliegenden Verordnung
aufgeführt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2009.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 19. Dezember 2008

Für die Kommission
Joe BORG

Mitglied der Kommission
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ANHANG (1)

1. Referenzpreise für die in Artikel 29 Absatz 3 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 genannten Erzeugnisse

Fischart Größe (1)

Referenzpreis (in EUR/Tonne)

Ausgenommen, mit Kopf (1) Ganz (1)

TARIC-Zusatzcode Extra, A (1) TARIC-Zusatzcode Extra, A (1)

Heringe der Art
Clupea harengus
ex 0302 40 00

1 — F011 132

2 — F012 202

3 — F013 191

4a — F016 121

4b — F017 121

4c — F018 253

5 — F015 225

6 — F019 112

7a — F025 112

7b — F026 101

8 — F027 84

Rotbarsche, Goldbarsche
oder Tiefenbarsche
(Sebastes spp.)
ex 0302 69 31 und
ex 0302 69 33

1 — F067 972

2 — F068 972

3 — F069 816

Kabeljau der Art
Gadus morhua
ex 0302 50 10

1 F073 1 192 F083 861

2 F074 1 192 F084 861

3 F075 1 125 F085 662

4 F076 894 F086 497

5 F077 629 F087 364

In Wasser gekocht Frisch oder gekühlt

TARIC-Zusatzcode Extra, A (1) TARIC-Zusatzcode Extra, A (1)

Tiefseegarnelen
(Pandalus borealis)
ex 0306 23 10

1 F317 5 035 F321 1 103

2 F318 1 766 — —

(1) Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung sind nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt worden.
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2. Referenzpreise für die in Artikel 29 Absatz 3 Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 genannten Erzeugnisse

Erzeugnis TARIC-Zusatzcode Erläuterungen Referenzpreis
(in EUR/Tonne)

1. Rotbarsche, Goldbarsche oder
Tiefenbarsche
(Sebastes spp.)

ganz:

ex 0303 79 35
ex 0303 79 37

F411 — mit oder ohne Kopf 941

ex 0304 29 35
ex 0304 29 39

Filets:

F412 — mit Gräten („standard“) 1 914

F413 — ohne Gräten 2 137

F414 — Blöcke in unmittelbaren Umschlie
ßungen mit einem Gewicht von
nicht mehr als 4 kg

8>>>>>>>>><
>>>>>>>>>:

2 239

2. Kabeljau
(Gadus morhua, Gadus ogac und
Gadus macrocephalus) und Fische
der Art Boreogadus saida

ex 0303 52 10, ex 0303 52 30,
ex 0303 52 90, ex 0303 79 41 F416 ganz, mit oder ohne Kopf 1 095

ex 0304 29 29

Filets:

F417 — Filets „interleaved“ oder Verarbei
tungsblöcke, mit Gräten („stan
dard“)

2 501

F418 — Filets „interleaved“ oder Verarbei
tungsblöcke, ohne Gräten

2 717

F419 — Einzelfilets oder „fully interleaved“,
mit Haut

2 550

F420 — Einzelfilets oder „fully interleaved“,
ohne Haut

2 943

F421 — Blöcke in unmittelbaren Umschlie
ßungen mit einem Gewicht von
nicht mehr als 4 kg

8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

2 903

ex 0304 99 33 F422 Stücke und anderes Fischfleisch, aus
genommen Fischmusblöcke

1 463

3. Köhler
(Pollachius virens)

ex 0304 29 31 Filets:

F424 — Filets „interleaved“ oder Verarbei
tungsblöcke, mit Gräten („stan
dard“)

1 518

F425 — Filets „interleaved“ oder Verarbei
tungsblöcke, ohne Gräten

1 722

F426 — Einzelfilets oder „fully interleaved“,
mit Haut

1 476

F427 — Einzelfilets oder „fully interleaved“,
ohne Haut

1 646

F428 — Blöcke in unmittelbaren Umschlie
ßungen mit einem Gewicht von
nicht mehr als 4 kg

8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

1 786

ex 0304 99 41 F429 Stücke und anderes Fischfleisch, aus
genommen Fischmusblöcke

986
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Erzeugnis TARIC-Zusatzcode Erläuterungen Referenzpreis
(in EUR/Tonne)

4. Schellfisch
(Melanogrammus aeglefinus)

ex 0304 29 33 Filets:

F431 — Filets „interleaved“ oder Verarbei
tungsblöcke, mit Gräten („stan
dard“)

2 264

F432 — Filets „interleaved“ oder Verarbei
tungsblöcke, ohne Gräten

2 606

F433 — Einzelfilets oder „fully interleaved“,
mit Haut

2 537

F434 — Einzelfilets oder „fully interleaved“,
ohne Haut

2 710

F435 — Blöcke in unmittelbaren Umschlie
ßungen mit einem Gewicht von
nicht mehr als 4 kg

8>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:

2 960

5. Pazifischer Pollack
(Theragra chalcogramma)

Filets:

ex 0304 29 85 F441 — Filets „interleaved“ oder Verarbei
tungsblöcke, mit Gräten („stan
dard“)

1 147

F442 — Filets „interleaved“ oder Verarbei
tungsblöcke, ohne Gräten

1 324

6. Hering
Clupea harengus, Clupea pallasii)

Heringslappen

ex 0304 19 97
ex 0304 99 23

F450 — mit einem Stückgewicht von mehr
als 80 g

510

F450 — mit einem Stückgewicht von mehr
als 80 g

464
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1308/2008. DER KOMMISSION

vom 19. Dezember 2008

zur Festsetzung der Höhe der Beihilfe zur privaten Lagerhaltung für bestimmte Fischereierzeugnisse
im Fischwirtschaftsjahr 2009

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates vom
17. Dezember 1999 über die gemeinsame Marktorganisation
für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2813/2000 der Kommis
sion vom 21. Dezember 2000 mit Bestimmungen zur Durch
führung der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 im Hinblick auf die
Gewährung von Beihilfen zur privaten Lagerhaltung für be
stimmte Fischereierzeugnisse (2), insbesondere auf Artikel 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Höhe der Beihilfe sollte die in der Gemeinschaft im
vorausgegangenen Fischwirtschaftsjahr festgestellten tech
nischen und finanziellen Kosten nicht überschreiten.

(2) Um keinen Anreiz für eine längere Lagerhaltung zu ge
ben, die Zahlungsfristen zu verkürzen und die Kontroll
last zu verringern, ist die Beihilfe zur privaten Lagerhal
tung als einmaliger Betrag auszuzahlen.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Fischereierzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höhe der Beihilfe zur privaten Lagerhaltung gemäß Arti
kel 25 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 für Erzeugnisse des
Anhangs II derselben Verordnung wird für das Fischwirtschafts
jahr 2009 wie folgt festgesetzt:

— erster Monat: 216 EUR je Tonne,

— zweiter Monat: 0 EUR je Tonne.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2009.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 19. Dezember 2008

Für die Kommission
Joe BORG

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1309/2008 DER KOMMISSION

vom 19. Dezember 2008

zur Festsetzung der im Fischwirtschaftsjahr 2009 geltenden gemeinschaftlichen Rücknahme- und
Verkaufspreise für die Fischereierzeugnisse des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des

Rates

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates vom
17. Dezember 1999 über die gemeinsame Marktorganisation
für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur (1), insbeson
dere auf Artikel 20 Absatz 3 und Artikel 22,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 werden der
gemeinschaftliche Rücknahme-preis und der gemein
schaftliche Verkaufspreis für jedes der in Anhang I der
selben Verordnung aufgeführten Erzeugnisse unter Be
rücksichtigung von Frische, Größe oder Gewicht und
Aufmachung dieses Erzeugnisses so festgesetzt, dass auf
einen Betrag von höchstens 90 % des Orientierungsprei
ses der Umrechnungsfaktor für die betreffende Erzeugnis
klasse angewandt wird.

(2) Auf die Rücknahmepreise in den Anlandegebieten, die
von den wichtigsten Verbrauchszentren der Gemeinschaft
sehr weit entfernt liegen, können Anpassungs-koeffizien
ten angewandt werden. Die Orientierungspreise für das
Fischwirtschaftsjahr 2009 sind für alle betreffenden Er
zeugnisse mit der Verordnung (EG) Nr. 1299/2008 des
Rates (2) festgesetzt worden.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Fischereierzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Umrechnungsfaktoren, die zur Berechnung der gemein
schaftlichen Rücknahme- und Verkaufspreise gemäß den Arti
keln 20 und 22 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 für das
Fischwirtschaftsjahr 2009 für die in Anhang I aufgeführten Er
zeugnisse derselben Verordnung dienen, sind in Anhang I der
vorliegenden Verordnung aufgeführt.

Artikel 2

Die für das Fischwirtschaftsjahr 2009 geltenden gemeinschaft
lichen Rücknahme- und Verkaufspreise und die Erzeugnisse, auf
die sich diese Preise beziehen, sind in Anhang II aufgeführt.

Artikel 3

Die Rücknahmepreise, die für das Fischwirtschaftsjahr 2009 in
den von den wichtigsten Verbrauchszentren der Gemeinschaft
sehr weit entfernt liegenden Anlandegebieten gelten, und die
Erzeugnisse, auf die sie sich beziehen, sind in Anhang III auf
geführt.

Artikel 4

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2009.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 19. Dezember 2008

Für die Kommission
Joe BORG

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

Umrechnungsfaktoren der Erzeugnisse des Anhangs I Abschnitte A, B und C der Verordnung (EG) Nr. 104/2000

Art Größe (*)

Umrechnungsfaktoren

ausgenommen, mit Kopf (*) ganz (*)

Extra, A (*) Extra, A (*)

Heringe der Art
Clupea harengus

1 0,00 0,47

2 0,00 0,72

3 0,00 0,68

4a 0,00 0,43

4b 0,00 0,43

4c 0,00 0,90

5 0,00 0,80

6 0,00 0,40

7a 0,00 0,40

7b 0,00 0,36

8 0,00 0,30

Sardinen der Art
Sardina pilchardus

1 0,00 0,51

2 0,00 0,64

3 0,00 0,72

4 0,00 0,47

Dornhai
Squalus acanthias

1 0,60 0,60

2 0,51 0,51

3 0,28 0,28

Katzenhai
Scyliorhinus spp.

1 0,64 0,60

2 0,64 0,56

3 0,44 0,36

Rotbarsche
Sebastes spp.

1 0,00 0,81

2 0,00 0,81

3 0,00 0,68

Kabeljau der Art
Gadus morhua

1 0,72 0,52

2 0,72 0,52

3 0,68 0,40

4 0,54 0,30

5 0,38 0,22

Köhler
Pollachius virens

1 0,72 0,56

2 0,72 0,56

3 0,71 0,55

4 0,61 0,30
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Art Größe (*)

Umrechnungsfaktoren

ausgenommen, mit Kopf (*) ganz (*)

Extra, A (*) Extra, A (*)

Schellfisch
Melanogrammus aeglefinus

1 0,72 0,56

2 0,72 0,56

3 0,62 0,43

4 0,52 0,36

Merlan
Merlangius merlangus

1 0,66 0,50

2 0,64 0,48

3 0,60 0,44

4 0,41 0,30

Leng
Molva spp.

1 0,68 0,56

2 0,66 0,54

3 0,60 0,48

Makrelen der Art
Scomber scombrus

1 0,00 0,72

2 0,00 0,71

3 0,00 0,69

Spanische Makrelen der
Art
Scomber japonicus

1 0,00 0,77

2 0,00 0,77

3 0,00 0,63

4 0,00 0,47

Sardellen
Engraulis spp.

1 0,00 0,68

2 0,00 0,72

3 0,00 0,60

4 0,00 0,25

Schollen
Pleuronectes platessa

1 0,75 0,41

2 0,75 0,41

3 0,72 0,41

4 0,52 0,34

Seehecht der Art
Merluccius merluccius

1 0,90 0,71

2 0,68 0,53

3 0,68 0,52

4 0,56 0,43

5 0,52 0,41

Scheefschnut
Lepidorhombus spp.

1 0,68 0,64

2 0,60 0,56

3 0,54 0,49

4 0,34 0,29
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Art Größe (*)

Umrechnungsfaktoren

ausgenommen, mit Kopf (*) ganz (*)

Extra, A (*) Extra, A (*)

Scharben
Limanda limanda

1 0,71 0,58

2 0,54 0,42

Flundern
Platichthys flesus

1 0,66 0,58

2 0,50 0,42

Weißer Thun
Thunnus alalunga

1 0,90 0,81

2 0,90 0,77

Tintenfische
Sepia officinalis und
Rossia macrosoma

1 0,00 0,64

2 0,00 0,64

3 0,00 0,40

(*) Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.

Art Größe (*)

Umrechnungsfaktoren

ganz ohne Kopf (*)

ausgenommen, mit Kopf (*)

Extra, A (*) Extra, A (*)

Seeteufel
Lophius spp.

1 0,61 0,77

2 0,78 0,72

3 0,78 0,68

4 0,65 0,60

5 0,36 0,43

alle Aufmachungen

Extra, A (*)

Garnelen der Art
Crangon crangon

1 0,59

2 0,27

in Wasser gekocht frisch oder gekühlt

Extra, A (*) Extra, A (*)

Tiefseegarnelen
Pandalus borealis

1 0,77 0,68

2 0,27 —

ganz (*)

Taschenkrebse
Cancer pagurus

1 0,72

2 0,54
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Art Größe (*)

Umrechnungsfaktoren

ganz ohne Kopf (*)

ausgenommen, mit Kopf (*)

Extra, A (*) Extra, A (*)

ganz (*) Schwanz (*)

E' (*) Extra, A (*) Extra, A (*)

Kaisergranate
Nephrops norvegicus

1 0,86 0,86 0,81

2 0,86 0,59 0,68

3 0,77 0,59 0,50

4 0,50 0,41 0,41

ausgenommen,
mit Kopf (*) ganz (*)

Extra, A (*) Extra, A (*)

Seezungen
Solea spp.

1 0,75 0,58

2 0,75 0,58

3 0,71 0,54

4 0,58 0,42

5 0,50 0,33

(*) Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.
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ANHANG II

Gemeinschaftliche Rücknahme- und Verkaufspreise der Erzeugnisse des Anhangs I Abschnitte A, B und C der
Verordnung (EG) Nr. 104/2000

Art Größe (*)

Rücknahmepreise (EUR/t)

ausgenommen, mit Kopf (*) ganz (*)

Extra, A (*) Extra, A (*)

Heringe der Art
Clupea harengus

1 0 132

2 0 202

3 0 191

4a 0 121

4b 0 121

4c 0 253

5 0 225

6 0 112

7a 0 112

7b 0 101

8 0 84

Sardinen der Art
Sardina pilchardus

1 0 293

2 0 367

3 0 413

4 0 270

Dornhai
Squalus acanthias

1 667 667

2 567 567

3 311 311

Katzenhai
Scyliorhinus spp.

1 464 435

2 464 406

3 319 261

Rotbarsche
Sebastes spp.

1 0 972

2 0 972

3 0 816

Kabeljau der Art
Gadus morhua

1 1 192 861

2 1 192 861

3 1 125 662

4 894 497

5 629 364

Köhler
Pollachius virens

1 559 435

2 559 435

3 551 427

4 473 233
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Art Größe (*)

Rücknahmepreise (EUR/t)

ausgenommen, mit Kopf (*) ganz (*)

Extra, A (*) Extra, A (*)

Schellfisch
Melanogrammus aeglefinus

1 747 581

2 747 581

3 644 446

4 540 374

Merlan
Merlangius merlangus

1 630 478

2 611 458

3 573 420

4 392 287

Leng
Molva spp.

1 826 680

2 801 656

3 728 583

Makrelen der Art
Scomber scombrus

1 0 233

2 0 229

3 0 223

Spanische Makrelen der
Art
Scomber japonicus

1 0 224

2 0 224

3 0 183

4 0 137

Sardellen
Engraulis spp.

1 0 884

2 0 936

3 0 780

4 0 325

Schollen
Pleuronectes platessa

— 1. Januar 2009 bis
30. April 2009

1 809 442

2 809 442

3 777 442

4 561 367

— 1. Mai 2009 bis
31. Dezember 2009

1 1 124 615

2 1 124 615

3 1 079 615

4 779 510

Seehecht der Art
Merluccius merluccius

1 3 258 2 570

2 2 462 1 919

3 2 462 1 882

4 2 027 1 557

5 1 882 1 484
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Art Größe (*)

Rücknahmepreise (EUR/t)

ausgenommen, mit Kopf (*) ganz (*)

Extra, A (*) Extra, A (*)

Scheefschnut
Lepidorhombus spp.

1 1 719 1 618

2 1 517 1 416

3 1 365 1 239

4 860 733

Scharben
Limanda limanda

1 606 495

2 461 359

Flundern
Platichtys flesus

1 345 303

2 261 219

Weißer Thun
Thunnus alalunga

1 2 174 1 780

2 2 174 1 692

Tintenfische
Sepia officinalis und
Rossia macrosoma

1 0 1 107

2 0 1 107

3 0 692

ganz ohne Kopf (*)

ausgenommen, mit Kopf (*)

Extra, A (*) Extra, A (*)

Seeteufel
Lophius spp.

1 1 810 4 702

2 2 315 4 397

3 2 315 4 153

4 1 929 3 664

5 1 068 2 626

alle Aufmachungen

Extra, A (*)

Garnelen der Art
Crangon crangon

1 1 474

2 674

in Wasser gekocht frisch oder gekühlt

Extra, A (*) Extra, A (*)

Tiefseegarnelen
Pandalus borealis

1 5 035 1 103

2 1 766 —

(*) Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.
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Art Größe (*)
Verkaufspreise (EUR/t)

ganz (*)

Taschenkrebse
Cancer pagurus

1 1 284

2 963

ganz (*) Schwanz (*)

E′ (*) Extra, A (*) Extra, A (*)

Kaisergranate
Nephrops norvegicus

1 4 704 4 704 3 535

2 4 704 3 227 2 968

3 4 212 3 227 2 182

4 2 735 2 243 1 789

ausgenommen, mit Kopf (*) ganz (*)

Extra, A (*) Extra, A (*)

Seezungen
Solea spp.

1 5 160 3 990

2 5 160 3 990

3 4 885 3 715

4 3 990 2 890

5 3 440 2 270

(*) Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.
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ANHANG III

Rücknahmepreise in den von den wichtigsten Verbrauchszentren sehr weit entfernt liegenden Anlandegebieten

Art Anlandegebiet Umrech
nungsfaktor Größe (*)

Rücknahmepreise
(EUR/t)

ausgenommen, mit
Kopf (*) ganz (*)

Extra, A (*) Extra, A (*)

Heringe der Art
Clupea harengus

Küstenregionen und Inseln Irlands 0,90 1 0 119

2 0 182

3 0 172

4a 0 109

Küstenregionen im Osten Englands von Berwick bis
Dover
Küstenregionen Schottlands von Portpatrick bis Eye
mouth sowie die Inseln westlich und nördlich dieser
Rregionen
Küstenregionen der Grafschaft Down (Nordirland)

0,90 1 0 119

2 0 182

3 0 172

4a 0 109

Makrelen der Art
Scomber scombrus

Küstenregionen und Inseln Irlands 0,96 1 0 223

2 0 220

3 0 214

Küstenregionen und Inseln Cornwalls und Devons im
Vereinigten Königreich

0,95 1 0 221

2 0 218

3 0 212

Seehecht der Art
Merluccius merluccius

Küstenregionen von Troon (im Südwesten Schottlands)
bis Wick (im Nordosten Schottlands) und die Inseln
westlich und nördlich dieser Regionen

0,75 1 2 444 1 928

2 1 846 1 439

3 1 846 1 412

4 1 520 1 167

5 1 412 1 113

Weißer Thun
Thunnus alalunga

Azoren und Madeira 0,48 1 1 043 854

2 1 043 812

Sardinen der Art
Sardina pilchardus

Kanarische Inseln 0,48 1 0 141

2 0 176

3 0 198

4 0 129

Küstenregionen und Inseln Cornwalls und Devons im
Vereinigten Königreich

0,74 1 0 217

2 0 272

3 0 306

4 0 200

Atlantische Küstenregionen Portugals 0,93 2 0 342

0,81 3 0 335

(*) Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1310/2008 DER KOMMISSION

vom 19. Dezember 2008

zur Festsetzung der Pauschalwerte für die aus dem Handel genommenen Fischereierzeugnisse, die
zur Berechung des finanziellen Ausgleichs und des entsprechenden Vorschusses dienen, für das

Fischwirtschaftsjahr 2009

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates vom
17. Dezember 1999 über die gemeinsame Marktorganisation
für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur (1), insbeson
dere auf Artikel 21 Absätze 5 und 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 wird den
Erzeugerorganisationen, die unter bestimmten Vorausset
zungen bei den in Anhang I Abschnitte A und B der
genannten Verordnung aufgeführten Erzeugnissen Rück
nahmen durchführen, ein finanzieller Ausgleich gewährt.
Der Wert dieses Ausgleichs muss um den pauschal fest
gesetzten Wert der für andere Zwecke als zum Verzehr
bestimmten Erzeugnisse verringert werden.

(2) Mit der Verordnung (EG) Nr. 2493/2001 der Kommis
sion vom 19. Dezember 2001 über den Absatz bestimm
ter aus dem Handel genommener Fischereierzeugnisse (2)
wurden die Möglichkeiten für den Absatz der aus dem
Handel genommenen Erzeugnisse festgelegt. Es ist erfor
derlich, den Wert dieser Erzeugnisse für jede der vorge
sehenen Möglichkeiten pauschal festzusetzen, wobei die
durchschnittlichen Einnahmen zu berücksichtigen sind,
die bei einem solchen Absatz in den einzelnen Mitglied
staaten erzielt werden können.

(3) Gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 2509/2000
der Kommission vom 15. November 2000 mit Bestim
mungen zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr.
104/2000 des Rates im Hinblick auf die Gewährung
des finanziellen Ausgleichs für die Rücknahme bestimm
ter Fischereierzeugnisse (3) gelten für den Fall, dass eine
Erzeugerorganisation oder eines ihrer Mitglieder

ihre/seine Erzeugnisse in einem anderen Mitgliedstaat
zum Verkauf anbietet als dem Mitgliedstaat, in dem sie
anerkannt wurde, besondere Bestimmungen, nach denen
die für die Gewährung des finanziellen Ausgleichs zu
ständige Stelle hiervon zu unterrichten ist. Besagte Stelle
ist die Stelle des Mitgliedstaats, in dem die Erzeugerorga
nisation anerkannt wurde. Demnach sollte der abziehbare
Pauschalwert derjenige sein, der in diesem Mitgliedstaat
der Anerkennung gilt.

(4) Dieselbe Berechnungsmethode ist beim Vorschuss auf
den finanziellen Ausgleich gemäß Artikel 6 der Verord
nung (EG) Nr. 2509/2000 anzuwenden.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Fischereierzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der zur Berechnung des finanziellen Ausgleichs und des ent
sprechenden Vorschusses herangezogene Pauschalwert für die
von den Erzeugerorganisationen aus dem Handel genommenen
und für andere Zwecke als zum Verzehr verwendeten Fischerei
erzeugnisse gemäß Artikel 21 Absatz 5 der Verordnung (EG)
Nr. 104/2000 ist für das Fischwirtschaftsjahr 2009 im Anhang
der vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Der vom Betrag des finanziellen Ausgleichs und des entspre
chenden Vorschusses abzuziehende Pauschalwert ist derjenige,
der in dem Mitgliedstaat gilt, in dem die Erzeugerorganisation
anerkannt worden ist.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2009.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 19. Dezember 2008

Für die Kommission
Joe BORG

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Pauschalwerte

Verwendungszweck der aus dem Handel genommenen Erzeugnisse EUR/t

1. Verwendung nach Verarbeitung zu Mehl (Tierfutter):

a) für die Heringe der Arts Clupea harengus und die Makrelen der Arten Scomber scombrus und
Scomber japonicus:

— Dänemark und Schweden 60

— Vereinigtes Königreich 50

— andere Mitgliedstaaten 15

— Frankreich 2

b) für Garnelen der Art Crangon crangon und Tiefseegarnelen (Pandalus borealis):

— Dänemark und Schweden 0

— andere Mitgliedstaaten 10

c) für die anderen Erzeugnisse:

— Dänemark 40

— Schweden, Portugal und Irland 20

— Vereinigtes Königreich 28

— andere Mitgliedstaaten 1

2. Verwendung in frischem oder haltbar gemachten Zustand (Tierfutter):

a) Sardinen der Art Sardina pilchardus und Sardellen (Engraulis spp.):

— alle Mitgliedstaaten 8

b) für die anderen Erzeugnisse:

— Schweden 0

— Frankreich 30

— andere Mitgliedstaaten 30

3. Verwendung als Köder

— Frankreich 60

— andere Mitgliedstaaten 20

4. Verwendung für andere als Futterzwecke 0
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1311/2008 DER KOMMISSION

vom 19. Dezember 2008

zur Festsetzung der Höhe der Übertragungsbeihilfe und der Pauschalbeihilfe für bestimmte
Fischereierzeugnisse im Fischwirtschaftsjahr 2009

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates vom
17. Dezember 1999 über die gemeinsame Marktorganisation
für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2814/2000 der Kommis
sion vom 21. Dezember 2000 mit Bestimmungen zur Durch
führung der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates im Hin
blick auf die Gewährung einer Übertragungsbeihilfe für be
stimmte Fischereierzeugnisse (2), insbesondere auf Artikel 5,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 939/2001 der Kommis
sion vom 14. Mai 2001 mit Bestimmungen zur Durchführung
der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates im Hinblick auf
die Gewährung der Pauschalbeihilfe für bestimmte Fischereier
zeugnisse (3), insbesondere auf Artikel 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 104/2000 sieht bei bestimmten
frischen Erzeugnissen für die aus dem Handel genomme
nen Mengen, die entweder zur Haltbarmachung verarbei
tet und gelagert oder für eine bestimmte Dauer aufbe
wahrt werden, Beihilfen vor.

(2) Diese Beihilfen sollen den Erzeugerorganisationen einen
ausreichenden Anreiz für die Verarbeitung oder Haltbar
machung von aus dem Handel genommenen Erzeugnis
sen bieten, um deren Vernichtung zu vermeiden.

(3) Die Höhe der Beihilfe ist so festzusetzen, dass bei den
betreffenden Erzeugnissen das Marktgleichgewicht nicht
gefährdet wird und die Wettbewerbsbedingungen nicht
verzerrt werden.

(4) Die Höhe der Beihilfe sollte die im vorherigen Fischwirt
schaftsjahr in der Gemeinschaft festgestellten technischen
und finanziellen Kosten für die zur Haltbarmachung und
Lagerung unerlässlichen Arbeitsgänge nicht überschreiten.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Fischereierzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höhe der Übertragungsbeihilfe gemäß Artikel 23 der Ver
ordnung (EG) Nr. 104/2000 und die Höhe der Pauschalbeihilfe
gemäß Artikel 24 Absatz 4 derselben Verordnung werden für
das Fischwirtschaftsjahr 2009 im Anhang der vorliegenden Ver
ordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2009.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 19. Dezember 2008

Für die Kommission
Joe BORG

Mitglied der Kommission
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ANHANG

1. Übertragungsbeihilfe für die Erzeugnisse des Anhangs I Abschnitte A und B sowie für Seezungen (Solea-Arten) des
Anhangs I Abschnitt C der Verordnung (EG) Nr. 104/2000

Methoden der Verarbeitung gemäß Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 Beihilfebetrag
(EUR/t)

1 2

I. Einfrieren und Lagerung von Erzeugnissen, ganz, ausgenommen, mit Kopf oder zerteilt

— Sardinen der Art Sardina pilchardus 355

— Andere Arten 288

II. Filetieren, Einfrieren und Lagerung 386

III. Salzen und/oder Trocknen und Lagerung von Erzeugnissen, ganz, ausgenommen, mit
Kopf, filetiert oder zerteilt

277

IV. Marinieren und Lagerung 257

2. Übertragungsbeihilfe für die übrigen Erzeugnisse des Anhangs I Abschnitt C der Verordnung (EG) Nr. 104/2000

Methoden der Verarbeitung und/oder Haltbarmachung gemäß Artikel 23
der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 Erzeugnis Beihilfebetrag

(EUR/t)

1 2 3

I. Einfrieren und Lagerung Kaisergranat
(Nephrops norvegicus)

323

Kaisergranatschwänze
(Nephrops norvegicus)

245

II. Köpfen, Einfrieren und Lagerung Kaisergranat
(Nephrops norvegicus)

290

III. Kochen, Einfrieren und Lagerung Kaisergranat
(Nephrops norvegicus)

323

Taschenkrebs
(Cancer pagurus)

245

IV. Pasteurisieren und Lagerung Taschenkrebs
(Cancer pagurus)

386

V. Aufbewahrung im Wasserbecken oder im Käfig Taschenkrebs
(Cancer pagurus)

210

3. Pauschalbeihilfe für die Erzeugnisse des Anhangs IV der Verordnung (EG) Nr. 104/2000

Verarbeitungsmethoden Beihilfebetrag
(EUR/t)

I. Einfrieren und Lagerung von Erzeugnissen, ganz, ausgenommen, mit Kopf oder zer
teilt

288

II. Filetieren, Einfrieren und Lagerung 386
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1312/2008 DER KOMMISSION

vom 19. Dezember 2008

über die Festsetzung der Umrechnungssätze für die Verarbeitungsstufen von Reis sowie über die
Festsetzung der Bearbeitungskosten und des Wertes der Nebenprodukte

(kodifizierte Fassung)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom
22. Oktober 2007 über die gemeinsame Organisation der
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche
GMO) (1), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 3 in Verbindung
mit Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 467/67 der Kommission
vom 21. August 1967 über die Festsetzung der Umrech
nungssätze für die Verarbeitungsstufen von Reis sowie
über die Festsetzung der Bearbeitungskosten und des
Wertes der Nebenprodukte (2) ist mehrfach und in we
sentlichen Punkten geändert worden (3). Aus Gründen der
Übersichtlichkeit und Klarheit empfiehlt es sich daher, die
genannte Verordnung zu kodifizieren.

(2) Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007
sieht vor, dass die Kommission die Umrechnungssätze,
die Verar-beitungskosten und den Wert der Nebenpro
dukte festsetzen kann, die für die Anwendung der ge
nannten Verordnung im Hinblick auf die Umrechnung
der Werte oder Mengen, die sich auf die verschiedenen
Verarbeitungsstufen von Reis (Paddy-Reis, geschälter Reis,
halbgeschliffener oder vollständig geschliffener Reis) be
ziehen, zu berücksichtigen sind.

(3) Zu diesem Zweck ist es angebracht, die Angaben zu
berücksichtigen, die in den am besten eingerichteten In
dustrien der Gemeinschaft festgestellt wurden.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Der Satz für die Umrechnung von geschältem Reis auf
Paddy-Reis und umgekehrt beträgt:

Geschälter Reis Paddy-Reis

1 1,25

(2) Der Satz für die Umrechnung von geschältem Reis auf
vollständig geschliffenen Reis und umgekehrt beträgt:

Geschälter Reis Geschliffener Reis

Rundkornreis 1 0,775

Mittel- oder langkörniger Reis 1 0,69

(3) Der Satz für die Umrechnung von vollständig geschliffe
nem Reis auf halbgeschliffenen Reis und umgekehrt beträgt:

Geschliffener Reis Halbgeschliffener
Reis

Rundkornreis 1 1,065

Mittel- oder langkörniger Reis 1 1,072

Artikel 2

(1) Die Bearbeitungskosten, die bei der Umrechnung von
Rohreis auf geschälten Reis zu berücksichtigen sind, betragen
47,13 EUR je Tonne Rohreis.

(2) Die Bearbeitungskosten, die bei der Umrechnung von ge
schältem auf vollständig geschliffenen Reis zu berücksichtigen
sind, betragen 47,13 EUR je Tonne geschälten Reis.

(3) Die Bearbeitungskosten für die Umrechnung von halbge
schliffenem auf vollständig geschliffenen Reis werden nicht be
rücksichtigt.

Artikel 3

(1) Der Wert der Nebenprodukte bei der Verarbeitung von
Rohreis zu geschältem Reis wird als gleich Null angesehen.
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(2) Der Wert der Nebenprodukte bei der Verarbeitung von
geschältem zu vollständig geschliffenem Reis ist gleich:

a) 41,00 EUR/Tonne geschälten Rundkornreis;

b) 52,00 EUR/Tonne geschälten mittel- oder langkörnigen Reis.

(3) Der Wert der Nebenprodukte bei der Verarbeitung von
halbgeschliffenem zu vollständig geschliffenem Reis ist gleich:

a) 12,62 EUR/Tonne halbgeschliffenen Rundkornreis;

b) 14,05 EUR/Tonne halbgeschliffenen mittel- oder langkörni
gen Reis.

Artikel 4

Die Umrechnung des Wertes einer Menge geschälten Reises auf
den Wert der gleichen Menge Reis einer anderen Verarbeitungs
stufe erfolgt auf der Grundlage eines geschälten Reises, der
3 v. H. Bruchreis enthält. Enthält der geschälte Reis mehr als
3 v. H. Bruchreis, wird diese Umrechnung nach Berichtigung auf
der Grundlage eines Wertes von 110 EUR je Tonne Bruchreis
vorgenommen.

Die Umrechnung des Wertes einer Menge halbgeschliffenen Rei
ses oder vollständig geschliffenen Reises auf den Wert der glei
chen Menge Reis einer anderen Verarbeitungsstufe erfolgt auf
der Grundlage eines halbgeschliffenen oder vollständig geschlif
fenen Reises ohne Bruchreis. Enthält der halbgeschliffene oder
vollständig geschliffene Reis Bruchreis, wird diese Umrechnung
nach Berichtigung auf der Grundlage eines Wertes von 150 EUR
je Tonne Bruchreis vorgenommen.

Die in den vorstehenden Absätzen aufgeführten Berichtigungen
werden nicht vorgenommen, wenn die Preise für geschälten Reis
und die Preise für halbgeschliffenen oder vollständig geschliffe
nen Reis, die für die Festsetzung der Abschöpfungen und Aus
fuhrerstattungen berücksichtigt werden, niedriger sind als

— 110 EUR/Tonne geschälten Reis,

— 150 EUR/Tonne halbgeschliffenen oder vollständig geschlif
fenen Reis.

Artikel 5

(1) Die Umrechnung des Wertes einer Menge geschälten Rei
ses auf den Wert der gleichen Menge Paddy-Reis erfolgt:

— indem der umzurechnende Wert durch den in Artikel 1
Absatz 1 für Paddy-Reis genannten Satz dividiert und

— der sich daraus ergebende Betrag um die in Artikel 2 Ab
satz 1 festgesetzten Bearbeitungskosten vermindert wird.

Die Umrechnung des Wertes einer Menge Paddy-Reises auf den
Wert der gleichen Menge geschälten Reis erfolgt:

— indem der umzurechnende Wert um die in Artikel 2 Ab
satz 1 festgesetzten Bearbeitungskosten erhöht und

— der sich daraus ergebende Betrag mit dem in Artikel 1 Ab
satz 1 für Paddy-Reis festgesetzten Satz multipliziert wird.

(2) Die Umrechnung des Wertes einer Menge geschälten Rei
ses auf den Wert der gleichen Menge vollständig geschliffenen
Reis erfolgt:

— indem der umzurechnende Wert um die in Artikel 2 Ab
satz 2 festgesetzten Bearbeitungskosten erhöht,

— um den in Artikel 3 Absatz 2 festgesetzten Wert der Neben
produkte vermindert und

— der sich daraus ergebende Betrag durch den in Artikel 1
Absatz 2 für vollständig geschliffenen Reis festgesetzten
Satz dividiert wird.

Die Umrechnung des Wertes einer Menge vollständig geschliffe
nen Reises auf den Wert der gleichen Menge geschälten Reis
erfolgt:

— indem der umzurechnende Wert mit dem für vollständig
geschliffenen Reis in Artikel 1 Absatz 2 festgesetzten Satz
multipliziert,

— der sich daraus ergebende Betrag um die in Artikel 2 Ab
satz 2 festgesetzten Bearbeitungskosten vermindert und

— um den in Artikel 3 Absatz 2 festgesetzten Wert der Neben
produkte erhöht wird.

(3) Die Umrechnung des Wertes einer Menge vollständig ge
schliffenen Reises auf den Wert der gleichen Menge halbgeschlif
fenen Reis erfolgt:

— indem der umzurechnende Wert durch den für halbgeschlif
fenen Reis in Artikel 1 Absatz 3 festgesetzten Satz dividiert
und

— der sich daraus ergebende Betrag um den in Artikel 3 Ab
satz 3 festgesetzten Wert der Nebenerzeugnisse erhöht wird.
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Die Umrechnung des Wertes einer Menge halbgeschliffenen Rei
ses auf den Wert der gleichen Menge vollständig geschliffenen
Reis erfolgt:

— indem der umzurechnende Wert um den in Artikel 3 Ab
satz 3 festgesetzten Wert der Nebenerzeugnisse vermindert
und

— der sich daraus ergebende Betrag mit dem für halbgeschliffe
nen Reis der betreffenden Gruppe in Artikel 1 Absatz 3
festgesetzten Satz multipliziert wird.

Artikel 6

(1) Die Umrechnung einer Menge geschälten Reises auf eine
entsprechende Menge Paddy-Reis oder vollständig geschliffenen
Reis erfolgt je nachdem durch Multiplizierung der umzurechn
enden Menge mit dem für Paddy-Reis in Artikel 1 Absatz 1
festgesetzten Satz oder mit dem für vollständig geschliffenen
Reis in Artikel 1 Absatz 2 festgesetzten Satz.

Die Umrechnung einer Menge Paddy-Reises oder vollständig
geschliffenen Reises auf eine entsprechende Menge geschälten
Reis erfolgt, indem die umzurechnende Menge entweder durch
den für Paddy-Reis in Artikel 1 Absatz 1 festgesetzten Satz oder

durch den für vollständig geschliffenen Reis in Artikel 1 Ab
satz 2 festgesetzten Satz dividiert wird.

(2) Die Umrechnung einer Menge vollständig geschliffenen
Reises auf eine entsprechende Menge halbgeschliffenen Reis er
folgt durch Multiplizierung der umzurechnenden Menge mit
dem für halbgeschliffenen Reis in Artikel 1 Absatz 3 festgesetz
ten Satz.

Die Umrechnung einer Menge halbgeschliffenen Reises auf eine
entsprechende Menge geschliffenen Reis erfolgt durch Division
der umzurechnenden Menge durch den für halbgeschliffenen
Reis in Artikel 1 Absatz 3 festgesetzten Satz.

Artikel 7

Die Verordnung (EWG) Nr. 467/67 wird aufgehoben.

Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Be
zugnahmen auf die vorliegende Verordnung und sind nach
Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang II zu lesen.

Artikel 8

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröf
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 19. Dezember 2008

Für die Kommission
Der Präsident

José Manuel BARROSO
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ANHANG I

Aufgehobene Verordnung mit der Liste ihrer nachfolgenden Änderungen

Verordnung Nr. 467/67/EWG der Kommission
(ABl. 204 vom 24.8.1967, S. 1)

Verordnung (EWG) Nr. 1608/71 der Kommission
(ABl. L 168 vom 27.7.1971, S. 17)

Verordnung (EWG) Nr. 1499/72 der Kommission
(ABl. L 158 vom 14.7.1972, S. 22)

Verordnung (EWG) Nr. 1808/74 der Kommission
(ABl. L 188 vom 12.7.1974, S. 34)

Verordnung (EWG) Nr. 1484/75 der Kommission
(ABl. L 150 vom 11.6.1975, S. 7)

Verordnung (EWG) Nr. 1572/77 der Kommission
(ABl. L 174 vom 14.7.1977, S. 26)

Verordnung (EWG) Nr. 1771/79 der Kommission
(ABl. L 203 vom 11.8.1979, S. 6)

Verordnung (EWG) Nr. 2119/80 der Kommission
(ABl. L 206 vom 8.8.1980, S. 20)

Verordnung (EWG) Nr. 2120/81 der Kommission
(ABl. L 208 vom 28.7.1981, S. 7)

Verordnung (EWG) Nr. 1871/82 der Kommission
(ABl. L 206 vom 14.7.1982, S. 15)

Verordnung (EWG) Nr. 1998/83 der Kommission
(ABl. L 196 vom 20.7.1983, S. 16)

Verordnung (EWG) Nr. 1548/84 der Kommission
(ABl. L 148 vom 5.6.1984, S. 16)

Verordnung (EWG) Nr. 2249/85 der Kommission
(ABl. L 210 vom 7.8.1985, S. 13)

Verordnung (EWG) Nr. 2325/88 der Kommission
(ABl. L 202 vom 27.7.1988, S. 41)

Nur Artikel 1
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ANHANG II

Entsprechungstabelle

Verordnung Nr. 467/67/EWG Vorliegende Verordnung

Artikel 1 bis 4 Artikel 1 bis 4

Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b Artikel 5 Absatz 1 Unterabsätze 1 und 2

Artikel 5 Absatz 2 Buchstaben a und b Artikel 5 Absatz 2 Unterabsätze 1 und 2

Artikel 5 Absatz 3 Buchstaben a und b Artikel 5 Absatz 3 Unterabsätze 1 und 2

Artikel 6 Artikel 6

— Artikel 7

Artikel 7 Artikel 8

— Anhang I

— Anhang II
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1313/2008 DER KOMMISSION

vom 19. Dezember 2008

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 501/2008 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EG) Nr. 3/2008 des Rates über Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen für

Agrarerzeugnisse im Binnenmarkt und in Drittländern

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3/2008 des Rates vom
17. Dezember 2007 über Informations- und Absatzförderungs
maßnahmen für Agrarerzeugnisse im Binnenmarkt und in Dritt
ländern (1), insbesondere auf die Artikel 4, 5 und 15,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Infolge ihrer Änderung durch die Verordnung (EG) Nr.
479/2008 des Rates vom 29. April 2008 über die ge
meinsame Marktorganisation für Wein (2) sehen die Arti
kel 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 3/2008 Informa
tionsmaßnahmen über neue Bezeichnungen für Gemein
schaftsweine sowie zu verantwortlichem Trinkverhalten
und den Schäden infolge unverantwortlichen Alkohol
konsums vor. Die Verordnung (EG) Nr. 501/2008 der
Kommission (3) ist entsprechend anzupassen.

(2) In Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 501/2008 sind das
Verzeichnis der Themen und Erzeugnisse sowie die Leit
linien für die Förderungsmaßnahmen im Binnenmarkt
aufgeführt.

(3) In Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 501/2008 sind
das Verzeichnis der Erzeugnisse, die für Absatzförde

rungsmaßnahmen in Drittländern in Betracht kommen,
und das Verzeichnis der Drittlandsmärkte aufgeführt, in
denen diese Maßnahmen durchgeführt werden können.

(4) In Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 501/2008 ist die
indikative jährliche Mittelausstattung der einzelnen Sekto
ren aufgeführt.

(5) Angesichts der vorgenommenen Änderungen der Verord
nung (EG) Nr. 3/2008 müssen die Anhänge I, II und III
der Verordnung (EG) Nr. 501/2008 entsprechend geän
dert werden.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Anhänge I, II und III der Verordnung (EG) Nr. 501/2008
werden entsprechend dem Anhang der vorliegenden Verord
nung geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentli
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 19. Dezember 2008

Für die Kommission
Mariann FISCHER BOEL

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Die Anhänge I, II und III der Verordnung (EG) Nr. 501/2008 werden wie folgt geändert:

1. Anhang I wird wie folgt geändert:

a) in Teil A „VERZEICHNIS DER THEMEN UND ERZEUGNISSE“ erhält der elfte Gedankenstrich folgende
Fassung:

„— Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung oder geschützter geografischer Angabe, Wein mit Angabe der
Keltertraubensorte,“

b) in Teil B „LEITLINIEN“ erhält die Leitlinie „QUALITÄTSWEIN B.A., TAFELWEIN MIT GEOGRAFISCHER ANGABE“
folgende Fassung:

„WEIN MIT GESCHÜTZTER URSPRUNGSBEZEICHNUNG ODER GESCHÜTZTER GEOGRAFISCHER ANGABE,
WEIN MIT ANGABE DER KELTERTRAUBENSORTE

1. Gesamtanalyse der Lage

Dieser Sektor ist gekennzeichnet durch eine Überproduktion und einen stagnierenden Verbrauch, der bei
einigen Erzeugniskategorien sogar zurückgeht. Hinzu kommt die Zunahme des Angebots an Erzeugnissen
aus Drittländern.

2. Zielvorgaben

— Information der Verbraucher über Vielfalt, Qualität und Produktionsbedingungen der Gemeinschaftsweine
und über die Ergebnisse wissenschaftlicher Studien,

— Information der Verbraucher über verantwortliches Trinkverhalten und die Schäden infolge unverantwort
lichen Alkoholkonsums.

3. Zielgruppen

— Vertrieb,

— Verbraucher, unter Ausschluss von Kindern und Jugendlichen gemäß der Empfehlung 2001/458/EG des
Rates (*),

— Meinungsführer: Journalisten, Fachgastronomen,

— Hotel- und Gaststättenschulen.

4. Hauptaussagen

— Die Gemeinschaftsvorschriften enthalten strenge Vorgaben in Bezug auf Erzeugung, Qualitätsangaben,
Etikettierung und Vermarktung, die den Verbrauchern die Qualität und die Herkunftssicherung des ange
botenen Weins garantieren,

— Auswahlmöglichkeit zwischen zahlreichen Gemeinschaftsweinen verschiedenen Ursprungs,

— Informationen über den Weinbau in der Gemeinschaft und seine Verbindung mit regionalen und lokalen
Gegebenheiten, Kulturen und Geschmäckern,

— Informationen über verantwortliches Trinkverhalten und die Schäden infolge unverantwortlichen Alkohol
konsums.

5. Wichtigste Instrumente

— Informations- und PR-Maßnahmen,

— Schulungsmaßnahmen beim Handel und im Gaststättengewerbe,

— Kontakte zur Fachpresse,

— sonstige Instrumente (Internet, Faltblätter, Broschüren) zur Orientierung der Verbraucher bei der Auswahl,

— Messen und Ausstellungen: gemeinsame Stände für Erzeugnisse verschiedener Mitgliedstaaten.

6. Laufzeit der Programme

12 bis 36 Monate, vorzugsweise Mehrjahresprogramme mit Zielvorgaben für die einzelnen Programmphasen.

___________
(*) ABl. L 161 vom 16.6.2001, S. 38.“
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2. In Anhang II Teil A „VERZEICHNIS DER ERZEUGNISSE, DIE FÜR ABSATZFÖRDERUNGSMASSNAHMEN IN
BETRACHT KOMMEN“ erhalten der fünfte und der sechste Gedankenstrich folgende Fassung:

„— Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung oder geschützter geografischer Angabe, Wein mit Angabe der
Keltertraubensorte,

— Spirituosen mit geschützter geografischer Angabe“.

3. In Anhang III erhält Nummer 11 folgende Fassung:

„11. Wein mit geschützter Ursprungsbezeichnung oder geschützter geografischer Angabe, Wein mit Angabe der
Keltertraubensorte: 12 Mio. EUR“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1314/2008 DER KOMMISSION

vom 19. Dezember 2008

zur 102. Änderung der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates über die Anwendung bestimmter
spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen, die mit Osama

bin Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk und den Taliban in Verbindung stehen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates über
die Anwendung bestimmter spezifischer restriktiver Maßnahmen
gegen bestimmte Personen und Organisationen, die mit Osama
bin Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk und den Taliban in Verbin
dung stehen, und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr.
467/2001 des Rates über das Verbot der Ausfuhr bestimmter
Waren und Dienstleistungen nach Afghanistan, über die Aus
weitung des Flugverbots und des Einfrierens von Geldern und
anderen Finanzmitteln betreffend die Taliban von Afghanis
tan (1), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 1 erster Gedanken
strich,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 enthält die
Liste der Personen, Gruppen und Organisationen, deren

Gelder und wirtschaftliche Ressourcen mit der Verord
nung eingefroren werden.

(2) Der Sanktionsausschuss des Sicherheitsrates der Vereinten
Nationen beschloss am 26. September und am 2. Dezem
ber 2008, die Liste der Personen, Gruppen und Organi
sationen, deren Gelder und wirtschaftliche Ressourcen
eingefroren werden sollen, zu ändern, indem zwei Perso
nen von der Liste gestrichen werden. Anhang I sollte
daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 wird nach Maß
gabe des Anhangs der vorliegenden Verordnung geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 19. Dezember 2008

Für die Kommission
Eneko LANDÁBURU

Generaldirektor für Außenbeziehungen
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ANHANG

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 wird wie folgt geändert:

Die folgenden Einträge werden von der Liste „Natürliche Personen“ gestrichen:

(1) Mohamad Nasir ABAS (alias a) Abu Husna, b) Addy Mulyono, c) Malik, d) Khairudin, e) Sulaeman, f) Maman, g)
Husna), Taman Raja Laut, Sabah, Malaysia; Geburtsdatum: 6. Mai 1969; Geburtsort: Singapur; Staatsangehörigkeit:
malaysisch; Pass Nr.: A 8239388; Nationale Kennziffer: 690506-71-5515.

(2) Abdullkadir Hussein Mahamud (alias Abdulkadir Hussein Mahamud). Geburtsdatum: a) 12.10.1966, b) 11.11.1966.
Geburtsort: Somalia. Sonstige Informationen: Florenz, Italien.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1315/2008 DER KOMMISSION

vom 19. Dezember 2008

über die Erteilung von Einfuhrlizenzen für die in den ersten sieben Tagen des Monats Dezember
2008 im Rahmen des mit der Verordnung (EG) Nr. 533/2007 eröffneten Zollkontingents für

Geflügelfleisch gestellten Anträge

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirt
schaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche
GMO) (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommis
sion vom 31. August 2006 mit gemeinsamen Regeln für die
Verwaltung von Einfuhrzollkontingenten für landwirtschaftliche
Erzeugnisse im Rahmen einer Einfuhrlizenzregelung (2), insbe
sondere auf Artikel 7 Absatz 2,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 533/2007 der Kommis
sion vom 14. Mai 2007 zur Eröffnung und Verwaltung von
Zollkontingenten im Geflügelfleischsektor (3), insbesondere auf
Artikel 5 Absatz 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 533/2007 sind Zollkontin
gente für die Einfuhr von Erzeugnissen des Geflügel
fleischsektors eröffnet worden.

(2) Die Mengen, auf die sich die in den ersten sieben Tagen
des Monats Dezember 2008 für den Teilzeitraum vom
1. Januar bis 31. März 2009 gestellten Einfuhrlizenzan
träge beziehen, sind bei bestimmten Kontingenten höher
als die verfügbaren Mengen. Daher ist zu bestimmen, in
welchem Umfang die Einfuhrlizenzen erteilt werden kön
nen, indem der auf die beantragten Mengen anzuwen
dende Zuteilungskoeffizient festgesetzt wird —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Auf die Einfuhrlizenzanträge, die gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 533/2007 für den Teilzeitraum vom 1. Januar bis 31. März
2009 gestellt wurden, werden die im Anhang der vorliegenden
Verordnung angegebenen Zuteilungskoeffizienten angewandt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 20. Dezember 2008 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 19. Dezember 2008

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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ANHANG

Gruppennum
mer

Laufende
Nummer

Zuteilungskoeffizient für die für den Teilzeitraum vom 1.1.2009-
31.3.2009 gestellten Einfuhrlizenzanträge

(in %)

Nicht beantragte, zum Teilzeit
raum vom 1.4.2009-30.6.2009

hinzuzufügende Mengen
(in kg)

P1 09.4067 3,378444 —

P2 09.4068 8,673892 —

P3 09.4069 0,914921 —

P4 09.4070 81,100141 —
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1316/2008 DER KOMMISSION

vom 19. Dezember 2008

über die Erteilung von Einfuhrlizenzen für die in den ersten sieben Tagen des Monats Dezember
2008 im Rahmen des mit der Verordnung (EG) Nr. 539/2007 eröffneten Zollkontingents für

bestimmte Erzeugnisse im Sektor Eier und Eieralbumin gestellten Anträge

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirt
schaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche
GMO) (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommis
sion vom 31. August 2006 mit gemeinsamen Regeln für die
Verwaltung von Einfuhrzollkontingenten für landwirtschaftliche
Erzeugnisse im Rahmen einer Einfuhrlizenzregelung (2), insbe
sondere auf Artikel 7 Absatz 2,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 539/2007 der Kommis
sion vom 15. Mai 2007 zur Eröffnung und Verwaltung von
Zollkontingenten im Sektor Eier und Eieralbumin (3), insbeson
dere auf Artikel 5 Absatz 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 539/2007 sind Zollkontin
gente für die Einfuhr von Erzeugnissen des Sektors Eier
und Eieralbumin eröffnet worden.

(2) Die Mengen, auf die sich die in den ersten sieben Tagen
des Monats Dezember 2008 für den Teilzeitraum vom
1. Januar bis 31. März 2009 gestellten Einfuhrlizenzan
träge beziehen, sind bei bestimmten Kontingenten höher

als die verfügbaren Mengen. Daher ist zu bestimmen, in
welchem Umfang die Einfuhrlizenzen erteilt werden kön
nen, indem der auf die beantragten Mengen anzuwen
dende Zuteilungskoeffizient festgesetzt wird.

(3) Die Mengen, auf die sich die in den ersten sieben Tagen
des Monats Dezember 2008 für den Teilzeitraum vom
1. Januar bis 31. März 2009 gestellten Einfuhrlizenzan
träge beziehen, sind bei bestimmten Kontingenten niedri
ger als die verfügbaren Mengen. Daher sind die Mengen
zu bestimmen, für die keine Anträge gestellt worden sind
und die zu der für den folgenden Kontingentsteilzeitraum
festgesetzten Menge hinzuzufügen sind —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Auf die Einfuhrlizenzanträge, die gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 539/2007 für den Teilzeitraum vom 1. Januar bis
31. März 2009 gestellt wurden, werden die im Anhang der
vorliegenden Verordnung angegebenen Zuteilungskoeffizienten
angewandt.

(2) Die Mengen, für die keine Einfuhrlizenzanträge gemäß
der Verordnung (EG) Nr. 539/2007 gestellt wurden und die
zu der für den Teilzeitraum vom 1. April bis 30. Juni 2009
festgesetzten Menge hinzuzufügen sind, werden im Anhang fest
gesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 20. Dezember 2008 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 19. Dezember 2008

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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ANHANG

Gruppennum
mer

Laufende
Nummer

Zuteilungskoeffizient für die für den Teilzeitraum vom
1.1.2009-31.3.2009 gestellten Einfuhrlizenzanträge

(in %)

Nicht beantragte, zum Teilzeit
raum vom 1.4.2009-30.6.2009

hinzuzufügende Mengen
(in kg)

E1 09.4015 (1) 108 000 000

E2 09.4401 60,637664 —

E3 09.4402 (2) 7 055 897

(1) Nicht anwendbar: Der Kommission ist kein Lizenzantrag übermittelt worden.
(2) Nicht anwendbar: Die Anträge unterschreiten die verfügbaren Mengen.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1317/2008 DER KOMMISSION

vom 19. Dezember 2008

über die Erteilung von Einfuhrlizenzen für die in den ersten sieben Tagen des Monats Dezember
2008 im Rahmen des mit der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 eröffneten Zollkontingents für

Geflügelfleisch gestellten Anträge

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirt
schaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche
GMO) (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommis
sion vom 31. August 2006 mit gemeinsamen Regeln für die
Verwaltung von Einfuhrzollkontingenten für landwirtschaftliche
Erzeugnisse im Rahmen einer Einfuhrlizenzregelung (2), insbe
sondere auf Artikel 7 Absatz 2,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 der Kommis
sion vom 26. November 2007 mit Durchführungsbestimmun
gen zur Verordnung (EG) Nr. 774/94 des Rates hinsichtlich der
Eröffnung und Verwaltung gemeinschaftlicher Zollkontingente
im Sektor Geflügelfleisch (3), insbesondere auf Artikel 5 Ab
satz 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Mengen, auf die sich die in den ersten sieben Tagen
des Monats Dezember 2008 für den Teilzeitraum vom
1. Januar 2009 bis 31. März 2009 gestellten Einfuhr
lizenzanträge beziehen, sind bei bestimmten Kontingen
ten höher als die verfügbaren Mengen. Daher ist zu be

stimmen, in welchem Umfang die Einfuhrlizenzen erteilt
werden können, indem der auf die beantragten Mengen
anzuwendende Zuteilungskoeffizient festgesetzt wird.

(2) Die Mengen, auf die sich die in den ersten sieben Tagen
des Monats Dezember 2008 für den Teilzeitraum vom
1. Januar 2009 bis 31. März 2009 gestellten Einfuhr
lizenzanträge beziehen, sind bei bestimmten Kontingen
ten niedriger als die verfügbaren Mengen. Daher sind die
Mengen zu bestimmen, für die keine Anträge gestellt
worden sind und die zu der für den folgenden Kontin
gentsteilzeitraum festgesetzten Menge hinzuzufügen sind
—

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Auf die Einfuhrlizenzanträge, die gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 1385/2007 für den Teilzeitraum vom 1. Januar bis
31. März 2009 gestellt wurden, werden die im Anhang der
vorliegenden Verordnung angegebenen Zuteilungskoeffizienten
angewandt.

(2) Die Mengen, für die keine Einfuhrlizenzanträge gestellt
wurden und die zu der für den Teilzeitraum vom 1. April bis
30. Juni 2009 festgesetzten Menge hinzuzufügen sind, werden
im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 20. Dezember 2008 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 19. Dezember 2008

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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ANHANG

Gruppennummer Laufende Nummer

Zuteilungskoeffizient für
die für den Teilzeitraum
vom 1.1.2009-31.3.2009
gestellten Einfuhrlizenzan

träge
(%)

Nicht beantragte, zum Teilzeitraum vom
1.4.2009-30.6.2009 hinzuzufügende

Mengen
(kg)

1 09.4410 0,707216 —

2 09.4411 (1) 1 275 000

3 09.4412 0,765696 —

4 09.4420 1,386962 —

5 09.4421 6,802721 —

6 09.4422 1,592356 —

(1) Nicht anwendbar: Der Kommission ist kein Lizenzantrag übermittelt worden.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1318/2008 DER KOMMISSION

vom 19. Dezember 2008

über die Erteilung von Einfuhrlizenzen für die in den ersten sieben Tagen des Monats Dezember
2008 im Rahmen des mit der Verordnung (EG) Nr. 536/2007 eröffneten und den Vereinigten

Staaten von Amerika zugewiesenen Zollkontingents für Geflügelfleisch gestellten Anträge

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirt
schaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche
GMO) (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 536/2007 der Kommis
sion vom 15. Mai 2007 zur Eröffnung und Verwaltung eines
den Vereinigten Staaten von Amerika zugewiesenen Einfuhrzoll
kontingents für Geflügelfleisch (2), insbesondere auf Artikel 5
Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 536/2007 ist ein Zollkon
tingent für die Einfuhr von Erzeugnissen des Geflügel
fleischsektors eröffnet worden.

(2) Die Mengen, auf die sich die in den ersten sieben Tagen
des Monats Dezember 2008 für den Teilzeitraum vom
1. Januar bis 31. März 2009 gestellten Einfuhrlizenzan
träge beziehen, sind bei bestimmten Kontingenten niedri
ger als die verfügbaren Mengen. Daher sind die Mengen
zu bestimmen, für die keine Anträge gestellt worden sind
und die zu der für den folgenden Kontingentsteilzeitraum
festgesetzten Menge hinzuzufügen sind —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Mengen, für die bezüglich des Kontingents mit der laufen
den Nummer 09.4169 keine Einfuhrlizenzanträge gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 536/2007 gestellt wurden und die zu
der für den Teilzeitraum vom 1. April bis 30. Juni 2009 fest
gesetzten Menge hinzuzufügen sind, belaufen sich auf
12 498 750 kg.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 20. Dezember 2008 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 19. Dezember 2008

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1319/2008 DER KOMMISSION

vom 19. Dezember 2008

über die Erteilung von Einfuhrlizenzen für die in den ersten sieben Tagen des Monats Dezember
2008 im Rahmen des mit der Verordnung (EG) Nr. 1384/2007 eröffneten Zollkontingents für

Geflügelfleisch mit Ursprung in Israel gestellten Anträge

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirt
schaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche
GMO) (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommis
sion vom 31. August 2006 mit gemeinsamen Regeln für die
Verwaltung von Einfuhrzollkontingenten für landwirtschaftliche
Erzeugnisse im Rahmen einer Einfuhrlizenzregelung (2), insbe
sondere auf Artikel 7 Absatz 2,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1384/2007 der Kommis
sion vom 26. November 2007 mit Durchführungsbestimmun
gen zur Verordnung (EG) Nr. 2398/96 des Rates hinsichtlich
der Eröffnung und Verwaltung bestimmter Zollkontingente für
die Einfuhr von Erzeugnissen des Geflügelfleischsektors mit Ur
sprung in Israel in die Gemeinschaft (3), insbesondere auf Arti
kel 5 Absatz 5,

in Erwägung nachstehenden Grundes:

Die Mengen, auf die sich die in den ersten sieben Tagen des
Monats Dezember 2008 für den Teilzeitraum vom 1. Januar bis
31. März 2009 gestellten Einfuhrlizenzanträge beziehen, sind
niedriger als die verfügbaren Mengen. Daher sind die Mengen
zu bestimmen, für die keine Anträge gestellt worden sind und
die zu der für den folgenden Kontingentsteilzeitraum festgesetz
ten Menge hinzuzufügen sind —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Mengen, für die keine Einfuhrlizenzanträge gestellt wurden
und die zu der für den Teilzeitraum vom 1. April bis 30. Juni
2009 festgesetzten Menge hinzuzufügen sind, werden im An
hang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 20. Dezember 2008 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 19. Dezember 2008

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung

DE20.12.2008 Amtsblatt der Europäischen Union L 344/73

(1) ABl. L 299 vom 16.11.2007, S. 1.
(2) ABl. L 238 vom 1.9.2006, S. 13.
(3) ABl. L 309 vom 27.11.2007, S. 40.



ANHANG

Gruppennummer Laufende Nummer

Zuteilungskoeffizient für die für den
Teilzeitraum vom 1.1.2009-

31.3.2009 gestellten Einfuhrlizenz
anträge
(in %)

Nicht beantragte, zum Teilzeitraum
vom 1.4.2009-30.6.2009 hinzuzufü

gende Mengen
(in kg)

IL1 09.4092 (1) 392 000

IL2 09.4091 (1) 140 000

(1) Nicht anwendbar: Der Kommission ist kein Lizenzantrag übermittelt worden.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1320/2008 DER KOMMISSION

vom 19. Dezember 2008

über die Erteilung von Einfuhrlizenzen für die in den ersten sieben Tagen des Monats Dezember
2008 im Rahmen des mit der Verordnung (EG) Nr. 1383/2007 eröffneten Zollkontingents für

Geflügelfleisch mit Ursprung in der Türkei gestellten Anträge

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag
rarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirt
schaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche
GMO) (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1383/2007 der Kommis
sion vom 26. November 2007 mit Durchführungsbestimmun
gen zur Verordnung (EG) Nr. 779/98 des Rates hinsichtlich der
Eröffnung und Verwaltung bestimmter Zollkontingente für die
Einfuhr von Erzeugnissen des Geflügelfleischsektors mit Ur
sprung in der Türkei in die Gemeinschaft (2), insbesondere auf
Artikel 5 Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1383/2007 sind Zollkon
tingente für die Einfuhr von Erzeugnissen des Geflügel
fleischsektors eröffnet worden.

(2) Die Mengen, auf die sich die in den ersten sieben Tagen
des Monats Dezember 2008 für den Teilzeitraum vom
1. Januar bis 31. März 2009 gestellten Einfuhrlizenzan
träge beziehen, sind niedriger als die verfügbaren Men
gen. Daher sind die Mengen zu bestimmen, für die keine
Anträge gestellt worden sind und die zu der für den
folgenden Kontingentsteilzeitraum festgesetzten Menge
hinzuzufügen sind —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Mengen, für die bezüglich des Kontingents mit der laufen
den Nummer 09.4103 keine Einfuhrlizenzanträge gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 1383/2007 gestellt wurden und die zu
der für den Teilzeitraum vom 1. April bis 30. Juni 2009
festgesetzten Menge hinzuzufügen sind, belaufen sich auf
250 000 kg.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 20. Dezember 2008 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 19. Dezember 2008

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1321/2008 DER KOMMISSION

vom 19. Dezember 2008

über die Erteilung von Einfuhrlizenzen für die in den ersten sieben Tagen des Monats Dezember
2008 im Rahmen der mit der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 eröffneten Zollkontingente für

Geflügelfleisch gestellten Anträge

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche
GMO) (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommis
sion vom 31. August 2006 mit gemeinsamen Regeln für die
Verwaltung von Einfuhrzollkontingenten für landwirtschaftliche
Erzeugnisse im Rahmen einer Einfuhrlizenzregelung (2), insbe
sondere auf Artikel 7 Absatz 2,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 616/2007 der Kommis
sion vom 4. Juni 2007 zur Eröffnung und Verwaltung von
gemeinschaftlichen Zollkontingenten für Geflügelfleisch mit Ur
sprung in Brasilien, Thailand und sonstigen Drittländern (3), ins
besondere auf Artikel 5 Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 sind Zollkontin
gente für die Einfuhr von Erzeugnissen des Geflügel
fleischsektors eröffnet worden.

(2) Die Mengen, auf die sich die in den ersten sieben Tagen
des Monats Dezember 2008 für den Teilzeitraum vom
1. Januar bis 31. März 2009 gestellten Einfuhrlizenzan
träge beziehen, sind bei bestimmten Kontingenten höher
als die verfügbaren Mengen. Daher ist zu bestimmen, in
welchem Umfang die Einfuhrlizenzen erteilt werden kön
nen, indem der auf die beantragten Mengen anzuwen
dende Zuteilungskoeffizient festgesetzt wird.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Auf die Einfuhrlizenzanträge, die gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 616/2007 für den Teilzeitraum vom 1. Januar bis 31. März
2009 gestellt wurden, werden die im Anhang der vorliegenden
Verordnung angegebenen Zuteilungskoeffizienten angewandt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 20. Dezember 2008 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 19. Dezember 2008

Für die Kommission
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung
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ANHANG

Gruppen-
nummer

Laufende
Nummer

Zuteilungskoeffizient für die für den Teilzeitraum vom
1.1.2009-31.3.2009 gestellten Einfuhrlizenzanträge

(%)

Nicht beantragte, zum
Teilzeitraum vom

1.4.2009-30.6.2009
hinzuzufügende Mengen

(kg)

1 09.4211 0,566899 —

4 09.4214 5,969534 —

7 09.4217 7,785879 —
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RICHTLINIEN

RICHTLINIE 2008/125/EG DER KOMMISSION

vom 19. Dezember 2008

zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme von Aluminiumphosphid,
Calciumphosphid, Magnesiumphosphid, Cymoxanil, Dodemorph, 2,5-Dichlorbenzoesäure-

methylester, Metamitron, Sulcotrion, Tebuconazol und Triadimenol als Wirkstoffe

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli
1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (1),
insbesondere auf Artikel 6 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Kommissionsverordnungen (EG) Nr. 451/2000 (2)
und (EG) Nr. 1490/2002 (3) enthalten die Durchfüh
rungsbestimmungen für die dritte Stufe des Arbeitspro
gramms gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie
91/414/EWG sowie eine Liste der Wirkstoffe, die im
Hinblick auf ihre mögliche Aufnahme in Anhang I der
Richtlinie 91/414/EWG bewertet werden sollen. In dieser
Liste aufgeführt sind unter anderem Aluminiumphosphid,
Calciumphosphid, Magnesiumphosphid, Cymoxanil, Do
demorph, 2,5-Dichlorbenzoesäuremethylester, Metamit
ron, Sulcotrion, Tebuconazol und Triadimenol.

(2) Die Auswirkungen dieser Wirkstoffe auf die menschliche
Gesundheit und auf die Umwelt wurden gemäß den Be
stimmungen der Verordnungen (EG) Nr. 451/2000 und
(EG) Nr. 1490/2002 für eine Reihe der von den Antrag
stellern vorgeschlagenen Anwendungen geprüft. In diesen
Verordnungen wurden ferner Mitgliedstaaten als Bericht
erstatter benannt, die gemäß Artikel 10 Absatz 1 der
Verordnung (EG) Nr. 1490/2002 die jeweiligen Bewer
tungsberichte und Empfehlungen an die Europäische Be
hörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) zu übermitteln
haben. Für Aluminiumphosphid, Calciumphosphid, Mag
nesiumphosphid, 2,5-Dichlorbenzoesäuremethylester und
Sulcotrion war Deutschland berichterstattender Mitglied
staat, und alle relevanten Informationen wurden am
19. Juni 2007 für Aluminiumphosphid, Calciumpho
sphid, Magnesiumphosphid und 2,5-Dichlorbenzoesäure
methylester und am 9. August 2006 für Sulcotrion über
mittelt. Für Metamitron und Triadimenol war das Verei
nigte Königreich berichterstattender Mitgliedstaat, und

alle relevanten Informationen wurden am 22. August
2007 bzw. am 29. Mai 2006 übermittelt. Für Cymoxanil
war Österreich berichterstattender Mitgliedstaat, und alle
relevanten Informationen wurden am 15. Juni 2007
übermittelt. Für Dodemorph waren die Niederlande be
richterstattender Mitgliedstaat, und alle relevanten Infor
mationen wurden am 9. Februar 2007 übermittelt. Für
Tebuconazol war Dänemark berichterstattender Mitglied
staat, und alle relevanten Informationen wurden am
5. März 2007 übermittelt.

(3) Die Bewertungsberichte wurden von den Mitgliedstaaten
und der EFSA einem Peer Review unterzogen und der
Kommission in Form von wissenschaftlichen Berichten
der EFSA (4) wie folgt vorgelegt: am 29. September
2008 für Aluminiumphosphid, Calciumphosphid und
Metamitron, am 30. September 2008 für Magnesium
phosphid, am 17. September 2008 für Cymoxanil und
Dodemorph, am 26. September 2008 für 2,5-Dichlor
benzoesäuremethylester, am 31. Juli 2008 für Sulcotrion
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(1) ABl. L 230 vom 19.8.1991, S. 1.
(2) ABl. L 55 vom 29.2.2000, S. 25.
(3) ABl. L 224 vom 21.8.2002, S. 23.

(4) Wissenschaftlicher Bericht der EFSA (2008) 182, Schlussfolgerung
zum Peer Review der Risikobewertung von Pestiziden mit dem
Wirkstoff Aluminiumphosphid (abgeschlossen: 29. September
2008).
Wissenschaftlicher Bericht der EFSA (2008) 183, Schlussfolgerung
zum Peer Review der Risikobewertung von Pestiziden mit dem
Wirkstoff Calciumphosphid (abgeschlossen: 29. September 2008).
Wissenschaftlicher Bericht der EFSA (2008) 190, Schlussfolgerung
zum Peer Review der Risikobewertung von Pestiziden mit dem
Wirkstoff Magnesiumphosphid (abgeschlossen: 30. September
2008).
Wissenschaftlicher Bericht der EFSA (2008) 167, Schlussfolgerung
zum Peer Review der Risikobewertung von Pestiziden mit dem
Wirkstoff Cymoxanil (abgeschlossen: 17. September 2008).
Wissenschaftlicher Bericht der EFSA (2008) 170, Schlussfolgerung
zum Peer Review der Risikobewertung von Pestiziden mit dem
Wirkstoff Dodemorph (abgeschlossen: 17. September 2008).
Wissenschaftlicher Bericht der EFSA (2008) 180, Schlussfolgerung
zum Peer Review der Risikobewertung von Pestiziden mit dem
Wirkstoff 2,5-Dichlorbenzoesäuremethylester (abgeschlossen:
26. September 2008).
Wissenschaftlicher Bericht der EFSA (2008) 185, Schlussfolgerung
zum Peer Review der Risikobewertung von Pestiziden mit dem
Wirkstoff Metamitron (abgeschlossen: 29. September 2008).
Wissenschaftlicher Bericht der EFSA (2008) 150, Schlussfolgerung
zum Peer Review der Risikobewertung von Pestiziden mit dem
Wirkstoff Sulcotrion (abgeschlossen: 31. Juli 2008).
Wissenschaftlicher Bericht der EFSA (2008) 176, Schlussfolgerung
zum Peer Review der Risikobewertung von Pestiziden mit dem
Wirkstoff Tebuconazol (abgeschlossen: 25. September 2008).
Wissenschaftlicher Bericht der EFSA (2008) 177, Schlussfolgerung
zum Peer Review der Risikobewertung von Pestiziden mit dem
Wirkstoff Triadimenol (abgeschlossen: 25. September 2008).



und am 25. September 2008 für Tebuconazol und Tria
dimenol. Diese Berichte wurden von den Mitgliedstaaten
und der Kommission im Rahmen des Ständigen Aus
schusses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit ge
prüft und am 28. Oktober 2008 in Form des Beurtei
lungsberichts der Kommission über Aluminiumphosphid,
Calciumphosphid, Magnesiumphosphid, Cymoxanil, Do
demorph, 2,5-Dichlorbenzoesäuremethylester, Metamit
ron, Sulcotrion, Tebuconazol bzw. Triadimenol abge
schlossen.

(4) Den verschiedenen Untersuchungen zufolge kann davon
ausgegangen werden, dass Pflanzenschutzmittel, die Alu
miniumphosphid, Calciumphosphid, Magnesiumpho
sphid, Cymoxanil, Dodemorph, 2,5-Dichlorbenzoesäure
methylester, Metamitron, Sulcotrion, Tebuconazol oder
Triadimenol enthalten, die Anforderungen des Artikels
5 Absatz 1 Buchstaben a und b der Richtlinie
91/414/EWG im Allgemeinen erfüllen, insbesondere hin
sichtlich der geprüften und in den Beurteilungsberichten
der Kommission genannten Anwendungen. Daher sollten
diese Wirkstoffe in Anhang I der genannten Richtlinie
aufgenommen werden, damit sichergestellt ist, dass Zu
lassungen von Pflanzenschutzmitteln mit diesen Wirks
toffen in allen Mitgliedstaaten gemäß den Bestimmungen
der Richtlinie erteilt werden können.

(5) Unbeschadet dieser Schlussfolgerung ist es angezeigt, wei
tere Informationen zu bestimmten spezifischen Punkten
einzuholen. Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie
91/414/EWG sieht vor, dass die Aufnahme eines Wirks
toffs in Anhang I an Voraussetzungen geknüpft sein
kann. In Bezug auf Metamitron sollte deshalb der An
tragsteller aufgefordert werden, weitere Informationen zu
folgenden Aspekten vorzulegen: Auswirkungen des Bo
denmetaboliten M3 auf das Grundwasser, auf die Rück
stände in Folgekulturen, auf die Langzeitgefährdung in
sektenfressender Vögel sowie auf die spezifische Gefähr
dung von Vögeln und Säugetieren, die durch die Auf
nahme von Wasser auf den Feldern kontaminiert werden
können. Des Weiteren sollte in Bezug auf Sulcotrion der
Antragsteller aufgefordert werden, weitere Informationen
zum Abbau des Cyclohexadion-Anteils in Boden und
Wasser sowie zur Langzeitgefährdung insektenfressender
Vögel vorzulegen. Darüber hinaus sollte verlangt werden,
dass Tebuconazol zur Bestätigung der Risikobewertung
für Vögel und für Säugetiere weiteren Prüfungen zu un
terziehen ist und die betreffenden Informationen vom
Antragsteller vorzulegen sind. Außerdem sollte vorge
schrieben werden, dass weitere Untersuchungen zu den
potenziell endokrin wirkenden Eigenschaften von Tebu
conazol und Triadimenol durchgeführt werden, sobald es
entsprechende Testleitlinien der OECD oder alternativ
entsprechende Testleitlinien der Gemeinschaft gibt.
Schließlich sollte verlangt werden, dass Triadimenol zur
Bestätigung der chemischen Spezifikation und der Lang
zeitgefährdung von Vögeln und Säugetieren weiter zu
untersuchen ist und die betreffenden Informationen
vom Antragsteller vorzulegen sind.

(6) Vor der Aufnahme eines Wirkstoffs in Anhang I ist eine
angemessene Frist einzuräumen, damit sich die Mitglied
staaten und die interessierten Parteien auf die daraus ent
stehenden neuen Anforderungen vorbereiten können.

(7) Unbeschadet der in der Richtlinie 91/414/EWG festge
legten Verpflichtungen, die sich aus der Aufnahme eines
Wirkstoffs in Anhang I ergeben, sollte den Mitgliedstaa
ten nach der Aufnahme ein Zeitraum von sechs Monaten
eingeräumt werden, um die geltenden Zulassungen von
Pflanzenschutzmitteln, die Aluminiumphosphid, Calcium
phosphid, Magnesiumphosphid, Cymoxanil, Dodemorph,
2,5-Dichlorbenzoesäuremethylester, Metamitron, Sulcot
rion, Tebuconazol oder Triadimenol enthalten, zu über
prüfen und damit zu gewährleisten, dass die Anforderun
gen der Richtlinie 91/414/EWG, insbesondere des Arti
kels 13, sowie die in Anhang I genannten relevanten
Bedingungen erfüllt sind. Die Mitgliedstaaten sollten ge
gebenenfalls geltende Zulassungen gemäß den Bestim
mungen der Richtlinie 91/414/EWG ändern, ersetzen
oder widerrufen. Abweichend von der oben genannten
Frist ist für die Übermittlung und Bewertung der voll
ständigen Unterlagen nach Anhang III für jedes Pflanzen
schutzmittel und für jede vorgesehene Anwendung ge
mäß den in der Richtlinie 91/414/EWG festgelegten ein
heitlichen Grundsätzen ein längerer Zeitraum vorzuse
hen.

(8) Die bisherigen Erfahrungen mit der Aufnahme von
Wirkstoffen, die im Rahmen der Verordnung (EWG)
Nr. 3600/92 bewertet wurden, in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG haben gezeigt, dass bei der Auslegung der
Pflichten von Inhabern geltender Zulassungen hinsicht
lich des Datenzugangs Probleme auftreten können. Um
weitere Schwierigkeiten zu vermeiden, erscheint es daher
notwendig, die Pflichten der Mitgliedstaaten zu klären,
insbesondere die Pflicht zu überprüfen, ob der Inhaber
einer Zulassung den Zugang zu Unterlagen nachweisen
kann, welche die Anforderungen des Anhangs II der ge
nannten Richtlinie erfüllen. Allerdings ergeben sich aus
dieser Klärung in Bezug auf die bis dato angenommenen
Richtlinien zur Änderung des Anhangs I keine neuen
Pflichten für die Mitgliedstaaten oder die Zulassungsinha
ber.

(9) Deshalb sollte die Richtlinie 91/414/EWG entsprechend
geändert werden.

(10) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG wird gemäß dem Anhang
der vorliegenden Richtlinie geändert.

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen spätestens am
28. Februar 2010 die erforderlichen Rechts- und Verwaltungs
vorschriften, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie teilen der
Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Rechtsvorschrif
ten mit und fügen eine Tabelle der Entsprechungen zwischen
der Richtlinie und diesen innerstaatlichen Rechtsvorschriften bei.

Sie wenden diese Rechtsvorschriften ab dem 1. März 2010 an.
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Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den
Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen
Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten
legen die Einzelheiten der Bezugnahme fest.

Artikel 3

1. Gemäß der Richtlinie 91/414/EWG ändern oder widerru
fen die Mitgliedstaaten gegebenenfalls bis zum 28. Februar
2010 geltende Zulassungen für Pflanzenschutzmittel, die Alu
miniumphosphid, Calciumphosphid, Magnesiumphosphid, Cy
moxanil, Dodemorph, 2,5-Dichlorbenzoesäuremethylester, Me
tamitron, Sulcotrion, Tebuconazol oder Triadimenol als Wirk
stoff(e) enthalten.

Bis zu diesem Datum prüfen sie insbesondere, ob die Bedingun
gen des Anhangs I der genannten Richtlinie in Bezug auf Alu
miniumphosphid, Calciumphosphid, Magnesiumphosphid, Cy
moxanil, Dodemorph, 2,5-Dichlorbenzoesäuremethylester, Me
tamitron, Sulcotrion, Tebuconazol und Triadimenol erfüllt
sind, mit Ausnahme der Bedingungen in Teil B des Eintrags
zu dem betreffenden Wirkstoff, und ob der Zulassungsinhaber
Unterlagen besitzt, die gemäß Artikel 13 der genannten Richt
linie den Anforderungen ihres Anhangs II entsprechen, oder ob
er Zugang zu solchen Unterlagen hat.

2. Abweichend von Absatz 1 unterziehen die Mitgliedstaaten
jedes zugelassene Pflanzenschutzmittel, das Aluminiumpho
sphid, Calciumphosphid, Magnesiumphosphid, Cymoxanil, Do
demorph, 2,5-Dichlorbenzoesäuremethylester, Metamitron, Sul
cotrion, Tebuconazol oder Triadimenol als einzigen Wirkstoff
oder als einen von mehreren Wirkstoffen enthält und bis spä
testens 31. August 2009 in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG aufgeführt war, einer Neubewertung nach den
einheitlichen Grundsätzen gemäß Anhang VI der Richtlinie
91/414/EWG, basierend auf Unterlagen, die den Anforderungen
des Anhangs III der genannten Richtlinie genügen, und unter
Berücksichtigung des Eintrags in Teil B des Anhangs I der ge
nannten Richtlinie in Bezug auf Aluminiumphosphid, Calcium
phosphid, Magnesiumphosphid, Cymoxanil, Dodemorph, 2,5-
Dichlorbenzoesäuremethylester, Metamitron, Sulcotrion, Tebu
conazol bzw. Triadimenol. Sie entscheiden auf der Grundlage

dieser Bewertung, ob das Pflanzenschutzmittel die Bedingungen
gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b, c, d und e der Richt
linie 91/414/EWG erfüllt.

Nach dieser Entscheidung verfahren die Mitgliedstaaten wie
folgt:

a) Enthält ein Pflanzenschutzmittel Aluminiumphosphid, Cal
ciumphosphid, Magnesiumphosphid, Cymoxanil, Dode
morph, 2,5-Dichlorbenzoesäuremethylester, Metamitron, Sul
cotrion, Tebuconazol oder Triadimenol als einzigen Wirk
stoff, so wird die Zulassung gegebenenfalls bis spätestens
28. Februar 2014 geändert oder widerrufen; oder

b) enthält das Pflanzenschutzmittel Aluminiumphosphid, Cal
ciumphosphid, Magnesiumphosphid, Cymoxanil, Dode
morph, 2,5-Dichlorbenzoesäuremethylester, Metamitron, Sul
cotrion, Tebuconazol oder Triadimenol als einen von mehre
ren Wirkstoffen, so wird die Zulassung gegebenenfalls bis
zum 28. Februar 2014 oder bis zu dem Datum geändert
oder widerrufen, das die Richtlinie bzw. Richtlinien, durch
die der betreffende Wirkstoff in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG aufgenommen wurde, für die Änderung bzw.
den Widerruf festlegen; maßgebend ist das späteste Datum.

Artikel 4

Diese Richtlinie tritt am 1. September 2009 in Kraft.

Artikel 5

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 19. Dezember 2008.

Für die Kommission
Androulla VASSILIOU

Mitglied der Kommission
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RICHTLINIE 2008/127/EG DER KOMMISSION

vom 18. Dezember 2008

zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates zwecks Aufnahme verschiedener Wirkstoffe

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli
1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (1),
insbesondere auf Artikel 6 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit den Verordnungen (EG) Nr. 1112/2002 (2) und (EG)
Nr. 2229/2004 (3) der Kommission mit Durchführungs
bestimmungen für die vierte Stufe des Arbeitsprogramms
gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG
wurde die Liste der Wirkstoffe festgelegt, die im Hinblick
auf ihre mögliche Aufnahme in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG bewertet werden sollen. Diese Liste enthält
die im Anhang zur vorliegenden Richtlinie aufgeführten
Wirkstoffe.

(2) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1095/2007 (4) wurde ein
neuer Artikel 24b in die Verordnung (EG) Nr.
2229/2004 aufgenommen, der es ermöglicht, Wirkstoffe
ohne Anforderung einer ausführlichen wissenschaftlichen
Stellungnahme der Europäischen Behörde für Lebensmit
telsicherheit (EFSA) in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG aufzunehmen, wenn davon auszugehen
ist, dass sie keine schädlichen Auswirkungen auf die Ge
sundheit von Mensch und Tier oder auf das Grundwasser
und keine nicht vertretbaren Auswirkungen auf die Um
welt haben werden.

(3) Die Kommission hat die im Anhang zur vorliegenden
Richtlinie aufgeführten Wirkstoffe gemäß Artikel 24a
der Verordnung (EG) Nr. 2229/2004 hinsichtlich mögli
cher Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und
Tier, das Grundwasser und die Umwelt für eine Reihe
von durch die Antragsteller vorgeschlagenen Anwendun
gen geprüft und kam zu dem Schluss, dass diese Wirk
stoffe den Bestimmungen des Artikels 24b der Verord
nung (EG) Nr. 2229/2004 entsprechen.

(4) Gemäß Artikel 25 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
2229/2004 hat die Kommission dem Ständigen Aus

schuss für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit Ent
würfe von Bewertungsberichten für die im Anhang zur
vorliegenden Richtlinie aufgeführten Wirkstoffe zur Prü
fung vorgelegt. Diese Berichte wurden von den Mitglied
staaten und der Kommission im Rahmen des Ständigen
Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit
geprüft und am 28. Oktober 2008 in Form des Beur
teilungsberichts der Kommission abgeschlossen. Gemäß
Artikel 25a der Verordnung (EG) Nr. 2229/2004 wird
die Kommission die EFSA um Vorlage einer Stellung
nahme zu den Entwürfen der Bewertungsberichte bis
spätestens 31. Dezember 2010 ersuchen.

(5) Die verschiedenen Bewertungen haben ergeben, dass da
von ausgegangen werden kann, dass Pflanzenschutzmit
tel, die die im Anhang zur vorliegenden Richtlinie aufge
führten Wirkstoffe enthalten, im Allgemeinen die Anfor
derungen gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b
der Richtlinie 91/414/EWG erfüllen, insbesondere hin
sichtlich der geprüften und im Beurteilungsbericht der
Kommission genannten Anwendungen. Um sicherzustel
len, dass Zulassungen von Pflanzenschutzmitteln mit die
sen Wirkstoffen in allen Mitgliedstaaten gemäß den Be
stimmungen der Richtlinie 91/414/EWG erteilt werden
können, sollten diese Wirkstoffe in Anhang I der genann
ten Richtlinie aufgenommen werden.

(6) Vor der Aufnahme eines Wirkstoffs in Anhang I ist eine
angemessene Frist einzuräumen, damit die Mitgliedstaa
ten und die Betroffenen sich auf die sich daraus ergeb
enden neuen Anforderungen vorbereiten können.

(7) Unbeschadet der in der Richtlinie 91/414/EWG festge
legten Verpflichtungen, die sich aus der Aufnahme eines
Wirkstoffs in Anhang I ergeben, sollte den Mitgliedstaa
ten nach der Aufnahme ein Zeitraum von sechs Monaten
für die Überprüfung der geltenden Zulassungen der Pflan
zenschutzmittel mit den im Anhang aufgeführten Wirks
toffen eingeräumt werden, um zu gewährleisten, dass die
in der Richtlinie 91/414/EWG, insbesondere in Artikel 13,
festgelegten Anforderungen sowie die in Anhang I ent
haltenen relevanten Bedingungen erfüllt sind. Die Mit
gliedstaaten sollten geltende Zulassungen gegebenenfalls
gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 91/414/EWG
ändern, ersetzen oder widerrufen. Abweichend von der
oben genannten Frist sollte für die Übermittlung und
Bewertung der vollständigen Anhang-III-Unterlagen für
jedes Pflanzenschutzmittel und für jede beabsichtigte An
wendung gemäß den in der Richtlinie 91/414/EWG fest
gelegten einheitlichen Grundsätzen ein längerer Zeitraum
vorgesehen werden.

DE20.12.2008 Amtsblatt der Europäischen Union L 344/89

(1) ABl. L 230 vom 19.8.1991, S. 1.
(2) ABl. L 168 vom 27.6.2002, S. 14.
(3) ABl. L 379 vom 24.12.2004, S. 13.
(4) ABl. L 246 vom 21.9.2007, S. 19.



(8) Die Erfahrungen mit der Aufnahme von im Rahmen der
Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 der Kommission bewer
teten Wirkstoffen in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG haben gezeigt, dass bei der Auslegung der
Pflichten von Inhabern geltender Zulassungen hinsicht
lich des Zugangs zu Daten Probleme auftreten können.
Zur Vermeidung weiterer Schwierigkeiten ist es daher
notwendig, die Pflichten der Mitgliedstaaten zu klären,
insbesondere die Pflicht zu überprüfen, ob der Inhaber
einer Zulassung den Zugang zu Unterlagen nachweisen
kann, welche die Anforderungen des Anhangs II der ge
nannten Richtlinie erfüllen. Allerdings erlegt diese Erläu
terung in Bezug auf die bislang erlassenen Richtlinien zur
Änderung des Anhangs I weder den Mitgliedstaaten noch
den Zulassungsinhabern neue Pflichten auf.

(9) Daher sollte die Richtlinie 91/414/EWG entsprechend
geändert werden.

(10) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG wird gemäß dem Anhang
der vorliegenden Richtlinie geändert.

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum
28. Februar 2010 die erforderlichen Rechts- und Verwaltungs
vorschriften, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie teilen der
Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Rechtsvorschrif
ten mit und fügen eine Tabelle der Entsprechungen zwischen
der Richtlinie und diesen innerstaatlichen Rechtsvorschriften bei.

Sie wenden diese Rechtsvorschriften ab dem 1. März 2010 an.

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den
Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen
Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten
legen die Einzelheiten der Bezugnahme fest.

Artikel 3

1. Gemäß der Richtlinie 91/414/EWG ändern oder widerru
fen die Mitgliedstaaten gegebenenfalls geltende Zulassungen für
Pflanzenschutzmittel, die die im Anhang aufgeführten Wirk
stoffe enthalten, bis zum 28. Februar 2010.

Bis zu diesem Datum prüfen sie insbesondere, ob die Bedingun
gen des Anhangs I der genannten Richtlinie in Bezug auf die im

Anhang genannten Wirkstoffe erfüllt sind, mit Ausnahme der
Bedingungen in Teil B des Eintrags zum jeweiligen Wirkstoff,
und ob der Zulassungsinhaber Unterlagen besitzt, die gemäß
Artikel 13 der genannten Richtlinie den Anforderungen ihres
Anhangs II entsprechen, oder ob er Zugang zu solchen Unter
lagen hat.

2. Abweichend von Absatz 1 unterziehen die Mitgliedstaaten
jedes zugelassene Pflanzenschutzmittel, das einen der im An
hang genannten Wirkstoffe entweder als einzigen Wirkstoff
oder als einen von mehreren Wirkstoffen enthält, die sämtlich
bis spätestens 31. August 2009 in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG aufgeführt waren, einer Neubewertung nach den
einheitlichen Grundsätzen gemäß Anhang VI der Richtlinie
91/414/EWG. Sie stützen sich dabei auf Unterlagen, die den
Anforderungen des Anhangs III dieser Richtlinie genügen, und
berücksichtigen den Eintrag in Anhang I Teil B der genannten
Richtlinie in Bezug auf die im Anhang genannten Wirkstoffe.
Sie entscheiden auf der Grundlage dieser Bewertung, ob das
Pflanzenschutzmittel die Bedingungen gemäß Artikel 4 Absatz
1 Buchstaben b, c, d und e der Richtlinie 91/414/EWG erfüllt.

Nach dieser Entscheidung verfahren die Mitgliedstaaten wie
folgt:

a) Wenn es sich um ein Mittel handelt, das einen der im An
hang genannten Wirkstoffe als einzigen Wirkstoff enthält,
ändern oder widerrufen die Mitgliedstaaten die Zulassung
gegebenenfalls bis spätestens 31. August 2015 oder

b) wenn es sich um ein Mittel handelt, das einen der im An
hang genannten Wirkstoffe als einen von mehreren Wirks
toffen enthält, ändern oder widerrufen die Mitgliedstaaten die
Zulassung gegebenenfalls bis spätestens 31. August 2015
oder bis zu dem Datum, das in der entsprechenden Richtlinie
oder den entsprechenden Richtlinien für die Aufnahme des/
der betreffenden Wirkstoffe(s) in Anhang I der Richtlinie
91/414/EWG festgelegt wurde, wenn dies ein späteres Da
tum ist.

Artikel 4

Diese Richtlinie tritt am 1. September 2009 in Kraft.

Artikel 5

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 18. Dezember 2008

Für die Kommission
Androulla VASSILIOU

Mitglied der Kommission
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

ENTSCHEIDUNGEN UND BESCHLÜSSE

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 5. Dezember 2008

über eine Finanzhilfe der Gemeinschaft für bestimmte gemeinschaftliche Referenzlaboratorien im
Bereich Tiergesundheit und lebende Tiere im Jahr 2009

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2008) 7667)

(Nur der dänische, der deutsche, der englische, der französische, der schwedische und der spanische Text sind
verbindlich)

(2008/965/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Entscheidung 90/424/EWG des Rates vom
26. Juni 1990 über bestimmte Ausgaben im Veterinärbe
reich (1), insbesondere auf Artikel 28 Absatz 2,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europä
ischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über
amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Le
bensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen
über Tiergesundheit und Tierschutz (2), insbesondere auf Arti
kel 32 Absatz 7,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Den gemeinschaftlichen Referenzlaboratorien im Bereich
Tiergesundheit und lebende Tiere können gemäß Arti
kel 28 Absatz 1 der Entscheidung 90/424/EWG Finanz
hilfen der Gemeinschaft gewährt werden.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 1754/2006 der Kommission
vom 28. November 2006 über die Modalitäten für die
Gewährung der Finanzhilfe der Gemeinschaft an die ge
meinschaftlichen Referenzlaboratorien für Futtermittel,
Lebensmittel und den Bereich Tiergesundheit (3) sieht
vor, dass die Finanzhilfe der Gemeinschaft gewährt

wird, wenn die genehmigten Arbeitsprogramme wirksam
durchgeführt werden und die Finanzhilfeempfänger alle
erforderlichen Informationen innerhalb bestimmter Fris
ten vorlegen.

(3) Gemäß Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1754/2006
sind die Beziehungen zwischen der Kommission und den
einzelnen gemeinschaftlichen Referenzlaboratorien in ei
nem Partnerschaftsabkommen festgelegt, das von einem
mehrjährigen Arbeitsprogramm begleitet wird.

(4) Die Kommission hat die Arbeitsprogramme und die von
den gemeinschaftlichen Referenzlaboratorien für das Jahr
2009 vorgelegten entsprechenden Finanzpläne geprüft.

(5) Somit sollte den gemeinschaftlichen Referenzlaborato
rien, die zur Durchführung der Aufgaben und Pflichten
gemäß den folgenden Rechtsakten benannt wurden, eine
Finanzhilfe der Gemeinschaft gewährt werden:

— Richtlinie 92/35/EWG des Rates vom 29. April 1992
zur Festlegung von Kontrollregeln und Maßnahmen
zur Bekämpfung der Pferdepest (4),

— Richtlinie 92/66/EWG des Rates vom 14. Juli 1992
mit Gemeinschaftsmaßnahmen zur Bekämpfung der
Newcastle-Krankheit (5),
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— Richtlinie 92/119/EWG des Rates vom 17. Dezember
1992 mit allgemeinen Gemeinschaftsmaßnahmen zur
Bekämpfung bestimmter Tierseuchen sowie besonde
ren Maßnahmen bezüglich der vesikulären Schweine
krankheit (1),

— Richtlinie 93/53/EWG des Rates vom 24. Juni 1993
zur Festlegung von Mindestmaßnahmen der Gemein
schaft zur Bekämpfung bestimmter Fischseuchen (2),

— Richtlinie 95/70/EG des Rates vom 22. Dezember
1995 zur Festlegung von Mindestmaßnahmen der
Gemeinschaft zur Bekämpfung bestimmter Muschel
krankheiten (3),

— Entscheidung 2000/258/EG des Rates vom 20. März
2000 zur Bestimmung eines spezifischen Instituts,
das für die Aufstellung der Kriterien für die Normung
der serologischen Tests zur Kontrolle der Wirksam
keit der Tollwutimpfstoffe verantwortlich ist (4),

— Richtlinie 2000/75/EG des Rates vom 20. November
2000 mit besonderen Bestimmungen für Maßnahmen
zur Bekämpfung und Tilgung der Blauzungenkrank
heit (5),

— Richtlinie 2001/89/EG des Rates vom 23. Oktober
2001 über Maßnahmen der Gemeinschaft zur Be
kämpfung der klassischen Schweinepest (6),

— Richtlinie 2002/60/EG des Rates vom 27. Juni 2002
zur Festlegung von besonderen Vorschriften für die
Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest sowie
zur Änderung der Richtlinie 92/119/EWG hinsicht
lich der Teschener Krankheit und der Afrikanischen
Schweinepest (7),

— Richtlinie 2003/85/EG des Rates vom 29. September
2003 über Maßnahmen der Gemeinschaft zur Be
kämpfung der Maul- und Klauenseuche, zur Aufhe
bung der Richtlinien 85/511/EWG sowie der Ent
scheidungen 89/531/EWG und 91/665/EWG und
zur Änderung der Richtlinie 92/46/EWG (8),

— Entscheidung 96/463/EG des Rates vom 23. Juli
1996 zur Benennung der Referenzstelle, deren Auf
gabe es ist, zur Vereinheitlichung der Prüfmethoden
und der Bewertung der Ergebnisse reinrassiger Zucht
rinder beizutragen (9),

— Verordnung (EG) Nr. 882/2004 über Brucellose,

— Richtlinie 2005/94/EG des Rates vom 20. Dezember
2005 mit Gemeinschaftsmaßnahmen zur Bekämp
fung der Aviären Influenza und zur Aufhebung der
Richtlinie 92/40/EWG (10),

— Richtlinie 2006/88/EG des Rates vom 24. Oktober
2006 mit Gesundheits- und Hygienevorschriften für
Tiere in Aquakultur und Aquakulturerzeugnisse und
zur Verhütung und Bekämpfung bestimmter Wasser
tierkrankheiten (11),

— Verordnung (EG) Nr. 180/2008 der Kommission vom
28. Februar 2008 über das Gemeinschaftsreferenzla
boratorium für Krankheiten von Equiden mit Aus
nahme der Pferdepest und zur Änderung des An
hangs VII der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des
Europäischen Parlaments und des Rates (12),

— Verordnung (EG) Nr. 737/2008 der Kommission vom
28. Juli 2008 zur Benennung der Gemeinschaftsrefe
renzlaboratorien für Krustentierkrankheiten, Tollwut
und Rindertuberkulose, zur Festlegung zusätzlicher
Pflichten und Aufgaben der Gemeinschaftsreferenzla
boratorien für Tollwut und Rindertuberkulose sowie
zur Änderung von Anhang VII der Verordnung (EG)
Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des
Rates (13).

(6) Die Finanzhilfen für die Durchführung und Veranstaltung
von Workshops der gemeinschaftlichen Referenzlabora
torien sollten ebenfalls den Bestimmungen über die Bei
hilfefähigkeit der Verordnung (EG) Nr. 1754/2006 ent
sprechen.

(7) Gemäß Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 13
der Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 des Rates vom
21. Juni 2005 über die Finanzierung der gemeinsamen
Agrarpolitik (14) werden Programme zur Tilgung und
Überwachung von Tierseuchen (Veterinärmaßnahmen)
aus dem Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds
für die Landwirtschaft finanziert. Nach Artikel 13 Absatz
2 der genannten Verordnung werden Ausgaben, die die
Mitgliedstaaten und die Begünstigten der Unterstützung
aus dem EAGFL für Verwaltung und Personal in Bezug
auf Maßnahmen und Programme tätigen, die unter die
Entscheidung 90/424/EWG fallen, in ordnungsgemäß be
gründeten Ausnahmefällen vom EAGFL getragen. Für die
Zwecke der Finanzkontrolle finden die Artikel 9, 36 und
37 der Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 Anwendung.

(8) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschus
ses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Im Zusammenhang mit der Pferdepest gewährt die Gemein
schaft dem Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete,
Algete (Madrid), Spanien, eine Finanzhilfe für die Funktionen
und Aufgaben gemäß Anhang III der Richtlinie 92/35/EWG.
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Die Finanzhilfe der Gemeinschaft beläuft sich für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009 auf 100 % der beihilfe
fähigen Ausgaben, die diesem Laboratorium im Rahmen des
Arbeitsprogramms entstehen, gemäß der Verordnung (EG) Nr.
1754/2006, mit einem Höchstbetrag von 101 000 EUR, von
denen höchstens 35 000 EUR für die Veranstaltung eines Fach
workshops über Pferdepest aufgewendet werden.

Artikel 2

Im Zusammenhang mit der Newcastle-Krankheit gewährt die
Gemeinschaft der Veterinary Laboratories Agency (VLA), New
Haw, Weybridge, Vereinigtes Königreich, eine Finanzhilfe für die
Funktionen und Aufgaben gemäß Anhang V der Richtlinie
92/66/EWG.

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft beläuft sich für den Zeitraum
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 auf 100 % der
beihilfefähigen Ausgaben, die diesem Laboratorium im Rahmen
des Arbeitsprogramms entstehen, gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 1754/2006, mit einem Höchstbetrag von 88 000 EUR.

Artikel 3

Im Zusammenhang mit der vesikulären Schweinekrankheit ge
währt die Gemeinschaft dem AFRC Institute for Animal Health,
Pirbright Laboratory, Pirbright, Vereinigtes Königreich, eine Fi
nanzhilfe für die Funktionen und Aufgaben gemäß Anhang III
der Richtlinie 92/119/EWG.

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft beläuft sich für den Zeitraum
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 auf 100 % der
beihilfefähigen Ausgaben, die diesem Laboratorium im Rahmen
des Arbeitsprogramms entstehen, gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 1754/2006, mit einem Höchstbetrag von 125 000 EUR.

Artikel 4

Im Zusammenhang mit Fischseuchen gewährt die Gemeinschaft
der Technischen Hochschule Dänemarks, dänisches Nationales
Veterinärinstitut, Abteilung Geflügel, Fische und Pelztiere, År
hus, Dänemark, eine Finanzhilfe für die Funktionen und Auf
gaben gemäß Anhang C der Richtlinie 93/53/EWG.

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft beläuft sich für den Zeitraum
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 auf 100 % der
beihilfefähigen Ausgaben, die diesem Laboratorium im Rahmen
des Arbeitsprogramms entstehen, gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 1754/2006, mit einem Höchstbetrag von 255 000 EUR.

Artikel 5

Im Zusammenhang mit Muschelkrankheiten gewährt die
Gemeinschaft dem Institut IFREMER, La Tremblade, Frankreich,
eine Finanzhilfe für die Funktionen und Aufgaben gemäß An
hang B der Richtlinie 95/70/EG.

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft beläuft sich für den Zeitraum
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 auf 100 % der
beihilfefähigen Ausgaben, die diesem Institut im Rahmen des
Arbeitsprogramms entstehen, gemäß der Verordnung (EG) Nr.
1754/2006, mit einem Höchstbetrag von 105 000 EUR.

Artikel 6

Im Zusammenhang mit den serologischen Tests zur Kontrolle
der Wirksamkeit der Tollwutimpfstoffe gewährt die Gemein
schaft dem AFSSA, Laboratoire d’études sur la rage et la patho
logie des animaux sauvages, Nancy, Frankreich, eine Finanzhilfe
für die Funktionen und Aufgaben gemäß Anhang II der Ent
scheidung 2000/258/EG.

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft beläuft sich für den Zeitraum
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 auf 100 % der
beihilfefähigen Ausgaben, die diesem Laboratorium im Rahmen
des Arbeitsprogramms entstehen, gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 1754/2006, mit einem Höchstbetrag von 205 000 EUR.

Artikel 7

Im Zusammenhang mit der Blauzungenkrankheit gewährt die
Gemeinschaft dem AFRC Institute for Animal Health, Pirbright
Laboratory, Pirbright, Vereinigtes Königreich, eine Finanzhilfe
für die Funktionen und Aufgaben gemäß Anhang II Teil B der
Richtlinie 2000/75/EG.

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft beläuft sich für den Zeitraum
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 auf 100 % der
beihilfefähigen Ausgaben, die diesem Laboratorium im Rahmen
des Arbeitsprogramms entstehen, gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 1754/2006, mit einem Höchstbetrag von 298 000 EUR.

Artikel 8

Im Zusammenhang mit der klassischen Schweinepest gewährt
die Gemeinschaft dem Institut für Virologie der Tierärztlichen
Hochschule Hannover, Hannover, Deutschland, eine Finanzhilfe
für die Funktionen und Aufgaben gemäß Anhang IV der Richt
linie 2001/89/EG.

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft beläuft sich für den Zeitraum
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 auf 100 % der
beihilfefähigen Ausgaben, die diesem Institut im Rahmen des
Arbeitsprogramms entstehen, gemäß der Verordnung (EG) Nr.
1754/2006, mit einem Höchstbetrag von 215 000 EUR.

Artikel 9

Im Zusammenhang mit der Afrikanischen Schweinepest ge
währt die Gemeinschaft dem Centro de Investigación en Sani
dad Animal, Valdeolmos (Madrid), Spanien, eine Finanzhilfe für
die Funktionen und Aufgaben gemäß Anhang V der Richtlinie
2002/60/EG.

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft beläuft sich für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009 auf 100 % der beihilfe
fähigen Ausgaben, die diesem Forschungszentrum im Rahmen
des Arbeitsprogramms entstehen, gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 1754/2006, mit einem Höchstbetrag von 208 000 EUR,
von denen höchstens 43 000 EUR für die Veranstaltung eines
Fachworkshops über Afrikanische Schweinepest aufgewendet
werden.

Abweichend von Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1754/2006 ist das im ersten Absatz genannte Laboratorium
befugt, für einen seiner im zweiten Absatz dieses Artikels ge
nannten Workshops eine finanzielle Unterstützung für die Teil
nahme von höchstens 50 Personen zu beantragen.
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Artikel 10

Im Zusammenhang mit der Maul- und Klauenseuche gewährt
die Gemeinschaft dem Institute for Animal Health, Pirbright
Laboratory, des Biotechnology and Biological Sciences Research
Council (BBSRC), Pirbright, Vereinigtes Königreich, eine Finanz
hilfe für die Funktionen und Aufgaben gemäß Anhang XVI der
Richtlinie 2003/85/EG.

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft beläuft sich für den Zeitraum
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 auf 100 % der
beihilfefähigen Ausgaben, die diesem Laboratorium im Rahmen
des Arbeitsprogramms entstehen, gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 1754/2006, mit einem Höchstbetrag von 300 000 EUR.

Artikel 11

Für die Zusammenarbeit zur Vereinheitlichung der Prüfmetho
den und der Bewertung der Ergebnisse für reinrassige Zucht
rinder gewährt die Gemeinschaft dem Interbull Centre, Depart
ment of Animal Breeding and Genetics, Swedish University of
Agricultural Sciences, Uppsala, Schweden, eine Finanzhilfe für
die Funktionen und Aufgaben gemäß Anhang II der Entschei
dung 96/463/EG.

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft beläuft sich für den Zeitraum
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 auf 100 % der
beihilfefähigen Ausgaben, die diesem Laboratorium im Rahmen
des Arbeitsprogramms entstehen, gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 1754/2006, mit einem Höchstbetrag von 91 000 EUR.

Artikel 12

Im Zusammenhang mit der Brucellose gewährt die Gemein
schaft dem AFSSA, Laboratoire d’études et de recherches en
pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, Frankreich,
eine Finanzhilfe für die Funktionen und Aufgaben gemäß Arti
kel 32 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004.

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft beläuft sich für den Zeitraum
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 auf 100 % der
beihilfefähigen Ausgaben, die diesem Laboratorium im Rahmen
des Arbeitsprogramms entstehen, gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 1754/2006, mit einem Höchstbetrag von 269 000 EUR,
von denen höchstens 28 000 EUR für einen Fachworkshop
über Diagnoseverfahren für Brucellose aufgewendet werden.

Artikel 13

Im Zusammenhang mit der Aviären Influenza gewährt die
Gemeinschaft der Veterinary Laboratories Agency (VLA), New
Haw, Weybridge, Vereinigtes Königreich, eine Finanzhilfe für die
Funktionen und Aufgaben gemäß Anhang VII der Richtlinie
2005/94/EG.

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft beläuft sich für den Zeitraum
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 auf 100 % der
beihilfefähigen Ausgaben, die diesem Laboratorium im Rahmen
des Arbeitsprogramms entstehen, gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 1754/2006, mit einem Höchstbetrag von 400 000 EUR.

Artikel 14

Im Zusammenhang mit Krustentierkrankheiten gewährt die
Gemeinschaft dem Centre for Environment, Fisheries & Aqua
culture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Vereinigtes Kö
nigreich, eine Finanzhilfe für die Funktionen und Aufgaben ge
mäß Anhang VI Teil I der Richtlinie 2006/88/EG.

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft beläuft sich für den Zeitraum
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 auf 100 % der
beihilfefähigen Ausgaben, die diesem Laboratorium im Rahmen
des Arbeitsprogramms entstehen, gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 1754/2006, mit einem Höchstbetrag von 95 000 EUR.

Artikel 15

Im Zusammenhang mit Krankheiten von Equiden mit Aus
nahme der Pferdepest gewährt die Gemeinschaft dem AFSSA,
Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et
zoonoses/Laboratoire d’études et de recherche en pathologie
equine, Frankreich, eine Finanzhilfe für die Funktionen und Auf
gaben gemäß dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 180/2008.

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft beläuft sich für den Zeitraum
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 auf 100 % der
beihilfefähigen Ausgaben, die diesem Laboratorium im Rahmen
des Arbeitsprogramms entstehen, gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 1754/2006, mit einem Höchstbetrag von 515 000 EUR,
von denen höchstens 40 000 EUR für einen Fachworkshop
über Krankheiten von Equiden aufgewendet werden.

Artikel 16

Im Zusammenhang mit Tollwut gewährt die Gemeinschaft dem
AFSSA, Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des
animaux sauvages, Nancy, Frankreich, eine Finanzhilfe für die
Funktionen und Aufgaben gemäß Anhang I der Verordnung
(EG) Nr. 737/2008.

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft beläuft sich für den Zeitraum
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 auf 100 % der
beihilfefähigen Ausgaben, die diesem Laboratorium im Rahmen
des Arbeitsprogramms entstehen, gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 1754/2006, mit einem Höchstbetrag von 285 000 EUR,
von denen höchstens 25 000 EUR für einen Fachworkshop
über Tollwut aufgewendet werden.

Artikel 17

Im Zusammenhang mit Tuberkulose gewährt die Gemeinschaft
dem Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET) der Facul
tad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Madrid,
Spanien, eine Finanzhilfe für die Funktionen und Aufgaben ge
mäß Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 737/2008.

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft beläuft sich für den Zeitraum
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 auf 100 % der
beihilfefähigen Ausgaben, die diesem Laboratorium im Rahmen
des Arbeitsprogramms entstehen, gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 1754/2006, mit einem Höchstbetrag von 205 000 EUR,
von denen höchstens 25 000 EUR für einen Fachworkshop
über Tuberkulose aufgewendet werden.
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Artikel 18

Diese Entscheidung ist gerichtet an:

— Afrikanische Pferdepest: Laboratorio Central de Sanidad Ani
mal, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
Ctra. de Algete km 8, Valdeolmos, E-28110 Algete, Madrid
(Spanien); Frau Concepción Gómez Tejedor, Tel. (34) 916
290 300

— Newcastle-Disease: Veterinary Laboratories Agency (VLA)
Weybridge, New Haw, Addelstone, Surrey KT15 3NB, Ver
einigtes Königreich; Herr Ian Brown, Tel. (44) 1932 35 73
39

— Vesikuläre Schweinekrankheit: AFRC Institute for Animal
Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey,
GU24 ONF, Vereinigtes Königreich; Herr D. J. Paton, Tel.
(44) 7900 16 20 31

— Fischkrankheiten: Technische Hochschule Dänemarks, däni
sches Nationales Veterinärinstitut, Abteilung Geflügel, Fische
und Pelztiere, Hangøvej 2, DK-8200 Århus, Dänemark; Herr
Kristian Møller, Tel. (45) 72 34 61 89

— Muschelkrankheiten: IFREMER, BP 133, 17390 La Tremb
lade, Frankreich; Frau Isabelle Arzul, Tel. (33) 546 76 26 47

— serologische Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit der Toll
wutimpfstoffe: Laboratoire d’études sur la rage et la patho
logie des animaux sauvages de l’AFSSA, site de Nancy, Do
maine de Pixérécourt, BP 9, F-54220 Malzéville, Frankreich;
Frau Florence Cliquet, Tel. (33) 383 29 89 50

— Blauzungenkrankheit: AFRC Institute for Animal Health, Pir
bright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey, GU24 ONF,
Vereinigtes Königreich; Herr D. J. Paton, Tel. (44) 7900
16 20 31

— Klassische Schweinepest: Institut für Virologie der Tierärzt
lichen Hochschule Hannover, Bischofsholer Damm 15, D-
30173 Hannover, Deutschland; Herr Peter Joppe, Tel. (49-
511) 953 80 20

— Afrikanische Schweinepest: Centro de Investigación en Sani
dad Animal, Ctra. de Algete a El Casar, E-28130 Valdeol
mos, Madrid (Spanien); Frau Marisa Arias, Tel. (34) 600 31
51 89

— Maul- und Klauenseuche: AFRC Institute for Animal Health,
Pirbright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey, GU24 ONF,

Vereinigtes Königreich; Herr D. J. Paton, Tel. (44) 7900 16
20 31

— Zusammenarbeit zur Vereinheitlichung der Testmethoden
für reinrassige Zuchtrinder und Auswertung der Testergeb
nisse: Interbull Centre, Institutionen för husdjursgenetik,
Sveriges lantbruksuniversitet, Box 7023; S-75007 Uppsala,
Schweden. Herr João Walter Dürr, Tel. (46-18) 67 20 98

— Brucellose: Laboratoire d’études et de recherches en patho
logie animale et zoonoses de l’AFSSA, 23, avenue du Géné
ral-de-Gaulle, F-94706 Maisons-Alfort Cedex Frankreich;
Herr Bruno Garin-Bastuji, Tel. (33) 607 94 26 31

— Aviäre Influenza: Veterinary Laboratories Agency (VLA)
Weybridge, New Haw, Addelstone, Surrey KT15 3NB, Ver
einigtes Königreich; Herr Ian Brown, Tel. (44) 1932 35 73
39

— Krustentierkrankheiten: Centre for Environment, Fisheries &
Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, The
Nothe, Barrack Road, Weymouth, Dorset DT4 8UB, Verein
igtes Königreich; Herr David Grant Stentiford, Tel. (44)
1305 20 67 22

— Krankheiten von Equiden: Laboratoire d’études et de recher
ches en pathologie animale et zoonoses de l’AFSSA, 23,
avenue du Général-de-Gaulle, F-94706 Maisons-Alfort Cedex
Frankreich; Herr Stéphane Zientara, Tel. (33) 143 96 72 80

— Tollwut: Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des
animaux sauvages de l’AFSSA, site de Nancy, Domaine de
Pixérécourt, BP 9, F-54220 Malzéville, Frankreich; Frau Flo
rence Cliquet, Tel. (33) 383 29 89 50

— Tuberkulose: Visavet, Laboratorio de Vigilancia Veterinaria,
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de
Madrid, Avda. Puerta de Hierro, s/n, Ciudad Universitaria, E-
28040 Madrid (Spanien); Frau Alicia Aranaz, Tel. (34) 913
94 39 92

Brüssel, den 5. Dezember 2008

Für die Kommission
Androulla VASSILIOU

Mitglied der Kommission
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 12. Dezember 2008

gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Verabschiedung der Liste von Gebieten von
gemeinschaftlicher Bedeutung in der biogeografischen Steppenregion

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2008) 8066)

(2008/966/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai
1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der
wild lebenden Tiere und Pflanzen (1), insbesondere auf Artikel 4
Absatz 2 Unterabsatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Artikel 1 Buchstabe c Ziffer iii der Richtlinie
92/43/EWG genannte biogeografische Steppenregion
umfasst gemäß der biogeografischen Karte, die der nach
Artikel 20 der Richtlinie eingesetzte Ausschuss (nachste
hend „Habitatausschuss“) am 20. April 2005 gebilligt hat,
Teile des Hoheitsgebiets Rumäniens.

(2) Im Rahmen des 1995 eingeleiteten Prozesses sind weitere
Fortschritte bei der konkreten Errichtung des Netzes Na
tura 2000 erforderlich, das für den Schutz der biologi
schen Vielfalt in der Europäischen Gemeinschaft von gro
ßer Bedeutung ist

(3) Rumänien hat der Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 1
der Richtlinie 92/43/EWG im Oktober 2007 für die bio
geografische Steppenregion Listen von Gebieten übermit
telt, die als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung im
Sinne von Artikel 1 der Richtlinie vorgeschlagen wurden.

(4) Den Listen der vorgeschlagenen Gebiete waren Informa
tionen zu jedem Gebiet beigefügt, die in dem Format
vorgelegt wurden, das mit der Entscheidung 97/266/EG
der Kommission vom 18. Dezember 1996 über das For
mular für die Übermittlung von Informationen zu den im
Rahmen von Natura 2000 vorgeschlagenen Gebieten (2)
festgelegt wurde.

(5) Diese Informationen umfassen die vom betreffenden Mit
gliedstaat übermittelte aktuellste und endgültige kartogra
fische Darstellung des Gebiets, seine Bezeichnung, seine
geografische Lage, seine Größe sowie die Daten, die sich
aus der Anwendung der in Anhang III der Richtlinie
92/43/EWG genannten Kriterien ergeben.

(6) Auf der Grundlage des Entwurfs der Liste, der von der
Kommission im Einvernehmen mit dem betreffenden
Mitgliedstaat erstellt wurde und in dem die Gebiete mit
prioritären natürlichen Lebensraumtypen oder prioritären
Arten ausgewiesen sind, sollte eine Liste der Gebiete an
genommen werden, die als Gebiete von gemeinschaftli
cher Bedeutung ausgewählt wurden.

(7) Die Kenntnisse über Existenz und Verteilung der natür
lichen Lebensraumtypen und Arten entwickeln sich auf
grund der Überwachung gemäß Artikel 11 der Richtlinie
92/43/EWG ständig weiter. Deshalb erfolgten Bewertung
und Auswahl von Gebieten auf Gemeinschaftsebene auf
der Grundlage der besten derzeit verfügbaren Informatio
nen.

(8) Der betreffende Mitgliedstaat hat jedoch nicht genug Ge
biete vorgeschlagen, um die Anforderungen der Richtlinie
92/43/EWG im Hinblick auf bestimmte Lebensraumty
pen und Arten zu erfüllen. Daher kann für diese Arten
und Lebensraumtypen nicht davon ausgegangen werden,
dass das Netz vollständig ist. Unter Berücksichtigung der
Verzögerungen beim Eingang der Informationen und bei
der Erzielung einer Einigung mit dem Mitgliedstaat sollte
eine erste Liste von Gebieten verabschiedet werden, die
gemäß den Bestimmungen von Artikel 4 der Richtlinie
92/43/EWG zu überarbeiten sein wird.

(9) Da die Kenntnisse über Existenz und Verteilung einiger in
Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG genannter natürli
cher Lebensraumtypen sowie einiger in Anhang II der
Richtlinie genannter Arten unvollständig sind, sollte
keine Feststellung darüber getroffen werden, ob das
Netz für diese Lebensraumtypen und Arten vollständig
ist oder nicht. Die ursprüngliche Liste ist erforderlichen
falls gemäß Artikel 4 der Richtlinie 92/43/EWG zu über
arbeiten.

(10) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Habitatausschusses —
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HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die erste Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung in der biogeografischen Steppenregion
gemäß Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG ist im Anhang dieser Entscheidung
festgelegt.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 12. Dezember 2008

Für die Kommission
Stavros DIMAS

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Erste Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung in der biogeografischen Steppenregion

Jedes Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) wird anhand der Informationen, einschließlich kartografischer
Darstellung, beschrieben, die die zuständigen nationalen Behörden unter Verwendung des Formulars Natura 2000 gemäß
Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Richtlinie 92/43/EWG übermittelt haben.

Der nachstehenden Tabelle können folgende Informationen entnommen werden:

A: Code des GGB, der sich aus neun Zeichen zusammensetzt, von denen die ersten beiden der ISO-Code des betreffenden
Mitgliedstaats sind;

B: Bezeichnung des GGB;

C: * = Vorhandensein von einem oder mehreren prioritären natürlichen Lebensraumtypen und/oder einer oder mehrerer
prioritärer Arten im Sinne von Artikel 1 der Richtlinie 92/43/EWG;

D: Fläche oder Länge des GGB in Hektar bzw. Kilometer;

E: geografische Koordinaten des GGB (Längen- und Breitengrad).

Sämtliche Informationen der nachstehenden Gemeinschaftsliste basieren auf den von Rumänien vorgeschlagenen, über
mittelten und validierten Daten.

A B C D E

Code des GGB Bezeichnung des GGB *
Fläche des

GGB
(ha)

Länge des GGB
(km)

Geografische Koordinaten
des GGB

Längengrad Breitengrad

ROSCI0005 Balta Albă — Amara — Jirlău — Lacul
Sărat Câineni

* 6 411 E 27 17 N 45 13

ROSCI0006 Balta Mică a Brăilei 20 460 E 27 54 N 44 59

ROSCI0012 Brațul Măcin * 10 303 E 28 7 N 45 0

ROSCI0022 Canaralele Dunării * 26 064 E 28 4 N 44 24

ROSCI0053 Dealul Alah Bair * 187 E 28 13 N 44 30

ROSCI0060 Dealurile Agighiolului * 1 479 E 28 48 N 45 2

ROSCI0065 Delta Dunării * 457 813,5 E 28 55 N 44 54

ROSCI0067 Deniz Tepe * 425 E 28 41 N 45 0

ROSCI0071 Dumbrăveni — Valea Urluia — Lacul
Vederoasa

* 18 714 E 27 58 N 43 58

ROSCI0072 Dunele de nisip de la Hanul Conachi * 217 E 27 34 N 45 34

ROSCI0083 Fântânița Murfatlar * 637 E 28 23 N 44 9

ROSCI0103 Lunca Buzăului * 3 991 E 26 52 N 45 8

ROSCI0105 Lunca Joasă a Prutului * 5 656 E 28 8 N 45 45

ROSCI0114 Mlaștina Hergheliei — Obanul Mare și
Peștera Movilei

* 251 E 28 34 N 43 50

ROSCI0123 Munții Măcinului * 18 546 E 28 19 N 45 8

ROSCI0131 Oltenița — Mostiștea — Chiciu 11 930 E 27 7 N 44 12

ROSCI0133 Pădurea Bădeana * 56 E 27 34 N 46 9

ROSCI0134 Pădurea Balta-Munteni 86 E 27 27 N 45 56

ROSCI0139 Pădurea Breana-Roșcani * 151 E 27 59 N 45 55

ROSCI0149 Pădurea Eseschioi — Lacul Bugeac * 3 258 E 27 26 N 44 4
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A B C D E

Code des GGB Bezeichnung des GGB *
Fläche des

GGB
(ha)

Länge des GGB
(km)

Geografische Koordinaten
des GGB

Längengrad Breitengrad

ROSCI0151 Pădurea Gârboavele * 217 E 27 59 N 45 34

ROSCI0157 Pădurea Hagieni — Cotul Văii * 3 652 E 28 21 N 43 47

ROSCI0162 Pădurea Merișor — Cotul Zătuanului 579 E 27 20 N 45 45

ROSCI0163 Pădurea Mogoș-Mâțele * 65 E 27 56 N 45 43

ROSCI0165 Pădurea Pogănești * 176 E 28 1 N 45 58

ROSCI0169 Pădurea Seaca-Movileni * 52 E 27 32 N 46 17

ROSCI0172 Pădurea și Valea Canaraua Fetii — Io
rtmac

* 14 473 E 27 36 N 44 6

ROSCI0175 Pădurea Tălășmani 62 E 27 50 N 46 7

ROSCI0178 Pădurea Torcești 132 E 27 29 N 45 40

ROSCI0191 Peștera Limanu 12 E 28 31 N 43 48

ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean * 87 229 E 28 30 N 44 58

ROSCI0213 Râul Prut 12 506 E 27 47 N 47 12

ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia * 5 134 E 28 26 N 44 30

ROSCI0259 Valea Călmățuiului * 17 363 E 27 2 N 45 0
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 12. Dezember 2008

über die Nichtaufnahme von Kohlenmonoxid in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und
den Widerruf der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2008) 8077)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2008/967/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli
1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (1),
insbesondere auf Artikel 8 Absatz 2 Unterabsatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG
kann ein Mitgliedstaat während eines Zeitraums von
12 Jahren ab der Bekanntgabe dieser Richtlinie zulassen,
dass Pflanzenschutzmittel in Verkehr gebracht werden,
die nicht in Anhang I der Richtlinie aufgeführte Wirk
stoffe enthalten und zwei Jahre nach dem Zeitpunkt der
Bekanntgabe der Richtlinie bereits im Handel sind; diese
Stoffe werden nach und nach im Rahmen eines Arbeits
programms geprüft.

(2) Die Verordnungen (EG) Nr. 1112/2002 (2) und (EG) Nr.
2229/2004 (3) der Kommission enthalten weitere Durch
führungsbestimmungen für die vierte Stufe des Arbeits
programms gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie
91/414/EWG sowie eine Liste der Wirkstoffe, die im
Hinblick auf ihre mögliche Aufnahme in Anhang I der
Richtlinie 91/414/EWG bewertet werden sollen. In dieser
Liste ist auch Kohlenmonoxid aufgeführt.

(3) Die Auswirkungen von Kohlenmonoxid auf die mensch
liche Gesundheit und die Umwelt wurden nach den Be
stimmungen der Verordnungen (EG) Nr. 1112/2002 und
(EG) Nr. 2229/2004 für eine Reihe von Verwendungen
bewertet, die der Antragsteller vorgeschlagen hat. In die
sen Verordnungen wurden ferner Mitgliedstaaten als Be
richterstatter benannt, die gemäß Artikel 20 der Verord
nung (EG) Nr. 2229/2004 die jeweiligen Bewertungsbe
richte und Empfehlungen an die Europäische Behörde für
Lebensmittelsicherheit (EFSA) zu übermitteln haben. Für
Kohlenmonoxid war Italien berichterstattender Mitglied
staat, und alle relevanten Informationen wurden im No
vember 2007 übermittelt.

(4) Die Kommission hat Kohlenmonoxid gemäß Artikel 24a
der Verordnung (EG) Nr. 2229/2004 geprüft. Ein Ent
wurf eines Beurteilungsberichts über diesen Stoff wurde
von den Mitgliedstaaten und der Kommission im Rah
men des Ständigen Ausschusses für die Lebensmittelkette
und Tiergesundheit überprüft und am 26. September
2008 in Form des Beurteilungsberichts der Kommission
abgeschlossen.

(5) Nach der Prüfung dieses Wirkstoffs kam der Ausschuss —
unter Berücksichtigung der von den Mitgliedstaaten ein
gegangenen Kommentare — zu dem Schluss, es gebe
eindeutige Hinweise darauf, dass schädliche Auswirkun
gen auf die menschliche Gesundheit zu erwarten seien;
insbesondere das Fehlen wesentlicher Daten mache es
unmöglich, eine verlässliche annehmbare Anwenderexpo
sition (acceptable operator exposure level — AOEL) fest
zulegen, und solch ein Wert sei für die Risikobewertung
erforderlich. Darüber hinaus wurden weitere von dem
berichterstattenden Mitgliedstaat in seinem Bewertungs
bericht dargelegte Bedenken in den Beurteilungsbericht
über diesen Stoff aufgenommen.

(6) Die Kommission forderte den Antragsteller auf, zu den
Ergebnissen der Prüfung von Kohlenmonoxid Stellung zu
nehmen und anzugeben, ob er seinen Antrag auf Zulas
sung des Wirkstoffs aufrechterhalten möchte. Die darauf
hin vom Antragsteller vorgelegte Stellungnahme wurde
eingehend geprüft. Die Bedenken konnten jedoch trotz
der vom Antragsteller vorgebrachten Argumente nicht
ausgeräumt werden, und die Bewertungen, die auf Basis
der eingereichten Informationen vorgenommen wurden,
haben nicht ergeben, dass Pflanzenschutzmittel mit dem
Wirkstoff Kohlenmonoxid unter den vorgeschlagenen
Anwendungsbedingungen die Anforderungen des Artikels
5 Absatz 1 Buchstaben a und b der Richtlinie
91/414/EWG generell erfüllen.

(7) Kohlenmonoxid sollte daher nicht in Anhang I der Richt
linie 91/414/EWG aufgenommen werden.

(8) Es sind Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass
bestehende Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit
dem Wirkstoff Kohlenmonoxid innerhalb eines vorge
schriebenen Zeitraums widerrufen und nicht verlängert
werden und keine Neuzulassungen für derartige Mittel
erfolgen.
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(9) Gewährt ein Mitgliedstaat eine Frist für die Beseitigung,
die Lagerung, das Inverkehrbringen und die Verwendung
bestehender Lagervorräte von Pflanzenschutzmitteln mit
dem Wirkstoff Kohlenmonoxid, so sollte diese auf 12 Mo
nate begrenzt werden, um die Verwendung der Lagervor
räte in einer weiteren Vegetationsperiode zu ermöglichen;
dadurch wird gewährleistet, dass Pflanzenschutzmittel mit
dem Wirkstoff Kohlenmonoxid noch 18 Monate nach
Erlass der vorliegenden Entscheidung erhältlich sind.

(10) Diese Entscheidung steht der Einreichung eines Antrags
gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG
und gemäß der Verordnung (EG) Nr. 33/2008 der Kom
mission vom 17. Januar 2008 mit Durchführungsbestim
mungen zur Richtlinie 91/414/EWG des Rates in Bezug
auf ein reguläres und ein beschleunigtes Verfahren für die
Bewertung von Wirkstoffen im Rahmen des in Artikel 8
Absatz 2 dieser Richtlinie genannten Arbeitsprogramms,
die nicht in Anhang I dieser Richtlinie aufgenommen
wurden (1), mit Blick auf eine mögliche Aufnahme von
Kohlenmonoxid in Anhang I der genannten Richtlinie
nicht entgegen.

(11) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschus
ses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Kohlenmonoxid wird nicht als Wirkstoff in Anhang I der Richt
linie 91/414/EWG aufgenommen.

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass

a) Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff
Kohlenmonoxid bis zum 12. Juni 2009 widerrufen werden;

b) ab dem Tag der Veröffentlichung der vorliegenden Entschei
dung keine Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit dem
Wirkstoff Kohlenmonoxid erteilt oder verlängert werden.

Artikel 3

Jede von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 4 Absatz 6 der
Richtlinie 91/414/EWG gewährte Frist muss so kurz wie mög
lich sein und endet spätestens am 12. Juni 2010.

Artikel 4

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 12. Dezember 2008

Für die Kommission
Androulla VASSILIOU

Mitglied der Kommission
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 12. Dezember 2008

zur Genehmigung des Inverkehrbringens von arachidonsäurereichem Öl aus Mortierella alpina als
neuartige Lebensmittelzutat im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 258/97 des Europäischen Parlaments

und des Rates

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2008) 8080)

(Nur der englische Text ist verbindlich)

(2008/968/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 258/97 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 27. Januar 1997 über neuartige
Lebensmittel und neuartige Lebensmittelzutaten (1), insbeson
dere auf Artikel 7,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Am 18. Juni 1999 stellte das Unternehmen Abbott La
boratories (jetzt: Suntory Limited, Japan) bei den zustän
digen Behörden der Niederlande einen Antrag auf Inver
kehrbringen von arachidonsäurereichem Öl aus Mortie
rella alpina als neuartige Lebensmittelzutat.

(2) Am 19. Oktober 2005 legte die zuständige Lebensmittel
prüfstelle der Niederlande einen Bericht über die Erstprü
fung vor. In diesem Bericht kam sie zu dem Schluss, dass
die Verwendung von arachidonsäurereichem Öl aus Mor
tierella alpina in Säuglings- und Frühgeborenennahrung
sicher ist.

(3) Die Kommission leitete den Bericht über die Erstprüfung
am 17. November 2005 an alle Mitgliedstaaten weiter.

(4) Innerhalb der in Artikel 6 Absatz 4 der Verordnung (EG)
Nr. 258/97 festgelegten Frist von 60 Tagen wurden ge
mäß dieser Bestimmung begründete Einwände gegen das
Inverkehrbringen des Erzeugnisses erhoben.

(5) Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit
(EFSA) wurde daher am 26. Juni 2007 konsultiert.

(6) Am 10. Juli 2008 verabschiedete die EFSA die „Opinion
of the Scientific Panel on dietetic Products, Nutrition and
Allergies on a request from the Commission related to
the safety of ‚fungal oil from Mortierella alpina‘“ (Gut
achten des wissenschaftlichen Gremiums für diätetische
Produkte, Ernährung und Allergien zu einer Anfrage der
Kommission im Zusammenhang mit der Sicherheit von
„Pilzöl aus Mortierella alpina“).

(7) In diesem Gutachten kam die EFSA zu dem Schluss, dass
das aus Mortierella alpina gewonnene Pilzöl eine sichere
Arachidonsäurequelle für Säuglingsanfangsnahrung und
Folgenahrung ist.

(8) In Anhang I und Anhang II der Richtlinie 2006/141/EG
der Kommission vom 22. Dezember 2006 über Säug
lingsanfangsnahrung und Folgenahrung und zur Ände
rung der Richtlinie 1999/21/EG (2) sind die Regeln für
die Hinzufügung von langkettigen (20 und 22 Kohlen
stoffatome), mehrfach ungesättigten Fettsäuren und ins
besondere von Arachidonsäure zu Säuglingsanfangsnah
rung und Folgenahrung festgelegt.

(9) Auf der Grundlage der wissenschaftlichen Bewertung
wird festgestellt, dass Pilzöl aus Mortierella alpina die Kri
terien nach Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
258/97 erfüllt.

(10) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschus
ses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Pilzöl aus Mortierella alpina darf gemäß der Spezifikation im
Anhang als neuartige Lebensmittelzutat zur Verwendung in
Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung, wie in Artikel 2
der Richtlinie 2006/141/EG festgelegt, sowie in Frühgeborenen
nahrung in der Gemeinschaft in Verkehr gebracht werden.

Die Hinzufügung von Pilzöl aus Mortierella alpina zu Säuglings
anfangsnahrung und Folgenahrung wird durch seinen Gehalt an
Arachidonsäure gemäß den Vorschriften in Anhang I Nummer
5.7 und Anhang II Nummer 4.7 der Richtlinie 2006/141/EG
beschränkt. Seine Verwendung in Frühgeborenennahrung erfolgt
im Einklang mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/398/EWG
des Rates vom 3. Mai 1989 zur Angleichung der Rechtsvor
schriften der Mitgliedstaaten über Lebensmittel, die für eine
besondere Ernährung bestimmt sind (3).
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Artikel 2

Die Bezeichnung der mit dieser Entscheidung zugelassenen neuartigen Lebensmittelzutat, die in der Kenn
zeichnung des jeweiligen Lebensmittels, das diese Zutat enthält, anzugeben ist, lautet „Öl aus Mortierella
alpina“.

Artikel 3

Diese Entscheidung ist an das Unternehmen Beverage & Food Company, Suntory Limited, 2-4-1 Shibakoen
Minato-ku, Tokio, Japan, gerichtet.

Brüssel, den 12. Dezember 2008

Für die Kommission
Androulla VASSILIOU

Mitglied der Kommission

ANHANG

SPEZIFIKATION VON ARACHIDONSÄUREREICHEM ÖL AUS MORTIERELLA ALPINA

Beschreibung

Das klargelbe arachidonsäurereiche Öl wird durch Fermentation aus dem Pilz Mortierella alpina gewonnen, wobei Soja
mehl und Sojaöl als Substrate eingesetzt werden.

Spezifikation von arachidonsäurereichem Öl aus Mortierella alpina

Arachidonsäure ≥ 40 %

Peroxidzahl ≤ 5 meq/kg

Säurezahl ≤ 0,2 mg KOH/g

Anisidinzahl ≤ 20

Freie Fettsäuren ≤ 0,2 %

Unverseifbare Bestandteile ≤ 1 %

Farbe (Lovibond, 50,8 mm-Zelle): gelb ≤ 50

Farbe (Lovibond, 50,8 mm-Zelle): rot ≤ 10
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BESCHLUSS DER KOMMISSION

vom 16. Dezember 2008

über das von den Anweisungsbefugten der Kommission und den Exekutivagenturen zu
verwendende Frühwarnsystem

(2008/969/EG, Euratom)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atom
gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des
Rates vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung für den
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 215/2008 des Rates vom
18. Februar 2008 über die Finanzregelung für den 10. Europä
ischen Entwicklungsfonds (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Kommission, die für die Ausführung des Gesamt
haushaltsplans der Europäischen Union sowie aller übri
gen von den Gemeinschaften bewirtschafteten Mittel un
ter Beachtung des Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der
Haushaltsführung verantwortlich ist, ist verpflichtet, Maß
nahmen zur Bekämpfung von Betrug und sonstigen
rechtswidrigen Handlungen zum Nachteil der finanziellen
Interessen der Gemeinschaften zu treffen.

(2) Der bisherige Kommissionsbeschluss zum Frühwarnsys
tem (FWS) sollte infolge der Änderung der Artikel 93
und 96 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002
des Rates vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung
für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemein
schaften („die Haushaltsordnung“) und der Änderung der
zugehörigen Bestimmungen der Verordnung (EG, Eura
tom) Nr. 2342/2002 der Kommission vom 23. Dezember
2002 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung

(EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates über die Haus
haltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europä
ischen Gemeinschaften sowie entsprechend den Empfeh
lungen des Europäischen Datenschutzbeauftragten (3)
durch den vorliegenden Beschluss ersetzt werden.

(3) Durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1302/2008 der
Kommission vom 17. Dezember 2008 über die zentrale
Ausschlussdatenbank (4) wird eine Datenbank mit Anga
ben über Dritte eingerichtet, die von der Teilnahme an
Finanzhilfe- und Vergabeverfahren ausgeschlossen sind;
Zugang zu dieser Datenbank haben die Organe und In
stitutionen, darunter auch die in Artikel 1 Absatz 2 der
Haushaltsordnung genannten Institutionen, sowie die Ge
meinschaftseinrichtungen im Sinne von Artikel 185 der
Haushaltsordnung, die Exekutivagenturen und Behörden
von Mitgliedstaaten und Drittländern, internationale Or
ganisationen und sonstige Einrichtungen, die am Haus
haltsvollzug mitwirken.

(4) Das FWS soll die Weitergabe vertraulicher Informationen
über Dritte gewährleisten, die dem Ruf oder den finan
ziellen Interessen der Gemeinschaften Schaden zufügen
oder die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Gemein
schaftsmittel beeinträchtigen könnten.

(5) Da die Exekutivagenturen bei der Ausführung ihrer ope
rativen Mittel den Status eines von der Kommission be
vollmächtigten Anweisungsbefugten genießen, sollten sie
zum Zweck der Bewirtschaftung der Verwaltungsmittel
und der operativen Mittel in gleicher Weise wie die Kom
missionsdienststellen Zugang zum FWS erhalten.

(6) Damit das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung
(OLAF) seinen Untersuchungsaufgaben, Arbeiten zur In
formationssammlung und -auswertung und Betrugsver
hütungsmaßnahmen gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Ver
ordnung (EG) Nr. 1073/1999 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 25. Mai 1999 über die Unter
suchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämp
fung (OLAF) (5) und der Verordnung (Euratom) Nr.
1074/1999 des Rates vom 25. Mai 1999 über die Unter
suchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämp
fung (OLAF) (6) nachkommen kann, sollte es Zugang
zum FWS erhalten.
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(7) Die Verwaltung des FWS sollte vom Rechnungsführer
wahrgenommen werden. Der verantwortliche Anwei
sungsbefugte, das OLAF und der Interne Audit-Dienst
(IAS) sollten für die Beantragung der Eingabe, Änderung
und Löschung von Warnmeldungen verantwortlich sein.
Damit ein adäquates Maß an Kontrolle gewahrt bleibt,
sollte die Beantragung auf einer angemessenen Hierar
chiestufe erfolgen.

(8) Nach der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europä
ischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember
2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei
tung personenbezogener Daten durch die Organe und
Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Daten
verkehr (1) gilt, dass bei der Bearbeitung personenbezoge
ner Daten durch die Kommission die in der Verordnung
festgelegten Bestimmungen über die rechtmäßige Verar
beitung und Übermittlung dieser Daten eingehalten wer
den müssen und dass der Datenschutzbeauftragte der
Kommission vor Beginn der Verarbeitung den Europä
ischen Datenschutzbeauftragten unterrichten muss, wel
cher den Vorgang daraufhin prüft.

(9) Entsprechend der Stellungnahme des Europäischen Da
tenschutzbeauftragten sollten Datenschutzbestimmungen
festgelegt werden, welche die Rechte der Personen regeln,
deren Daten im FWS erfasst werden bzw. erfasst werden
könnten. Hinsichtlich des Anspruchs Dritter auf Unter
richtung über die im FWS erfassten Daten sollte differen
ziert werden, je nach dem, ob es sich um natürliche
Personen, die einen umfassenderen Datenschutz genie
ßen, oder um juristische Personen handelt.

(10) Für das Recht auf Datenschutz gelten die in Artikel 20
der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 festgelegten Ausnah
men, deren Anwendung jeweils im Einzelfall zu prüfen
und zu befristen ist. Diese Ausnahmen sollten ausschließ
lich von dem Dienst angewandt werden dürfen, der für
die Beantragung der Eingabe der Daten, einschließlich
ihrer Berichtigung und Löschung verantwortlich ist.

(11) Da die Ausschlüsse gemäß Artikel 94 der Haushaltsord
nung einzelne Vergabe- und Finanzhilfeverfahren betref
fen, sollten die diesbezüglichen Warnmeldungen nicht
der Kategorie W5, sondern vielmehr einer neuen Katego
rie W1d zugeordnet werden; die W5-Warnmeldungen
sollten ausnahmslos Ausschlusssituationen vorbehalten
sein, die sämtliche Vergabe- und Finanzhilfeverfahren be
treffen.

(12) Zum Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft
sollte der verantwortliche bevollmächtigte Anweisungsbe
fugte („der BAB“) noch bevor ein diesbezüglicher Be
schluss der Kommmission über die Anwendung von Ar

tikel 96 der Haushaltsordnung ergeht, die vorläufige Re
gistrierung einer Warnmeldung beantragen, sofern die
Handlungsweise des Dritten ebenfalls eine schwere beruf
liche Verfehlung im Sinne von Artikel 93 Absatz 1 Buch
stabe c beinhaltet; dadurch soll sichergestellt werden, dass
der betreffende Dritte während des Sanktionsverfahrens
keine Verträge oder Finanzhilfen erhält.

(13) Die Kommission muss eine Vielzahl von Verordnungen
des Rates zur Umsetzung von Gemeinsamen Standpunk
ten aufgrund von Artikel 15 des Vertrags über die Euro
päische Union (Gemeinsame Außen- und Sicherheitspo
litik, im Folgenden: „GASP“) beachten, wonach bestimm
ten natürlichen oder juristischen Personen, Gruppen oder
Organisationen weder direkt noch indirekt Gelder oder
wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden
dürfen —

BESCHLIESST:

ABSCHNITT 1

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

Artikel 1

Gegenstand

Mit diesem Beschluss wird das Frühwarnsystem der Kommission
(„das FWS“) für die Zwecke der Ausführung des Gesamthaus
haltsplans der Europäischen Union und der übrigen von den
Gemeinschaften verwalteten Mittel eingeführt.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Beschlusses bezeichnet der Ausdruck

— „Dritte“ Bewerber, Bieter, Auftragnehmer, Lieferanten,
Dienstleister und ihre jeweiligen Unterauftragnehmer, Fi
nanzhilfeantragsteller und -empfänger, Auftragnehmer von
Finanzhilfeempfängern sowie Rechtssubjekte, die von dem
Empfänger einer Finanzhilfe der Gemeinschaft nach Arti
kel 120 der Haushaltsordnung finanziell unterstützt werden;

— „verantwortlicher BAB“ den bevollmächtigten Anweisungs
befugten der Kommission nach Artikel 59 der Haushalts
ordnung, der gemäß den internen Vorschriften für die Aus
führung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen
Gemeinschaften („der Haushaltsplan“) verantwortlich ist, ein
schließlich die Leiter von Exekutivagenturen, sowie den
nachgeordnet bevollmächtigten Anweisungsbefugten im
Sinne von Artikel 59 der Haushaltsordnung, der die Funk
tion des Direktors ausübt.
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Artikel 3

FWS-Warnmeldungen

(1) Die FWS-Warnmeldungen enthalten Folgendes:

a) Angaben über Dritte, die dem Ruf oder den finanziellen
Interessen der Gemeinschaften Schaden zufügen oder die
ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Gemeinschaftsmittel
beeinträchtigen, weil sie nachweislich oder mutmaßlich Be
trug oder schwerwiegender Verwaltungsfehler begangen ha
ben, weil gegen sie Pfändungsbeschlüsse oder signifikante
Einziehungsanordnungen ergangen sind oder weil gegen sie
ein Ausschluss gemäß der Haushaltsordnung oder finanzielle
Restriktionen im Rahmen der GASP verhängt wurden;

b) Angaben über Personen, die Vertretungs-, Entscheidungs-
oder Kontrollbefugnisse gegenüber juristischen Personen,
die Dritte sind, besitzen und die aus den unter a genannten
Gründen den finanziellen Interessen und dem Ruf der
Gemeinschaften Schaden zufügen oder die ordnungsgemäße
Bewirtschaftung der Gemeinschaftsmittel beeinträchtigen;

c) Angabe der Warnmeldungskategorie und der Gründe, aus
denen von den unter a genannten Dritten bzw. den unter
b genannten Personen diese Gefährdung ausgeht, ggf. mit
Angabe der Dauer dieser Gefährdung, sowie Angabe des
für die jeweilige Ausschlusswarnung zuständigen Ansprech
partners.

(2) Unbeschadet Artikel 1 Absatz 2 und Artikel 1 Absatz 3
der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1302/2008 dürfen die im
FWS enthaltenen Daten ausschließlich für die Zwecke der Aus
führung der Haushaltsmittel oder sonstiger, von den Gemein
schaften verwalteter Mittel verwendet werden, einschließlich Fi
nanzhilfe- und Vergabeverfahren sowie Zahlungen an Dritte.

Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) darf die
Daten für seine Untersuchungen gemäß Verordnung (EG) Nr.
1073/1999 und Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 nutzen
und für seine Arbeiten zur Informationssammlung und -auswer
tung sowie für seine Betrugsverhütungsmaßnahmen einschließ
lich Risikoanalysen verwenden.

Artikel 4

Verwaltung des FWS

(1) Der Rechnungsführer der Kommission oder die ihm un
terstehenden Bediensteten, denen er in Anwendung von Arti
kel 62 der Haushaltsordnung bestimmte Aufgaben übertragen
hat (nachfolgend „der Rechnungsführer der Kommission“ ge
nannt), verwalten das FWS und treffen die gebotenen techni
schen Vorkehrungen.

Der Rechnungsführer der Kommission nimmt auf Antrag des
verantwortlichen BAB, des OLAF oder des Internen Auditdiens

tes (IAD) den Eintrag, die Änderung bzw. die Löschung einer
FWS-Warnmeldung vor.

(2) Der Rechnungsführer legt Durchführungsmaßnahmen zu
technischen Aspekten sowie diesbezügliche flankierende Maß
nahmen, einschließlich sicherheitstechnischer Art, fest.

Er setzt die Kommissionsdienste und die Exekutivagenturen von
diesen Maßnahmen in Kenntnis.

Artikel 5

Anträge auf Eingabe, Änderung und Löschung von
Warnmeldungen

(1) Anträge auf Eingabe, Änderung und Löschung von Warn
meldungen sind an den Rechnungsführer zu richten.

Zur Antragstellung befugt sind lediglich der verantwortliche
BAB, der Generaldirektor bzw. ein Direktor des OLAF und
der IAD. Die Antragstellung erfolgt anhand der Vorlage im An
hang.

(2) Der Dienst, der festgestellt hat, dass sich ein Dritter in
einer in Artikel 9 beschriebenen Situation befindet, übermittelt
dem Rechnungsführer einen Antrag auf FWS-Warnmeldung mit
Kopie an den in Artikel 7 bezeichneten FWS-Beauftragten, und
zwar auch dann, wenn bereits eine den Dritten betreffende
FWS-Meldung existiert.

(3) Nach dem in Absatz 2 beschriebenen Verfahren teilt der
Dienst, der eine FWS-Meldung beantragt, dem Rechnungsführer
unter Verwendung der Vorlage im Anhang Folgendes mit:

a) Jedwede Änderung der in der FWS-Warnmeldung enthalte
nen Angaben;

b) die Aufhebung dieser Warnmeldung, sobald die für die
Warnmeldung ausschlaggebenden Gründe nicht mehr gege
ben sind.

Personelle Veränderungen in Bezug auf den für die Warnmel
dung zuständigen Ansprechpartner können hingegen mittels ei
nes registrierten Vermerks mitgeteilt werden.

(4) Der Dienst, der die Eingabe einer FWS-Warnmeldung be
antragt, ist ebenfalls für die Koordinierung der Maßnahmen zu
ständig, die infolge der Warnmeldung gemäß den Artikeln 15
bis 22 zur Ausführung der Haushaltsmittel zu treffen sind.

(5) Soll eine Warnmeldung für eine natürliche Person erfol
gen, die über Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefug
nisse gegenüber einer juristischen Person verfügt, muss neben
dem Antrag, der die juristische Person betrifft, ein entsprech
ender weiterer Antrag gestellt werden.
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Artikel 6

Für das FWS geltende Zugangs- und Nutzungsbedingungen

(1) Die Dienste der Kommission und die Exekutivagenturen
haben über das Rechnungsführungssystem der Kommission
(ABAC) direkten Zugriff auf die im FWS gespeicherten Daten.

Kommissionsdienste und Exekutivagenturen, die für ein lokales
System verantwortlich sind, können dieses System für den Zu
gang zu den FWS-Daten nutzen, sofern die Datenkonsistenz
zwischen lokalem System und ABAC gewährleistet ist.

(2) Der verantwortliche BAB bzw. seine Mitarbeiter prüfen
jeweils, ob eine Dritte betreffende Warnmeldung vorliegt

a) bei Einzelmittelbindungen vor deren buchmäßiger Erfassung,

b) bevor im Rahmen einer globalen Mittelbindung eine recht
liche Verpflichtung eingegangen wird,

c) bei vorläufigen Mittelbindungen vor Abschluss der rechtli
chen Verpflichtung, die den Anspruch auf alle Folgezahlun
gen begründet.

Bei Mittelbindungen im Sinne von c), die die Zahlung von
Dienstbezügen oder die Erstattung von Reisekosten im Zusam
menhang mit Sitzungen und Auswahlverfahren betreffen, ist
eine vorherige Prüfung der FWS-Einträge nicht zwingend erfor
derlich.

Bei Vergabe- und Finanzhilfeverfahren prüfen der verantwort
liche BAB bzw. seine Mitarbeiter bevor der Vergabebeschluss
ergeht, ob eine FWS-Warnmeldung vorliegt.

Wenn die Vergabebehörde die Zahl der zur Angebotsabgabe
aufgeforderten Bieter im nichtoffenen Verfahren, im wettbe
werblichen Dialog oder im Verhandlungsverfahren nach Veröf
fentlichung der Bekanntmachung begrenzt, muss diese Prüfung
hingegen erfolgen, bevor die Auswahl der Bewerber abgeschlos
sen ist.

Bei der vorherigen Genehmigung von Unterauftragnehmern
kann der verantwortliche BAB entsprechend seiner Risikoana
lyse beschließen, auf die Prüfung des Vorliegens einer FWS-Mel
dung zu verzichten.

(3) Der verantwortliche BAB oder seine Mitarbeiter prüfen
gemäß Absatz 2, ob eine FWS-Meldung über eine natürliche
Person vorliegt, die über Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kon
trollbefugnisse gegenüber dem betroffenen Dritten verfügt,

a) wenn der verantwortliche BAB oder seine Mitarbeiter diese
Überprüfung nach Maßgabe ihrer Risikoanalyse für notwen
dig halten;

b) wenn sich die Unterlagen, die vom verantwortlichen BAB
oder seinen Mitarbeitern als Nachweis dafür angefordert wur
den, dass sich der Dritte nicht in einer Ausschlusssituation
gemäß Artikel 91 Absatz 1 der Haushaltsordnung befindet,
auf die betreffende Person beziehen.

(4) Der für die Warnmeldung zuständige Ansprechpartner
gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c stellt dem verantwort
lichen BAB bzw. dessen Mitarbeitern auf Wunsch alle zweck
dienlichen Informationen zur Verfügung. Bei Ausschlusswarnun
gen kommt Artikel 12 der Verordnung (EG, Euratom) Nr.
1302/2008 zur Anwendung.

(5) Die Absätze 2 bis 4 gelten ebenfalls für Zahlstellen bei
Ausgaben über 300 EUR. In diesem Fall prüft der Zahlstellen
verwalter der Grundlage der ihm mitgeteilten Informationen
und noch bevor eine rechtliche Verpflichtung gegenüber einem
Dritten eingegangen wird, ob eine FWS-Warnmeldung vorliegt.

Artikel 7

FWS-Beauftragte

(1) Der Generaldirektor des OLAF bzw. des IAS und jeder
bevollmächtigte Anweisungsbefugte benennt mindestens einen
ihm unterstellten Beamten oder sonstigen Bediensteten als FWS-
Beauftragten.

Er übermittelt dem Rechnungsführer die Liste der benannten
Personen sowie jegliche Änderung der Liste.

(2) Der FWS-Beauftragte kann die Liste aller Dritten bzw.
Personen mit Vertretungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefug
nissen gegenüber Dritten, für die eine FWS-Warnmeldung vor
liegt, einsehen. Bei Fragen im Zusammenhang mit dem FWS
trägt er für die Verbindung zwischen dem Dienst und dem
Rechnungsführer Sorge. Darüber hinaus unterstützt er den
Dienst bei der Übermittlung von Informationen über die von
dem Dienst beantragten FWS-Warnmeldungen sowie bei den
sich daraus ergebenden Folgemaßnahmen.
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(3) Der Rechnungsführer veröffentlicht auf der Intranetseite
der Generaldirektion Haushalt regelmäßig eine aktualisierte Liste
der FWS-Beauftragten.

Artikel 8

Datenschutz und Rechte der betroffenen Personen

(1) In Ausschreibungen bzw. Aufforderungen zur Einrei
chung von Vorschlägen sowie, falls keine solche Ausschreibung
bzw. Aufforderung erfolgt, vor der Auftrags- bzw. Finanzhilfe
vergabe setzen der verantwortliche BAB oder seine Mitarbeiter
Dritte von den sie betreffenden Daten, die im FWS erfasst wer
den können, und von den Stellen, denen die Daten mitgeteilt
werden können, in Kenntnis. Falls es sich bei den Dritten um
juristische Personen handelt, setzen der verantwortliche BAB
oder seine Mitarbeiter auch die Personen, die über Vertre
tungs-, Entscheidungs- oder Kontrollbefugnisse gegenüber die
sen juristischen Personen verfügen, in Kenntnis.

(2) Der die Eingabe einer FWS-Warnmeldung beantragende
Dienst ist für die Beziehungen zu der natürlichen oder juristi
schen Person, deren Daten in das FWS eingegeben werden (im
Folgenden: „die betroffene Person“), verantwortlich:

a) Er setzt die betroffene Person von der beantragten Eingabe,
Aktualisierung oder Löschung einer sie unmittelbar betref
fenden W5a-Ausschlusswarnung und den diesbezüglichen
Gründen in Kenntnis.

b) Er bearbeitet zudem die Anträge betroffener Personen auf
Berichtigung ungenauer oder unvollständiger personenbezo
gener Daten und alle sonstigen Anträge oder Fragen betrof
fener Personen.

Der die Eingabe einer Warnmeldung beantragende Dienst kann
jedoch beschließen, dass die in Artikel 20 Absatz 1 der Ver
ordnung (EG) Nr. 45/2001 festgelegten Einschränkungen An
wendung finden.

(3) Unbeschadet der Informationspflichten gemäß Absatz 2
kann jede natürliche Person, die sich ordnungsgemäß ausgewie
sen hat, Auskunft vom Rechnungsführer darüber verlangen, ob
sie im FWS erfasst ist.

Vorbehaltlich der Entscheidung des Dienstes, der die Eingabe der
FWS-Warnmeldung beantragt hat, über die Anwendung der in
Artikel 20 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 ange
führten Einschränkungen, teilt der Rechnungsführer der Person
in schriftlicher oder elektronischer Form mit, ob sie im FWS
erfasst ist.

Falls die Person erfasst ist, fügt er die im FWS über sie gespei
cherten Daten bei. Er setzt den Dienst, der die Eingabe der
Warnmeldung beantragt hat, davon in Kenntnis.

(4) Gelöschte Warnmeldungen dürfen nur für Audit- oder
Untersuchungszwecke zugänglich und für die Nutzer des FWS
nicht sichtbar sein.

Personenbezogene Daten in sich auf natürliche Personen bezieh
enden Warnmeldungen bleiben nur fünf Jahre nach Löschung
der Warnung für diese Zwecke verfügbar.

ABSCHNITT 2

EINGABEN VON INFORMATIONEN IN DAS FWS

Artikel 9

Kategorien von Warnmeldungen

FWS-Warnmeldungen werden je nach Art und Schwere des
Sachverhalts, der dem Dienst, der die Eingabe der Warnmeldung
beantragt hat, zur Kenntnis gebracht worden ist, einer der fol
genden fünf Kategorien zugeordnet:

1. W1: Die Informationen geben hinreichenden Grund zu der
Annahme, dass es voraussichtlich zur Feststellung von Betrug
oder schwerwiegenden Verwaltungsfehlern kommen wird,
bzw. infolge des Ausschlusses eines Dritten nach Artikel 94
der Haushaltsordnung sind vorbeugende Maßnahmen zu er
greifen;

2. W2: Bei einem Dritten werden schwerwiegende Verwaltungs
fehler oder Betrug festgestellt;

3. W3: Gegen einen Dritten werden rechtliche Schritte einge
leitet, die die Bekanntgabe eines Pfändungsbeschlusses zur
Folge haben bzw. gegen einen Dritten wurde wegen schwer
wiegender Verwaltungsfehler oder Betrug ein Gerichtsverfah
ren angestrengt;

4. W4: Ein Dritter, an den die Kommission Einziehungsanord
nungen über signifikante Beträge gerichtet hat, ist mit den
Zahlungen deutlich in Verzug;

5. W5: Gegen einen Dritten wurde nach Maßgabe der Haus
haltsordnung oder der Verordnungen des Rates über finan
zielle Restriktionen im GASP-Bereich ein Ausschluss ver
hängt.

Artikel 10

Warnmeldungen der Kategorie W1

(1) Das OLAF beantragt die Eingabe einer W1a-Warnmel
dung, wenn es bereits im Frühstadium einer Untersuchung hin
reichenden Grund zu der Annahme hat, dass es bei einem
Dritten, insbesondere wenn dieser Gemeinschaftsmittel erhält
oder erhalten hat, voraussichtlich zur Feststellung von schwer
wiegenden Verwaltungsfehlern oder Betrug kommen wird. Das
OLAF unterrichtet den FWS-Beauftragten des betreffenden
Diensts von diesen Anträgen.
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(2) Das OLAF und der IAS beantragen die Eingabe einer
W1b-Warnmeldung, wenn sie aufgrund ihrer Untersuchungen
hinreichenden Grund zu der Annahme haben, dass es bei einem
Dritten, insbesondere wenn dieser Gemeinschaftsmittel erhält
oder erhalten hat, voraussichtlich zur Feststellung von schwer
wiegenden Verwaltungsfehlern oder Betrug kommen wird. Sie
unterrichten den FWS-Beauftragten des betreffenden Diensts
von diesen Anträgen.

(3) Der verantwortliche BAB beantragt die Eingabe einer
W1c-Warnmeldung, wenn er aufgrund von Untersuchungen
des Rechnungshofes, seiner Internen Auditstelle (IAC) oder
sonstiger Prüfungen und Untersuchungen, die unter seiner Ver
antwortung durchgeführt oder ihm zur Kenntnis gebracht wor
den sind, hinreichenden Grund zu der Annahme hat, dass es bei
einem Dritten, insbesondere wenn dieser unter der Verantwor
tung des BAB Gemeinschaftsmittel erhält oder erhalten hat,
voraussichtlich zur Feststellung von schwerwiegenden Verwal
tungsfehlern oder Betrug kommen wird.

(4) Der verantwortliche BAB beantragt die Eingabe einer
W1d-Warnmeldung, wenn er einen Bewerber, Bieter oder An
tragsteller von der Vergabe von Aufträgen oder der Gewährung
von Finanzhilfen im Rahmen eines bestimmten Verfahrens ge
mäß Artikel 94 Buchstaben a oder b der Haushaltsordnung
ausschließt.

Gemäß Artikel 10 Absatz 4 der Verordnung (EG, Euratom) Nr.
1302/2008 eingegebene Ausschlusswarnungen gelten für die
Zwecke des FWS als W1d-Warnmeldungen.

(5) Eine W1-Warnmeldung wird höchstens sechs Monate
lang gespeichert und dann automatisch gelöscht. Wenn die
FWS-Warnmeldung aufrechterhalten werden muss und in die
sem Zeitraum nicht durch eine Warnmeldung anderer Art er
setzt werden kann, ist ein neuer Antrag zu stellen.

Artikel 11

Warnmeldungen der Kategorie W2

(1) Das OLAF und der IAS beantragen die Eingabe einer
W2a-Warnmeldung, wenn sie aufgrund ihrer Untersuchungen
bei einem Dritten, insbesondere wenn dieser Gemeinschaftsmit
tel erhält oder erhalten hat, schwerwiegende Verwaltungsfehler
oder Betrug feststellen.

(2) Der verantwortliche BAB beantragt die Eingabe einer
W2b-Warnmeldung, wenn aus schriftlich niedergelegten Fest
stellungen des Europäischen Rechnungshofes, seiner Internen
Auditstelle oder aus anderen Prüfungen oder Untersuchungen,
die unter seiner Verantwortung durchgeführt oder ihm zur
Kenntnis gebracht worden sind, hervorgeht, dass einem Dritten,
insbesondere wenn dieser Gemeinschaftsmittel erhält oder er
halten hat, für die der BAB verantwortlich ist, schwerwiegende
Verwaltungsfehler oder Betrug zur Last zu legen sind.

(3) Eine W2-Warnmeldung wird höchstens sechs Monate
lang gespeichert und dann automatisch gelöscht. Wenn die
FWS-Warnmeldung aufrechterhalten werden muss und in die
sem Zeitraum nicht durch eine Warnmeldung anderer Art er
setzt werden kann, ist ein neuer Antrag zu stellen.

Artikel 12

Warnmeldungen der Kategorie W3

(1) Der Rechnungsführer veranlasst die Eingabe einer W3a-
Warnmeldung, wenn ihm vom Generalsekretariat mitgeteilt
wird, dass ein Pfändungsbeschluss gegen einen Dritten ergangen
ist.

(2) Der verantwortliche BAB beantragt die Aktivierung einer
W3b-Warnmeldung, wenn er davon Kenntnis erhält, dass gegen
Dritte, insbesondere wenn diese unter seiner Verantwortung Ge
meinschaftsmittel erhalten oder erhalten haben, Gerichtsverfah
ren aufgrund von schwerwiegenden Verwaltungsfehlern oder
Betrug eingeleitet wurden.

Mündet eine Untersuchung des OLAF jedoch in ein Gerichts
verfahren oder trifft das OLAF Follow-up-Maßnahmen bzw.
leistet dazu Amtshilfe, beantragt das OLAF die Eingabe der
diesbezüglichen W3b-Warnmeldung.

(3) Eine W3-Warnmeldung wird gespeichert, bis ein rechts
kräftiges Urteil ergeht oder der Fall anderweitig beigelegt wird.

Artikel 13

Warnmeldungen der Kategorie W4

(1) Der Rechnungsführer veranlasst die Eingabe einer W4-
Warnmeldung zu Dritten, die von der Kommission Einziehungs
anordnungen über signifikante Beträge erhalten haben und mit
ihren diesbezüglichen Zahlungen deutlich in Verzug sind.

(2) Der Rechnungsführer erstellt interne Leitlinien, in denen
die Schwellenwerte für die Beträge und Fristen angegeben wer
den, die für W4-Warnmeldungen maßgeblich sind.

(3) Eine W4-Warnmeldung bleibt solange gespeichert, bis der
geschuldete Betrag bezahlt wird. Der Rechnungsführer löscht die
Warnmeldung, wenn der geschuldete Betrag beglichen worden
ist.

Artikel 14

Warnmeldungen der Kategorie W5

(1) Gemäß Artikel 10 Absätze 1, 2 und 3 der Verordnung
(EG, Euratom) Nr. 1302/2008 eingegebene Ausschlusswarnun
gen gelten für die Zwecke des FWS als W5a-Warnmeldungen.

(2) Zu natürlichen oder juristischen Personen, Gruppen oder
Organisationen, gegen die gemäß einer Verordnung des Rates
finanzielle Restriktionen im GASP-Bereich verhängt wurden,
kann auf Antrag des für den betreffenden Rechtsakt federführ
enden Kommissionsdienstes eine W5b-Warnmeldung eingege
ben werden, so lange die Restriktionen gegenüber den betref
fenden Personen, Gruppen oder Organisationen gelten. In der
Warnmeldung sind die Verordnung, mit der die Restriktionen
verhängt wurden, bzw. der entsprechende Durchführungsrechts
akt anzugeben.
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(3) Für die Eingabe von Ausschlussmeldungen gilt Folgendes:

a) Zieht der verantwortliche BAB den Ausschluss eines Dritten
gemäß Artikel 93 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d und e der
Haushaltsordnung in Erwägung, gibt er dem Dritten Gele
genheit, sich hierzu schriftlich zu äußern. Dem Dritten wird
hierfür eine Frist von 14 Kalendertagen eingeräumt. Bevor
der Dritte in Anwendung von Artikel 93 Absatz 1 Buchstabe
c ausgeschlossen wird, berät sich der verantwortliche BAB
mit dem Juristischen Dienst und der Generaldirektion Haus
halt.

Vorbehaltlich einer etwaigen Entscheidung der Kommission
über die Dauer des Ausschlusses beantragt der verantwort
liche BAB gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EG,
Euratom) Nr. 1302/2008 die vorläufige Eingabe einer Aus
schlusswarnung und legt die Angelegenheit so rasch wie
möglich der Kommission vor. Zum Schutz der finanziellen
Interessen der Europäischen Gemeinschaften kann der ver
antwortliche BAB die vorläufige Eingabe einer W5a-Aus
schlusswarnung beantragen, bevor der betroffene Dritte die
Gelegenheit hatte, sich zu äußern. Er kann alternativ auch die
Eingabe einer W2-Warnmeldung beantragen.

b) Beabsichtigt der verantwortliche BAB, das Verfahren nach
Artikel 96 der Haushaltsordnung einzuleiten, gibt er dem
Dritten Gelegenheit, sich hierzu schriftlich zu äußern. Dem
Dritten wird hierfür eine Frist von 14 Kalendertagen einge
räumt.

Nach Rücksprache mit dem Juristischen Dienst und der Ge
neraldirektion Haushalt und vorbehaltlich einer etwaigen
Entscheidung der Kommission über verwaltungsrechtliche
Sanktionen beantragt der verantwortliche BAB im Einklang
mit Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EG, Euratom) Nr.
1302/2008 die vorläufige Eingabe einer W5a-Ausschlusswar
nung, falls das Verhalten des Dritten zudem eine schwere
Verfehlung im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit im Sinne
von Artikel 93 Absatz 1 Buchstabe c der Haushaltsordnung
darstellt.

c) In jedem Antrag auf endgültige Eingabe einer W5a-Warn
meldung gemäß Artikel 93 Absatz 1 Buchstaben b, c, e oder
f wird die von der Kommission festgesetzte Dauer des Aus
schlusses angegeben.

ABSCHNITT 3

AUSWIRKUNGEN DES FWS AUF DEN HAUSHALTSVOLLZUG

Artikel 15

Auswirkungen von FWS-Warnmeldungen auf die
Haushaltsvorgänge

(1) Der Rechnungsführer setzt jegliche Zahlungen an Emp
fänger aus, für die eine W2-, W3-, W4- oder W5-Warnmeldung
im FWS vorliegt. Er unterrichtet den verantwortlichen BAB da
von und fordert ihn auf, jede Zahlung, die trotz Vorliegens einer
FWS-Warnmeldung der Kategorie W2, W3b oder W5a geleistet
werden soll, entsprechend zu begründen.

(2) Außer im Falle von W5b- und W3a-Warnmeldungen, die
auf vorsorgliche Pfändungsbeschlüsse zurückgehen, werden
Zahlungen unverzüglich geleistet, sobald sich ihre tatsächliche
Fälligkeit im Anschluss an die Prüfungen herausgestellt hat, die
der verantwortliche BAB durchführte, als er zu diesem Zwecke
die Aussetzung der Zahlungsfrist gemäß Artikel 106 Absatz 4
der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2342/2002 oder gemäß den
Bestimmungen des Auftrags oder der Finanzhilfe, die in Arti
kel 18 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 22 Absatz 1 Buch
stabe a aufgeführt sind, bewirkte.

Der Rechnungsführer kann die Leistung der ausgesetzten Zah
lung aber erst veranlassen, nachdem ihm vom verantwortlichen
BAB eine begründete Bestätigung der tatsächlichen Fälligkeit
dieser Zahlung übermittelt wurde. In Ermangelung einer solchen
Bestätigung wird die Aussetzung der Zahlung aufrechterhalten
und die Auszahlungsanordnung gegebenenfalls an den verant
wortlichen BAB zurückgeschickt.

Wurde nach einer W4-Warnmeldung eine zu leistende Zahlung
durch Aufrechnung gemäß Artikel 73 der Haushaltsordnung
und gemäß Artikel 83 der Verordnung (EG, Euratom) Nr.
2342/2002 beglichen oder wurde im Falle eines vollstreckbaren
Pfändungsbeschlusses eine Zahlung geleistet, erstellt der Rech
nungsführer einen entsprechend zu registrierenden Vermerk.

(3) Was Dritte anbelangt, für die eine W5-Warnmeldung im
FWS vorliegt, so kann weder eine Einzelmittelbindung vorge
nommen, noch eine individuelle rechtliche Verpflichtung in der
Haushaltsbuchführung im Rahmen einer globalen Mittelbindung
erfasst, noch eine rechtliche Verpflichtung im Rahmen einer
vorläufigen Mittelbindung abgeschlossen werden.

Artikel 16

Auswirkungen einer W1-Warnmeldung

Eine W1-Warnmeldung wird ausschließlich zu Informations
zwecken eingegeben und kann lediglich verschärfte Überwa
chungsmaßnahmen bewirken.

Artikel 17

Auswirkungen einer W2-, W3b- oder W4-Warnmeldung
auf Verfahren zur Vergabe von Aufträgen oder zur

Gewährung von Finanzhilfen

(1) Ist eine W2-, W3b- oder W4-Warnmeldung zu dem Zeit
punkt registriert, zu dem der verantwortliche BAB oder seine
Mitarbeiter das FWS gemäß Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a
konsultieren, dann unterrichtet der BAB — sofern es in diesem
Verfahrensstadium zulässig ist — den für die Vergabe des Auf
trags oder der Finanzhilfe zuständigen Bewertungsausschuss
vom Vorliegen der Warnmeldung, falls diese Warnmeldung
ein neues Element darstellt, das in Verbindung mit den Aus
wahlkriterien für diesen Auftrag oder diese Finanzhilfe geprüft
werden muss. Der verantwortliche BAB berücksichtigt diese In
formation, insbesondere wenn der im FWS erfasste Dritte auf
der Liste des Bewertungsausschusses oben stehen soll.
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(2) Sollte der Dritte, für den im FWS eine W2-, W3b- oder
W4-Warnmeldung vorliegt, auf der Liste des Bewertungsaus
schusses oben stehen, trifft der verantwortliche BAB angesichts
seiner Verpflichtung zum Schutz des Ansehens und der finan
ziellen Interessen der Gemeinschaften und unter Berücksichti
gung der Art und Schwere des die Warnmeldung begründenden
Tatbestands, des Betrags und der Dauer des Auftrags bzw. der
Finanzhilfe sowie gegebenenfalls der Dringlichkeit der Abwick
lung eine der folgenden Entscheidungen:

a) Er vergibt den Auftrag oder die Finanzhilfe an den Dritten
trotz Vorliegens der FWS-Warnmeldung und stellt sicher,
dass verschärfte Überwachungsmaßnahmen getroffen wer
den.

b) Wird mit dem Vorliegen einer solchen Warnmeldung die
ursprüngliche Bewertung in Bezug auf Einhaltung der Aus
wahl- und Zuschlagskriterien objektiv in Frage gestellt, ver
anlasst er, dass der Auftrag bzw. die Finanzhilfe auf der
Grundlage einer von der ursprünglichen Bewertung abweich
enden Bewertung in Bezug auf Einhaltung der Auswahl- und
Zuschlagskriterien an einen anderen Bieter oder Bewerber
vergeben wird und begründet seine Entscheidung in ange
messener Weise.

c) Er schließt das Vergabeverfahren ohne Zuschlagserteilung ab
und begründet diese Maßnahme in der Mitteilung an den
Bieter in gebührender Weise.

Wenn der verantwortliche BAB entscheidet, das Verfahren ge
mäß Buchstabe c abzuschließen, kann ein nichtoffenes Verfah
ren mit den für Dringlichkeitsfälle festgesetzten Fristen nach
Artikel 142 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2342/2002 an
gewandt werden, um den Auftrag im Rahmen eines neuen Ver
fahrens zu vergeben.

Artikel 18

Auswirkungen einer W2-, W3b- oder W4-Warnmeldung
auf unterzeichnete Aufträge oder Finanzhilfen

(1) Sofern die Gründe für eine W2-, W3b- oder W4-Warn
meldung in Verbindung mit der Abwicklung oder Vergabe eines
laufenden Auftrags bzw. einer laufenden Finanzhilfe oder mit
dem damit verbundenen Vergabeverfahren stehen, trifft der ver
antwortliche BAB unter Berücksichtigung der Art und Begrün
dung der Warnmeldung sowie ihrer voraussichtlichen Auswir
kungen auf die weitere Abwicklung des Auftrags bzw. der Fi
nanzhilfe, insbesondere was Betrag, Dauer und gegebenenfalls
Dringlichkeit der Abwicklung angeht, nach Abwägung der je
weiligen Risiken eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen:

a) Er fordert den Auftragnehmer bzw. Finanzhilfeempfänger
zur weiteren Abwicklung des Auftrags bzw. der Finanzhilfe
unter Anwendung verschärfter Überwachungsmaßnahmen
auf.

b) Er setzt die Zahlungsfrist gemäß Artikel 106 Absatz 4 der
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2342/2002 aus, um sich vor
Leistung jeglicher weiterer Zahlungen anhand von ergänzen

den Prüfungen von der Förderfähigkeit der Ausgaben zu
überzeugen, und tätigt anschließend die tatsächlich fälligen
Zahlungen.

c) Er setzt die Abwicklung des Auftrags bzw. der Finanzhilfe
gemäß den Artikeln 103 und 119 der Haushaltsordnung aus.

d) Er kündigt den Auftrag bzw. die Finanzhilfe, sofern entspre
chende Klauseln dies zulassen.

(2) Sofern die Gründe für die nicht erfolgte Registrierung
einer W2-, W3b- oder W4-Warnmeldung in Verbindung mit
dem laufenden Auftrag bzw. der laufenden Finanzhilfe oder
dem damit verbundenen Vergabeverfahren stehen, trifft der ver
antwortliche BAB unter Berücksichtigung der Art der Warnmel
dung sowie ihrer voraussichtlichen Auswirkungen auf die wei
tere Abwicklung des laufenden Auftrags bzw. der laufenden
Finanzhilfe nach Abwägung der jeweiligen Risiken, einschließ
lich des Risikos eines Gerichtsverfahrens, folgende Maßnahmen:

a) Er entscheidet sich für eine oder mehrere der in Absatz 1
Buchstaben a und b genannten Möglichkeiten.

b) Er kündigt den Auftrag bzw. die Finanzhilfe, wenn eine ent
sprechende Klausel beim Auftreten neuer Umstände eine
Kündigung zulässt, sofern derartige Umstände die Glaubwür
digkeit der Kommission und das Ansehen der Gemeinschaf
ten tatsächlich beeinträchtigen könnten.

Artikel 19

Auswirkungen einer W3a-Warnmeldung

(1) Geht die einen Dritten betreffende W3a-Warnmeldung
auf einen vorsorglichen Pfändungsbeschluss zurück, so erhält
der Rechnungsführer die Aussetzung sämtlicher Zahlungen so
lange aufrecht, bis ein endgültiges Gerichtsurteil über die For
derung des Hauptgläubigers vorliegt, wenn dies in den geltenden
nationalen Rechtsvorschriften so vorgesehen ist. Wenn der vor
sorgliche Pfändungsbeschluss kraft eines Urteils auf einen be
stimmten Betrag beschränkt ist (Beschränkung der Pfändung),
setzt der Rechnungsführer die Zahlungen bis zu diesem Betrag
aus.

(2) Geht die einen Dritten betreffende W3a-Warnmeldung
auf einen vollstreckbaren Pfändungsbeschluss zurück, dann sor
gen der verantwortliche BAB oder seine Mitarbeiter in enger
Zusammenarbeit mit dem Rechnungsführer dafür, dass die Zah
lung, die ursprünglich von der Kommission oder der Exekutiv
agentur an den Pfändungsschuldner zu leisten war, bis zur Höhe
des gepfändeten Betrags an den Pfändungsgläubiger getätigt
wird.

(3) Die Absätze 2 und 3 kommen zur Anwendung, es sei
denn, die Vollstreckung des Pfändungsbeschlusses könnte den
reibungslosen Betrieb der Kommission oder der Exekutivagentur
beeinträchtigen. In diesem Fall beruft sich der Rechnungsführer
auf Artikel 1 des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen
der Europäischen Gemeinschaften.
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Artikel 20

Auswirkungen einer W4-Warnmeldung

(1) Wird in das FWS eine W4-Warnmeldung gegen einen
Dritten eingegeben, so prüft der Rechnungsführer systematisch,
ob eine Aufrechnung der Forderungen der Gemeinschaften mit
etwaigen diesem Dritten noch geschuldeten Beträgen gemäß
Artikel 73 der Haushaltsordnung und Artikel 83 der Verord
nung (EG, Euratom) Nr. 2342/2002 möglich ist.

(2) Die entsprechende Information wird vom verantwortli
chen BAB vor der Vergabe neuer Aufträge oder Finanzhilfen
an den betreffenden Dritten berücksichtigt.

Artikel 21

Auswirkungen einer W5-Warnmeldung auf die Verfahren
zur Vergabe von Aufträgen und zur Gewährung von

Finanzhilfen

Der verantwortliche BAB schließt Dritte, gegen die eine W5-
Warnmeldung in das FWS eingegeben ist, von der Teilnahme
an dem Verfahren zur Vergabe von Aufträgen oder zur Gewäh
rung von Finanzhilfen im Stadium der Bewertung der Aus
schlusskriterien gemäß den Artikeln 93 und 114 Absatz 3 der
Haushaltsordnung oder gemäß der geltenden Ratsverordnung
über finanzielle Restriktionen im GASP-Bereich aus.

Artikel 22

Spezifische Auswirkungen einer W5-Warnmeldung auf
bereits unterzeichnete Aufträge oder Finanzhilfen

(1) Sollten sich die Gründe für die Registrierung einer W5a-
Warnmeldung möglicherweise auf die Abwicklung bereits unter
zeichneter Aufträge oder Finanzhilfen auswirken, trifft der ver
antwortliche BAB folgende Maßnahme:

a) Wenn die Bestimmungen des Auftrags oder der Finanzhilfe
es zulassen und die Gründe für die W5-Warnmeldung in
Verbindung mit der Abwicklung oder Vergabe eines laufen
den Vertrags oder einer laufenden Finanzhilfe stehen,

i) setzt er Zahlungen zwecks Durchführung weiterer Prüfun
gen aus, tätigt tatsächlich fällige Zahlungen und zieht zu
Unrecht gezahlte Beträge ein, wobei dies möglichst durch
Aufrechnung mit noch geschuldeten Beträgen erfolgen
sollte;

ii) kündigt er den Auftrag bzw. die Finanzhilfe.

b) In allen anderen Fällen wählt er eine der in Artikel 18 Ab
satz 1 genannten Möglichkeiten.

(2) Sofern in den den W5b-Warnmeldungen zugrunde lie
genden Verordnungen des Rates zur Umsetzung von Gemein
samen Standpunkten aufgrund von Artikel 15 des Vertrags über

die Europäische Union keine anderslautenden Bestimmungen
enthalten sind, gelten folgende Regeln:

a) Den in der betreffenden Ratsverordnung genannten natür
lichen oder juristischen Personen, Gruppen oder Organisatio
nen dürfen weder direkt noch indirekt Gelder zur Verfügung
gestellt werden oder zugute kommen.

b) Den in der betreffenden Ratsverordnung genannten natür
lichen oder juristischen Personen, Gruppen oder Organisatio
nen dürfen weder direkt noch indirekt wirtschaftliche Res
sourcen zur Verfügung gestellt werden oder zugute kommen.

Artikel 23

Verweisung an die Kommission

Falls in Ausnahmefällen, insbesondere bei Risiken politischer
Art und einer Gefährdung des guten Rufs der Gemeinschaften,
auf der Grundlage von Artikel 15 und 22 keine angemessene
Lösung gefunden werden kann, verweist der verantwortliche
BAB den Fall an das für den betreffenden Politikbereich zustän
dige Mitglied der Kommission, das seinerseits die Kommission
mit dem Fall befassen kann.

Das Generalsekretariat wird über alle wesentlichen Schritte in
formiert.

ABSCHNITT 4

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 24

Übergangsbestimmungen

(1) Dienste, die vor Annahme dieses Beschlusses die Eingabe
von Warnmeldungen in das FWS beantragt haben, tragen ge
mäß diesem Beschluss weiterhin die Verantwortung für Ände
rungen oder Löschungen der auf ihren Antrag hin eingegebenen
Warnmeldungen.

(2) Bei Ausschlüssen, die von einem verantwortlichen BAB
vor dem 1. Mai 2007 gemäß Artikel 93 Absatz 1 Buchstaben b
und e der Haushaltsordnung beschlossen wurden, ist bei der
Festlegung der Ausschlussdauer die nach nationalem Recht für
den Strafregistereintrag geltende Dauer zu berücksichtigen. Für
solche Ausschlüsse gilt eine Höchstdauer von vier Jahren ab
dem Datum der Urteilszustellung. Nach Ablauf dieser Höchst
dauer beantragt der verantwortliche BAB die Löschung der War
nung.

Artikel 25

Aufhebung des Beschlusses über das Frühwarnsystem

Der Beschluss K(2004) 193/3 der Kommission (1) über das
Frühwarnsystem wird mit Wirkung zum 1. Januar 2009 aufge
hoben.
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Artikel 26

Anwendbarkeit

Dieser Beschluss gilt ab 1. Januar 2009.

Artikel 27

Veröffentlichung

Dieser Beschluss wird informationshalber im Amtsblatt der Euro
päischen Union veröffentlicht.

Er wird den internen Vorschriften für die Ausführung des Ge
samthaushaltsplans der Europäischen Gemeinschaften als Anlage
beigefügt.

Brüssel, den 16. Dezember 2008

Für die Kommission
Dalia GRYBAUSKAITĖ

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Antrag des BAB der Kommission, der Exekutivagentur, des IAS oder des OLAF auf Eingabe, Änderung oder
Löschung von Daten in der Ausschlussdatenbank/im FWS

NB: Bitte jeweils nur ein Antrag pro Warnmeldung

Der Antrag ist entsprechend dem Verfahren für Verschlusssachen zu übermitteln Er ist in einem verschlossenen Umschlag
zu versenden.
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III

(In Anwendung des EU-Vertrags erlassene Rechtsakte)

IN ANWENDUNG VON TITEL V DES EU-VERTRAGS ERLASSENE
RECHTSAKTE

BESCHLUSS EUPOL COPPS/1/2008 DES POLITISCHEN UND SICHERHEITSPOLITISCHEN
KOMITEES

vom 16. Dezember 2008

betreffend die Ernennung des Leiters der Polizeimission der Europäischen Union für die
Palästinensischen Gebiete

(2008/970/GASP)

DAS POLITISCHE UND SICHERHEITSPOLITISCHE KOMITEE —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbeson
dere auf Artikel 25 Absatz 3,

gestützt auf die Gemeinsame Aktion 2005/797/GASP des Rates
vom 14. November 2005 zur Polizeimission der Europäischen
Union für die Palästinensischen Gebiete (1), insbesondere auf
Artikel 11 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 11 Absatz 2 der Gemeinsamen Aktion
2005/797/GASP ist das PSK im Einklang mit Artikel 25
des Vertrags ermächtigt, geeignete Beschlüsse hinsichtlich
der politischen Kontrolle und strategischen Leitung der
Mission EUPOL COPPS zu fassen, einschließlich des Be
schlusses zur Ernennung eines Missionsleiters.

(2) Der Generalsekretär/Hohe Vertreter hat die Ernennung
von Herrn Paul KERNAGHAN zum Leiter der Mission EU
POL COPPS vorgeschlagen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Herr Paul KERNAGHAN wird ab 1. Januar 2009 zum Leiter der
Polizeimission der Europäischen Union für die Palästinensischen
Gebiete (EUPOL COPPS) ernannt.

Artikel 2

Dieser Beschluss wird am Tag seiner Annahme wirksam.

Er gilt bis zum 31. Dezember 2009.

Geschehen zu Brüssel am 16. Dezember 2008.

Im Namen des Politischen und
Sicherheitspolitischen Komitees

Der Präsident
I. SRAMEK
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